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Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen

KN Nr. 16 Änderung in der Zusammensetzung 
der Arbeits- und Dienstrechtlichen 
Kommission

Ha n nover, den 10. November 2008

Die Zusammensetzung der Arbeits- und Dienst-
rechtlichen Kommission  (Mitteilung  vom  27. März  
2006 – Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 30 f), vom  
16. Juni 2006 –  Kirchl. Amtsbl. S. 94  -vom   
16. August  2006 –Kirchl. Amtsbl. S. 118 - , vom 7. No-
vember 2006  - Kirchl. Amtsbl. S. 163 – , vom 
20. Juli 2007 – Kirchl. Amtsbl. S.  174   - , vom 
13. November 2007 – Kirchl. Amtsbl. S. 242 -  und 
vom 31. März 2008 – Kirchl. Amtsbl. S.  38  -  hat 
sich wie folgt geändert:

Vertreter der Dienstherren- und 
Anstellungsträger aus der Evangelisch-
lutherischen Landeskirche Hannovers

Herr Oberlandeskirchenrat Dr. Hans-Ulrich Anke, 
Hannover, ist durch Wechsel in das Kirchenamt der 
EKD mit Wirkung vom 1. August 2008  als stellver-
tretendes Mitglied aus der Arbeits- und Dienstrecht-
lichen Kommission ausgeschieden.

Der Rat beruft

Herrn Oberlandeskirchenrat Adalbert 
Schmidt, Hannover,  mit sofortiger Wirkung zum 
stellvertretenden Mitglied der Arbeits- und Dienst-
rechtlichen Kommission.

Konföderation
evangelischer Kirchen in Niedersachsen

-Geschäftsstelle-

 Beh rens

KN Nr. 17 Bekanntmachung des Beschlusses 
der Arbeits- und Dienstrechtlichen 
Kommission über die 62. und 63. Än-
derung der Dienstvertragsordnung

Ha n nover, den 10. November 2008

Nachstehend geben wir die Beschlüsse der Ar-
beits- und Dienstrechtlichen Kommission vom  
22. September 2008  über die 62. und 63. Ände-
rung der Dienstvertragsordnung bekannt.

Konföderation
evangelischer Kirchen in Niedersachsen

-Geschäftsstelle-

 Beh rens

A. Änderung der Dienstvertragsordnung 
(a. F.) 

62. Änderung der Dienstvertragsordnung
Vom 22. September 2008

Aufgrund des § 26 Abs. 2 des Kirchengesetzes 
der Konföderation evangelischer Kirchen in Nie-
dersachsen über die Rechtsstellung der Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen (Mitarbeitergesetz - MG) vom 
11. März 2000 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 92), 
zuletzt geändert durch die Verordnung mit Gesetzes-
kraft des Rates der Konföderation zur Änderung des  
Kirchengesetzes der Konföderation evangelischer 
Kirchen in Niedersachsen zur Änderung des Mitar-
beitergesetzes vom 10.  Juni 2008 (Kirchl.  Amtsbl. 
Hannover S. 59), hat die Arbeits- und Dienstrecht-
liche Kommission die Dienstvertragsordnung vom 
16. Mai 1983 in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. September 2000 (Kirchl. Amtsbl. Hannover 
S. 161), zuletzt geändert durch die 60. Änderung der 
Dienstvertragsordnung vom 10. Juni 2008 (Kirchl. 
Amtsbl. Hannover S. 70 ), wie folgt geändert: 

§ 1
Änderung der Dienstvertragsordnung

In § 3 Absatz 5 wird die Bezeichnung „§ 30 Abs. 
5” durch die Bezeichnung „§ 30 Abs. 1” ersetzt.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Änderung der Dienstvertragsordnung tritt 
mit Wirkung vom 1. Juli 2008 in Kraft.
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beiterinnen (Mitarbeitergesetz - MG) vom 11. März 
2000 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 92), zuletzt ge-
ändert durch  die Verordnung mit Gesetzeskraft des 
Rates der Konföderation zur Änderung des Mitar-
beitergesetzes vom 10.  Juni 2008 (Kirchl. Amtsbl. 
Hannover S. 59), hat die Arbeits- und Dienstrecht-
liche Kommission die Arbeitsrechtsregelung über 
Einmal- und Ausgleichszahlungen und die Gewäh-
rung einer Jahressonderzahlung 2008 vom 10. Juni 
2008 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 70) wie folgt 
geändert: 

§ 3 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

1. In Satz 1 wird der Punkt durch ein Semikolon 
ersetzt und folgender Halbsatz angefügt: 

 „die Bemessungsgrundlage ist um 2,9 v.H. zu er-
höhen.”

2. In Satz 2 werden die Worte: „;er ist um 2,9 v.H. 
zu erhöhen” gestrichen. 

§ 2
Inkrafttreten

Diese Änderung der Arbeitsrechtsregelung über 
Einmal- und Ausgleichszahlungen und die Gewäh-
rung einer Jahressonderzahlung 2008 tritt mit Wir-
kung vom 1. Juli 2008 in Kraft. 

D. Arbeitsrechtsregelung für Auszubildende 
und Praktikantinnen (ARR-Azubi/Prakt)
Änderung der Arbeitsrechtsregelung für 

Auszubildende und Praktikantinnen

Vom 22. September 2008

Aufgrund des § 15a des Kirchengesetzes der Kon-
föderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen 
über die Rechtsstellung der Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen (Mitarbeitergesetz - MG) vom 11. März 
2000 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 92), zuletzt ge-
ändert durch die Verordnung mit Gesetzeskraft des 
Rates der Konföderation zur Änderung des Mitar-
beitergesetzes vom 10.  Juni 2008 (Kirchl. Amtsbl. 
Hannover S. 59),  hat die Arbeits- und Dienstrecht-
liche Kommission die Arbeitsrechtsregelung für 
Auszubildende und Praktikantinnen vom 10. Juni 
2008 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 70), wie folgt 
geändert:  

§ 1
Änderung der Arbeitsrechtsregelung für 

Auszubildende und Praktikantinnen

1. In § 3 Absatz 1 werden vor dem Wort „soweit” 
die Worte „sofern sie in der Anlage 1 aufgeführt 
sind und” eingefügt. 

B. Änderung der Dienstvertragsordnung 
(n. F.) 

63. Änderung der Dienstvertragsordnung
Vom 22. September 2008

Aufgrund des § 26 Abs. 2 des Kirchengesetzes 
der Konföderation evangelischer Kirchen in Nie-
dersachsen über die Rechtsstellung der Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen (Mitarbeitergesetz - MG) vom 
11. März 2000 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 92), zu-
letzt geändert durch  die Verordnung mit Gesetzes-
kraft des Rates der Konföderation zur Änderung des  
Kirchengesetzes der Konföderation evangelischer 
Kirchen in Niedersachsen zur Änderung des Mitar-
beitergesetzes vom 10.  Juni 2008 (Kirchl.  Amtsbl. 
Hannover S. 59), hat die Arbeits- und Dienstrecht-
liche Kommission die Dienstvertragsordnung vom 
16. Mai 1983 in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. September 2000 (Kirchl. Amtsbl. Hannover 
S. 161), zuletzt geändert durch die 61. Änderung der 
Dienstvertragsordnung vom 10. Juni 2008 (Kirchl. 
Amtsbl. Hannover S. 70 ), wie folgt geändert: 

§ 1
Änderung der Dienstvertragsordnung

1. In § 3 Absatz 5 wird die Bezeichnung „§ 30 Abs. 
5” durch die Bezeichnung „§ 30 Abs. 1” ersetzt.  

2. In Anlage 1 wird vor Nummer 2 folgende Num-
mer 1.1 eingefügt: 

 „1.1 Änderungstarifvertrag Nr. 1 zum Tarifver-
trag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-
L) vom 13. März 2008”.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Änderung der Dienstvertragsordnung tritt 
am 1. Januar 2009 in Kraft.

C. Änderung der Arbeitsrechtsregelung 
über Einmal- und Ausgleichszahlungen und 
die Gewährung einer Jahressonderzahlung 

2008 (ARR-Einmalzahlungen) 

§ 1
Änderung der Arbeitsrechtsregelung über 
Einmal- und Ausgleichszahlungen und die 

Gewährung einer Jahressonderzahlung 
2008

Vom 22. September 2008 

Aufgrund des § 15 a des Kirchengesetzes der Kon-
föderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen 
über die Rechtsstellung der Mitarbeiter und Mitar-
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Rates der Konföderation zur Änderung des Mitar-
beitergesetzes vom 10. Juni 2008 (Kirchl. Amtsbl. 
Hannover S. 59), hat die Arbeits- und Dienstrecht-
liche Kommission die Arbeitsrechtsregelung zur 
Überleitung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
im Bereich der Konföderation ev. Kirchen in Nie-
dersachsen  und der beteiligten Kirchen aufgrund 
der 61. Änderung der Dienstvertragsordnung vom 
10. Juni 2008 und zur Regelung des Übergangs-
rechts vom 10. Juni 2008 (Kirchl. Amtsbl. Hanno-
ver S. 70) wie folgt geändert: 

§ 1 
Änderung der Arbeitsrechtsregelung

1. In der Anmerkung Nummer 1 zu § 4 Absatz 1 
und in der Fußnote zur Anlage 4 wird jeweils der 
Betrag „200 Euro” durch den Betrag „205,80 
Euro” ersetzt.

2. § 17 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird die Tabelle durch die fol-

gende Tabelle ersetzt:

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

1.550 € 1.720 € 1.785 € 1.865 € 1.920 € 1.965 €

b) In Absatz 2 wird die Tabelle durch die fol-
gende Tabelle ersetzt:

Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4a Stufe 4b Stufe 5

nach 2 
Jahren 
in Stu-
fe 2 

nach 4 
Jahren 
in Stu-
fe 3 

nach 3 
Jahren
in Stufe 
4a 

nach 3 
Jahren 
in Stufe 
4b

Beträ-
ge aus (E 13/2) (E 13/3) (E 14/3) (E 14/4) (E 14/5)

E 13 Ü 3.225 € 3.400 € 3.705 € 4.015 € 4.490 €

c) In Absatz 3 wird die Tabelle durch die fol-
gende Tabelle ersetzt:

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5

4.400 € 4.890 € 5.355 € 5.660 € 5.735 €

2. In § 7 Absatz 1 werden vor dem Wort „soweit” 
die Worte „sofern sie in der Anlage 2 aufgeführt 
sind und” eingefügt. 

3. In § 9 Absatz 1 wird das Datum „1. Januar 2011” 
durch das Datum „1. Januar 2014” ersetzt. 

4. Es werden die folgenden Anlagen angefügt:

Anlage 1 
(zu § 3 Abs. 1)

Anwendung von Tarifverträgen 
(Auszubildende) 

1. Tarifvertrag für Auszubildende in Ausbildungs-
berufen nach dem Berufsbildungsgesetz (TVA-L 
BBiG) vom 12. Oktober 2006 

2. Änderungstarifvertrag Nr. 1 zum Tarifvertrag 
für Auszubildende der Länder in Ausbildungs-
berufen nach dem Berufsbildungsgesetz (TVA-L 
BBiG) vom 13. März 2008

Anlage 2 
(zu § 7 Abs. 1)

Anwendung von Tarifverträgen
(Praktikanten und Auszubildende)

Tarifvertrag über die vorläufi ge Weitergeltung der 
Regelungen für die Praktikantinnen/Praktikanten 
(TV-Weitergeltung TV Prakt) vom 12. Oktober 2006”.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Änderung der Arbeitsrechtsregelung für 
Auszubildende und Praktikantinnen tritt am 1. Ja-
nuar 2009 in Kraft.

E. Arbeitsrechtsregelung zur Überleitung der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und zur 

Regelung des Übergangsrechts (ARR-Ü-Konf) 

Änderung der Arbeitsrechtsregelung zur Überlei-
tung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und zur 

Regelung des Übergangsrechts (ARR-Ü-Konf)

Vom 22. September 2008

Aufgrund des § 15 a des Kirchengesetzes der Kon-
föderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen 
über die Rechtsstellung der Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen (Mitarbeitergesetz - MG) vom 11. März 
2000 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 92), zuletzt ge-
ändert durch die Verordnung mit Gesetzeskraft des 
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§ 2
In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2009 in 
Kraft.

Ha n nover, den 1. Dezember 2008

Der Rat der Konföderation
evangelischer Kirchen in Niedersachsen

P ro f .  D r.  Weber

Vorsitzender

KN Nr. 19 Verordnung des Rates der Konfö-
deration evangelischer Kirchen in                    
Niedersachsen zur Änderung der 
Verordnung über die Pfarrdienst-
wohnungen (Dienstwohnungsvor-
schriften – KonfDWV)

Vom 1. Dezember 2008

Auf Grund des § 9 Abs. 5 des Kirchengesetzes 
der Konföderation evangelischer Kirchen in Nie-
dersachsen über die Besoldung und Versorgung der 
Pfarrer und Pfarrerinnen (Pfarrerbesoldungs- und 
–versorgungsgesetz – PFBVG) in der Fassung vom 
29. August 2001 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 162), 
zuletzt geändert durch das Kirchengesetz der Kon-
föderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen 
zur Änderung des Pfarrerbesoldungs- und –versor-
gungsgesetzes vom 10. März 2007 (Kirchl. Amtsbl. 
Hannover S. 134), erlassen wir folgende Ausfüh-
rungsverordnung:

§ 1

Die Verordnung des Rates der Konföderation evan-
gelischer Kirchen in Niedersachsen über die Pfarr-
dienstwohnungen (Dienstwohnungsvorschriften – 
KonfDWV) vom 28. Januar 1997 (Kirchl. Amtsbl. 
Hannover S. 45), zuletzt geändert durch die Ver-
ordnung des Rates der Konföderation evangelischer 
Kirchen in Niedersachsen zur Änderung der Ver-
ordnung über die Pfarrdienstwohnungen (Dienst-
wohnungsvorschriften – KonfDWV) vom 11. Okto-
ber 2006 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 142), wird 
wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird in § 10 das Wort 
„Erziehungsurlaub“  durch das Wort „Elternteil-
zeit“ ersetzt.  

   
2. § 27 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Verhältnissen“ das Komma und die  Angabe 

§ 2
Inkrafttreten

Diese Änderung der Arbeitsrechtsregelung tritt 
am 1. Januar 2009 in Kraft. 

Olden bu rg , den  8. Oktober 2008

Die Arbeits- und Dienstrechtliche 
Kommission

Fr ied r ichs

Vorsitzender

KN Nr. 18 Verordnung des Rates der Konföde-
ration evangelischer Kirchen in Nie-
dersachsen zur Änderung der Weg-
streckenentschädigungsverordnung 
(WEVO)

Vom 1. Dezember 2008

Auf Grund des § 1 des Gemeinsamen Wegstre-
ckenentschädigungsgesetzes (WEG) vom 23. No-
vember 1995 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 168) 
erlassen wir folgende Änderungsverordnung:

§ 1
Änderung der Wegstreckenentschädigungs-

verordnung

Die Verordnung des Rates der Konföderation evan-
gelischer Kirchen in Niedersachsen zum Gemein-
samen Wegstreckenentschädigungsgesetz (Weg-
streckenentschädigungsverordnung – WEVO) vom 
28. Dezember 1995 (Kirchl. Amtsbl. Hannover 
1996, S. 4), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
10. Juni 2008 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 60), 
wird wie folgt geändert:

§ 1 Absatz 1:

a) Nr. 3 wird wie folgt neu gefasst:

“Kraftfahrzeuge mit einem Hubraum von mehr als 
350 cm³ bis 600 cm³ 21 Cent je km“

b) Nr. 4 wird wie folgt neu gefasst:

“Kraftfahrzeuge mit einem Hubraum von mehr als  
600 cm³ 30 Cent je km“
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§ 2

Diese Verordnung mit Gesetzeskraft  tritt am
1. Januar 2009 in Kraft.

 
Ha n nover,  den 1. Dezember 2008

Der Rat der Konföderation
evangelischer Kirchen in Niedersachsen

P ro f .  D r.  Weber

Vorsitzender

KN Nr. 21 Berichtigung der Arbeitsrechtsrege-
lung zur Überleitung der Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen 

 Ha n nover, den 10. Dezember 2008 
 
Die Arbeitsrechtsregelung zur Überleitung der 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bereich der 
Konföderation ev. Kirchen in Niedersachsen und der 
beteiligten Kirchen aufgrund der 61. Änderung der 
Dienstvertragsordnung vom 10. Juni 2008 und zur 
Regelung des Übergangsrechts (ARR-Ü-Konf) vom 
10. Juni 2008 ist wie folgt zu berichtigen: 

1. In § 2 ist die Absatzbezeichnung „(5)” durch die 
Absatzbezeichnung „(4)” zu ersetzen.

2. In § 6 Abs. 4 sind die Worte „mit den Maßgaben 
des § 14” durch die Angabe „mit den Maßgaben 
des § 18” zu ersetzen. 

3. In § 9 Abs. 3 Buchstabe a Satz 1 2. Halbsatz ist die 
Angabe „§ 7” durch die Angabe „§ 8” zu ersetzen. 

4. Die Anlage 4 ist wie folgt zu berichtigen:
a) Die Zeile mit der Angabe „EG 10” in der er-

sten Spalte der Tabelle ist doppelt aufgeführt. 
Eine dieser Zeilen ist deshalb zu streichen. 

b) Folgende Tabellenwerte sind zu ersetzen:

Entgelt-
gruppe KR
(Spalte 2)

Stufe

Tabellenwert

zu ersetzen durch

11 b 5 „3.740” „3.745”

11 a 5 „3.740” „3.745”

7 a 5 „2.500” „2.505”

4 a 3 „1.955” „1.960”

Konföderation evangelischer Kirchen in 
Niedersachsen

- Geschäftsstelle –

Beh rens

„höchstens jedoch 41,00 Euro“ gestrichen.
b) In Absatz 5 wird die  Angabe „um insgesamt 

monatlich 5,00 Euro für jeden weiteren Raum“ 
gestrichen.          

c) Absatz 6 wird  aufgehoben.                   
d) Der bisherige Absatz 7 wird  Absatz 6.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.

Ha n nover, den 1. Dezember 2008

Der Rat der Konföderation
evangelischer Kirchen in Niedersachsen

P ro f .  D r.  Weber

Vorsitzender

KN Nr. 20 Verordnung mit Gesetzeskraft des 
Rates der Konföderation evange-
lischer Kirchen in Niedersachsen 
zur Änderung der Gemeinsamen 
Kirchensteuerordnung 

Vom 1. Dezember 2008

 Auf Grund des § 19 Abs. 1 des Vertrages über 
die Bildung einer Konföderation evangelischer Kir-
chen in Niedersachsen wird im Benehmen mit dem 
Präsidium der Synode die folgende Verordnung mit 
Gesetzeskraft erlassen:

§ 1

 Das  Kirchengesetz der Konföderation evange-
lischer Kirchen in Niedersachsen über die Erhe-
bung von Kirchensteuern in den evangelischen Lan-
deskirchen (Gemeinsame Kirchensteuerordnung 
- KiStO ev. -) vom 14. Juli 1972 (Kirchl. Amtsbl. S. 
107), geändert durch Verordnung mit Gesetzeskraft 
der Rates der Konföderation vom 6. Oktober 1999 
(Kirchl. Amtsbl. S. 210), wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:
 In Absatz 1 Nr. 1 Buchst. a wird der Klammerzu-

satz „(Lohnsteuer)“ gestrichen.

2. § 6 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird das Wort „können“ durch 

das Wort „kann“ ersetzt und die Wörter „ein 
Mindestbetrag und“ gestrichen.

b) In Absatz 2 wird der Klammerzusatz „(Lohn-
steuer)“ gestrichen.
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des Rates der Konföderation evangelischer Kirchen 
in Niedersachsen über das Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesen [KonfHO]) benötigt werden, zur 
Verminderung der Entnahme aus den Rücklagen zu 
verwenden.

(2) Nach Absatz 1 nicht benötigte Mehreinnahmen 
und Haushaltsersparnisse, die nicht gemäß § 13 
KonfHO in das nächste Haushaltsjahr übertragen 
werden, können mit Zustimmung des Landessyno-
dalausschusses einer Rücklage zugeführt werden.

(3) Zum Ausgleich eines beim Haushaltsabschluss 
entstehenden Fehlbetrages können mit Zustimmung 
des Landessynodalausschusses je Haushaltsjahr bis 
zu 16.000.000 € zusätzlich aus den Rücklagen ent-
nommen werden.

§ 3
Über- und außerplanmäßige Ausgaben

(1) Über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zu 
50.000 € bei jeder Haushaltsstelle können vom 
Landeskirchenamt unter Heranziehung der Haus-
haltsverstärkungsmittel (Hhst. 9811.8600) abge-
deckt werden. Hierüber ist dem Landessynodal-
ausschuss beim Haushaltsabschluss eine Übersicht 
vorzulegen.

 
(2) In den übrigen Fällen einer über- oder außer-

planmäßigen Ausgabe ist gemäß Artikel 91 Absatz 
3 Buchstabe e der Kirchenverfassung die Zustim-
mung des Landessynodalausschusses erforderlich, 
wenn nicht im Haushaltsplan durch ein x-Zeichen 
bei der jeweiligen Haushaltsstelle vermerkt ist, dass 
es in diesem Fall nur einer Anzeige beim Haus-
haltsabschluss bedarf.

(3) Über- und außerplanmäßige Ausgaben dürfen 
nur veranlasst werden, wenn über die Deckung ent-
schieden ist.

§ 4
Sperrvermerke

Ist in besonderen Ausnahmefällen eine weitere 
Prüfung einzelner Haushaltsansätze notwendig, 
so kann vorgesehen werden, dass die Leistung von 
Ausgaben der vorherigen Zustimmung der Landes-
synode oder des Landessynodalausschusses bedarf 
(qualifi zierter Sperrvermerk).

§ 5
Kassenkredite

Das Landeskirchenamt wird ermächtigt, im Be-

Nr. 68 Haushaltsplan der Evangelisch-luthe-
rischen Landeskirche Hannovers für 
die Haushaltsjahre 2009 und 2010

Ha n nover, den 28. November 2008 

Nachstehend veröffentlichen wir den Beschluss 
über den Haushaltsplan der Evangelisch-luthe-
rischen Landeskirche Hannovers für die Haushalts-
jahre 2009 und 2010, die Zusammenstellung der 
Einnahmen und Ausgaben für die Haushaltsjahre 
2009 und 2010 getrennt nach Einzelplänen sowie 
die Verpfl ichtungsermächtigungen für die Haus-
haltsjahre 2009 und 2010 zu Lasten der Haushalts-
jahre 2011 und 2012.

 Die 24. Landessynode hat den Haushaltsbeschluss 
am 28. November 2008 gefasst und damit den Haus-
haltsplan festgestellt.

Das Landeskirchenamt

Guntau

Beschluss über die Feststellung des 
Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 

2009 und 2010 

Die Landessynode der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Hannovers hat den folgenden Be-
schluss gefasst:

§ 1
Feststellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Hannovers wird gemäß Artikel 76 Ab-
satz 1 der Kirchenverfassung für das Haushaltsjahr 
2009 in Einnahme und Ausgabe auf je 575.930.000 €
und für das Haushaltsjahr 2010 in Einnahme und 
Ausgabe auf  je 517.670.000 € festgestellt.

§ 2
Haushaltsaufkommen

(1) Mehreinnahmen aus dem Aufkommen an Lan-
deskirchensteuern sind zunächst mit Mindereinnah-
men im Haushaltsplan, Mindereinnahmen aus dem 
Aufkommen an Landeskirchensteuern mit Mehrein-
nahmen im Haushaltsplan auszugleichen. Danach 
verbleibende Mehreinnahmen sind, soweit sie nicht 
für über- und außerplanmäßige Ausgaben im Falle 
eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Be-
darfs (§ 26 Absatz 1 der Ausführungsverordnung 

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

I. Gesetze und Verordnungen
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darfsfall Kredite zur Aufrechterhaltung einer ord-
nungsgemäßen Kassenwirtschaft (Kassenkredite) 
bis zur Höhe von 10.000.000 € aufzunehmen. 
Soweit diese Kredite zurückgezahlt sind, kann die 
Ermächtigung wiederholt in Anspruch genommen 
werden.

§ 6
Bürgschaften

Das Landeskirchenamt wird ermächtigt, Bürg-
schaften zu Lasten der Landeskirche bis zur Höhe 
einer Gesamtverpfl ichtung von 8.000.000 € zu 
übernehmen.

Im Einzelfall bedarf die Übernahme der vorhe-
rigen Zustimmung des Landessynodalausschusses 
gemäß Artikel 91 Absatz 3 Buchstabe d der Kir-
chenverfassung.

§ 7
Verpfl ichtungsermächtigungen

Die im Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2009 
und 2010 ausgebrachten Ermächtigungen, über das 
jeweilige Haushaltsjahr hinaus Verpfl ichtungen zu 
Lasten der Landeskirche einzugehen (Verpfl ich-
tungsermächtigungen), werden mit einer Gesamt-
summe von 12.805.000 € für das Haushaltsjahr 
2011 und mit einer Gesamtsumme von 8.055.000 € 

für das Haushaltsjahr 2012 festgestellt.

§ 8
Haushaltsvermerke

Einzelne Haushaltsstellen weisen verschiedene 
Haushaltsvermerke aus, die jeweils durch spezielle 
Zeichen gekennzeichnet sind. 

(1) Gegenseitige Deckungsfähigkeit 
 Haushaltsstellen, die gegenseitig deckungsfähig 

sind, sind im Haushaltsplan mit einem - Zeichen 
gekennzeichnet.

 Bei Ersparnissen einer oder mehrerer Haushalts-
stellen des Deckungskreises dürfen entsprechend 
Mehrausgaben bei einer oder mehreren anderen 
Haushaltsstellen des Deckungskreises geleistet 
werden. 

 Verzeichnis der Haushaltsstellen siehe Anlage 3  
zum Haushaltsplan. 

(2) Einseitige Deckungsfähigkeit
 Haushaltsstellen, die einseitig deckungsfähig 

sind, sind im Haushaltsplan mit einem - Zeichen 
gekennzeichnet. 

 Bei Haushaltsstellen dieses Deckungskreises 
dürfen Ersparnisse bestimmter Haushaltsstellen 
zugunsten von Mehrausgaben bestimmter ande-
rer Haushaltsstellen des Deckungskreises heran-
gezogen werden. 

 Verzeichnis der Haushaltsstellen siehe Anlage 4  
zum Haushaltsplan.

(3) Unechte Deckungsfähigkeit
 Haushaltsstellen, die unecht deckungsfähig sind, 

sind im Haushaltsplan mit einem + -Zeichen ge-
kennzeichnet.

 Soweit die Einnahmen entsprechend gekenn-
zeichneter Haushaltsstellen den Haushaltsansatz 
überschreiten, dürfen bei den zum Deckungs-
kreis gehörenden Ausgabehaushaltsstellen ent-
sprechende Mehrausgaben geleistet werden.

 Verzeichnis der Haushaltsstellen siehe Anlage 5 
zum Haushaltsplan.

(4) Übertragbarkeit
 Haushaltsstellen, die übertragbar sind, sind im 

Haushaltsplan mit einen * -Zeichen gekenn-
zeichnet.

 Soweit bei entsprechend gekennzeichneten 
Haushaltsstellen beim Jahresabschluss Haus-
haltsmittel nicht verausgabt sind, dürfen diese 
in das nächste oder übernächste Haushaltsjahr 
übertragen werden, soweit  die nicht verbrauchten 
Mittel im kommenden oder dem darauf folgenden 
Haushaltsjahr benötigt werden.

(5) Verbindliche Erläuterung
 Haushaltsstellen, deren Erläuterungen oder Teile 

der Erläuterungen verbindlich sind, sind im 
Haushaltsplan mit einem ¤ -Zeichen versehen.

 Hinweis: X -Zeichen siehe § 3 Absatz 2.

 § 9
Rücklagen

Über die in Abschnitt VI der Ausführungsver-
ordnung des Rates der Konföderation evangelischer 
Kirchen in Niedersachsen über das Haushalts-, 
Kassen- und Rechnungswesen enthaltenen Bestim-
mungen über die Bildung von Rücklagen hinaus 
wird Folgendes festgelegt:

1.  Zur Bauinstandhaltungsrücklage:
 Nicht verwendete Mittel bei den Haushaltsstellen 

mit der Gruppierungs-Nr. 5120 sowie verfügbare 
Mittel der Hhst. 8100.3410 sind der Bauinstand-
haltungsrücklage zuzuführen.

 Einnahmen aus der Entnahme aus der Bauin-
standhaltungsrücklage bewirken eine entspre-
chende Verstärkung des Haushaltssolls bei der 
Einnahme-Haushaltsstelle 9740.3110 und bei 
den betreffenden Ausgabepositionen für die Bau-
instandhaltung landeskirchlicher Gebäude oder 
den Haushaltsstellen für die Bedarfszuweisung 
an landeskirchliche Einrichtungen, in deren 
Haushaltsplänen Bauinstandhaltungsmittel ver-
anschlagt sind.

2.  Zur Bürgschaftssicherungsrücklage:
 Ihr Mindestbestand soll 10 v.H., ihr Höchstbe-
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Kontrakte zu den grundlegenden strategischen 
Zielen für die einzelnen Einrichtungen ab. Die 
Kontrakte bedürfen der Zustimmung des Lan-
deskirchenamtes. Die Kuratorien bzw. Konvente 
überprüfen die Erfüllung der Ziele. Die Ergeb-
nisse werden im Rahmen des Jahresabschlusses 
berichtet. Die Aufsicht des Landeskirchenamtes 
bleibt unberührt.

(3) Die Budgetmittel sind gegenseitig deckungsfähig. 
Das Landeskirchenamt kann Ausnahmen für die 
Einbeziehung der Stellen für Pfarrerinnen und 
Pfarrer der Landeskirche sowie die Bauunterhal-
tungsmittel regeln. Nicht verbrauchte Budgetmit-
tel werden in das nächste Haushaltsjahr übertra-
gen oder einer Rücklage zugeführt. Fehlbeträge 
sind spätestens bis zum übernächsten Haushalts-
jahr auszugleichen. Budgetierte Einrichtungen 
können im Rahmen ihres Personalkostenbud-
gets ihren Stellenplan verändern. Zusätzliche 
Stellen oder Stellenanteile dürfen nur befristet 
bei Teilzeitbeschäftigten, für Projekte und bei 
Altersteilzeitvereinbarungen errichtet werden. 
Die Finanzierung der Stellen muss nachhaltig 
sichergestellt sein. Die Veränderung von Stellen 
für Pfarrerinnen und Pfarrer der Landeskirche 
bleibt in der Zuständigkeit des Landeskirchen-
amtes. 

(4) Das Nähere regelt das Landeskirchenamt.

§ 11
Haushaltssperre

Wenn die Entwicklung der Einnahmen und Aus-
gaben es erfordert, kann das Landeskirchenamt mit 
Zustimmung des Landessynodalausschusses für 
einzelne Haushaltsstellen oder den gesamten Aus-
gabenbereich eine Haushaltssperre ausbringen.

Dem Landessynodalausschuss ist im Rahmen des 
Jahresabschlusses zu berichten.

stand 20 v.H. der in § 6 genannten Höchstgrenze 
der Gesamtverpfl ichtung betragen.

3. Zur Personalkostenrücklage:
 Im Haushaltsplan bereitgestellte Personalko-

sten, die am Jahresende nicht verausgabt wur-
den, sollen mit Ausnahme der Ersparnisse des 
Pfarrdienstes der Personalkostenrücklage zuge-
führt werden. Eine Zuführung entfällt, solange 
zum Ausgleich der Haushaltsrechnung Rückla-
gemittel in Anspruch genommen werden müssen, 
es sei denn, dass es sich um zweckbestimmte 
Rücklagen handelt. Die Zuführung bedarf ge-
mäß Artikel 91 Absatz 3 Buchstabe d der Kir-
chenverfassung der Zustimmung des Landessyn-
odalausschusses.

4.  Zur Pfarrbesoldungsrücklage:
 Diese Rücklage wird aus Haushaltsresten gebil-

det, die jeweils beim Jahresabschluss bei den 
Haushaltsstellen 0510.4211 und 0510.4212 ent-
stehen können. Aus dieser Rücklage kann das 
Landeskirchenamt bei Überschreitung des An-
satzes infolge höherer linearer oder struktureller 
Besoldungserhöhungen, als im Haushaltsplan 
veranschlagt sind, Mittel entnehmen. Eine Ent-
nahme von Mitteln in anderen Fällen bedarf der 
Etatisierung im Haushaltsplan. Eine Zuführung 
an die Pfarrbesoldungsrücklage soll erst erfol-
gen, wenn zum Ausgleich der Haushaltsrechnung 
keine Mittel aus Rücklagen entnommen werden 
müssen.

5.  Zur Betriebsmittel- und Ausgleichsrücklage:
 Die Betriebsmittel- und die Ausgleichsrückla-

ge werden zu einer Rücklage (Betriebsfonds) 
zusammengefasst. Es ist dabei sicherzustellen, 
dass die Mittel für die Betriebsmittelrücklage im 
Bedarfsfall zur Verfügung stehen.

§ 10
Budgetierung

(1) Dem Haus kirchlicher Dienste mit seinen Fach-
bereichen und der Ev. Akademie Loccum werden 
die Mittel für die Personal- und Sachkosten unter 
Einbeziehung der Stellen für Pfarrerinnen und 
Pfarrer der Landeskirche als Budget zur Ver-
fügung gestellt. Darüber hinaus kann das Lan-
deskirchenamt im Einvernehmen mit dem Lan-
dessynodalausschuss weitere landeskirchliche 
Einrichtungen budgetieren.

(2) Der landeskirchliche Haushaltsplan kann für den 
Abschluss von Kontrakten zu den Gesamtzielen 
der budgetierten Einrichtungen haushaltsbezo-
gene Eckwerte (Ressourcenziele und Richtungs-
ziele) vorgeben. Im Rahmen dieser Vorgaben 
schließen die Kuratorien bzw. Konvente mit 
den Leitungen der budgetierten Einrichtungen 
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Titel Gesamtverpfl ichtung
zu Lasten der 
Haushaltsjahre
2009 – 2012 

€

Soll
2009

€

Soll
2010

€

Verpfl ichtungs-
ermächtigung
2011

€

Verpfl ichtungs-
ermächtigung
2012

€

Orgelbau und Orgel-
pfl ege, Zuweisungen 
an Kirchengemeinden
(Hhst. 0270.7410)

2.513.000 1.021.000 992.000 250.000 250.000

Öffentlichkeitsarbeit, 
Kosten der Pfl ege und 
Unterhaltung Pilgerweg 
Loccum-Volkenroda
(Hhst. 4420.5290)

142.000 41.000 41.000 30.000 30.000

Zuweisungen, Zweckge-
bundene zur Förderung 
von innovativen Maß-
nahmen / Bonifi zierung
(Hhst. 9220.7419)

5.104.000 52.000 52.000 5.000.000 0

Zuweisungen an 
das Kloster Loccum 
für Investitionen
(Hhst. 9221.7600)

1.500.000 500.000 500.000 250.000 250.000

Zweckgeb. Zuwei-
sungen für die Baupfl ege 
an Kirchengemeinden
(Hhst. 9230.7410)

650.000 400.000 100.000 75.000 75.000

Zuweisungen für a. o. 
Instandsetzungen an 
Kirchen und Kapellen
(Hhst. 9230.7414)

41.400.000 14.700.000 14.700.000 6.000.000 6.000.000

Zuweisung für
Neubauvorhaben
(Hhst. 9230.7611)

2.500.000 500.000 1.000.000 500.000 500.000

Zuweisungen für den 
Erwerb von Bau- und 
Hausgrundst.
(Hhst. 9230.7612)

1.000.000 300.000 300.000 200.000 200.000

Zuweisung für die Bau-
pfl ege für Investitionen 
in besonderen Fällen 
an Kirchenkreise
(Hhst. 9230.7621)

3.600.000 1.100.000 1.250.000 500.000 750.000

58.409.000 18.614.000 18.935.000 12.805.000 8.055.000

Verpfl ichtungsermächtigung zu Lasten der Haushaltsjahre 2011 und 2012
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Epl Bezeichnung Einnahme

€

Ausgabe

€

Überschuss/
Bedarf (-)

€

0 Allgemeine Dienste 36.580.500 231.009.700 -194.429.200

1 Besondere Dienste 0 12.363.200 -12.363.200

2 Diakonie und kirchliche Sozialarbeit 0 36.764.400 -36.764.400

3 Gesamtkirchliche Aufgaben, Ökumene, Weltmission 480.000 15.279.600 -14.799.600

4 Öffentlichkeitsarbeit 0 1.202.100 -1.202.100

5 Bildungswesen, Wissenschaft und Forschung 3.000 8.646.700 -8.643.700

7 Rechtsetzung, Leitung und Verwaltung 4.352.800 28.490.400 -24.137.600

8 Verwaltung des allgemeinen Finanzvermögens 32.566.100 11.322.400 21.243.700

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 501.947.600 230.851.500 271.096.100

Gesamtsumme 575.930.000 575.930.000 0

Epl Bezeichnung Einnahme

€

Ausgabe

€

Überschuss/
Bedarf (-)

€

0 Allgemeine Dienste 35.400.100 160.037.900 -124.637.800

1 Besondere Dienste 0 11.980.500 -11.980.500

2 Diakonie und kirchliche Sozialarbeit 0 35.256.300 -35.256.300

3 Gesamtkirchliche Aufgaben, Ökumene, Weltmission 456.000 14.868.100 -14.412.100

4 Öffentlichkeitsarbeit 0 1.133.400 -1.133.400

5 Bildungswesen, Wissenschaft und Forschung 3.000 8.290.100 -8.287.100

7 Rechtsetzung, Leitung und Verwaltung 4.439.300 28.536.800 -24.097.500

8 Verwaltung des allgemeinen Finanzvermögens 33.570.100 11.724.000 21.846.100

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 443.801.500 245.842.900 197.958.600

Gesamtsumme 517.670.000 517.670.000 0

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben Haushaltsjahr 2009

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben Haushaltsjahr 2010
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Der Kirchensteuerabzug vom Kapitalertrag ist bei 
Anwendung der Höchstbegrenzung auf die übrige 
Kirchensteuer vom Einkommen nur anzurechnen, 
soweit die zugrunde liegenden Kapitalerträge in die 
Ermittlung des zu versteuernden Einkommens ein-
bezogen wurden. 

In Fällen der Lohnsteuerpauschalierung beträgt 
die Kirchensteuer 6 vom Hundert der pauschalen 
Lohnsteuer. Weist der Arbeitgeber die Nichtzuge-
hörigkeit einzelner Arbeitnehmer zur Landeskirche 
nach, so ist insoweit keine Kirchensteuer zu erheben; 
für die übrigen Arbeitnehmer beträgt die Kirchen-
steuer 9 vom Hundert der pauschalen Lohnsteuer. 
Im Übrigen wird auf die Regelungen der länder-
einheitlichen Erlasse vom 17. November 2006 (Az.: 
S 2447-8-35, BStBl. I 2006, S. 716 f.) und vom 28. 
Dezember 2006 (Az.: S 2447-8-35, BStBl. I 2007, 
S. 76 f.) hingewiesen.

Bei den Steuerpfl ichtigen, deren Lohnsteuer-
berechnung von einer innerhalb des Landes Nie-
dersachsen gelegenen Betriebsstätte vorgenommen 
wird, wird die Landeskirchensteuer von den dem 
Steuerabzug vom Arbeitslohn unterliegenden Bezü-
gen im Lohnabzugsverfahren von den Arbeitgebern 
einbehalten. Steuerpfl ichtigen, deren Lohnsteuer-
berechnung von einer außerhalb des Landes Nie-
dersachsen gelegenen Betriebsstätte vorgenommen 
wird, wird die Landeskirchensteuer nach dem in 
dem betreffenden Bundesland geltenden Kirchen-
steuersatz einbehalten.

II.

Die Landeskirche erhebt von den Kirchenmitglie-
dern, deren Ehegatte einer steuererhebenden Kirche 
nicht angehört, ein besonderes Kirchgeld, sofern die 
Ehegatten nach dem Einkommensteuergesetz zu-
sammen veranlagt werden. Das besondere Kirchgeld 
bemisst sich nach dem gemeinsam zu versteuernden 
Einkommen; es gilt folgende Tabelle:

Stufe 

Bemessungsgrundlage
gemeinsam zu ver-

steuerndes Einkommen 
(§ 2 Abs. 5 EStG)

Euro

besonderes
Kirchgeld

Euro

1 30 000 – 37 499 96

2 37 500 – 49 999 156

3 50 000 – 62 499 276

4 62 500 – 74 999 396

5 75 000 – 87 499 540

6 87 500 – 99 999 696

Nr. 69 Bekanntmachung der Beschlüsse über 
die Landeskirchensteuer der Evange-
lisch-lutherischen Landeskirche Han-
novers für die Haushaltsjahre 2009 
und 2010.

 Ha n nover, den  . Dezember 2008

Nachstehend machen wir die Beschlüsse über die 
Landeskirchensteuer der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Hannovers

a) im Land Niedersachsen,
b) in Bremerhaven,
c) in der Freien und Hansestadt Hamburg und
d) für den im Lande Hessen gelegenen Teil

für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 bekannt.

Das Landeskirchenamt

Guntau

Die 24. Landessynode der Evangelisch-luthe-
rischen Landeskirche Hannovers hat während ihrer 
III. Tagung am 28. November 2008 folgenden Be-
schluss gefasst:

a) Beschluss über die Landeskirchensteuer 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers im Land Niedersachsen für die 
Haushaltsjahre 2009 und 2010

I.

Die Landeskirchensteuer der Kirchenmitglieder, 
die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
im Lande Niedersachsen haben, beträgt für die Jah-
re 2009 und 2010 9 vom Hundert der Einkommen-
steuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer, veranlagte 
Einkommensteuer), höchstens jedoch 3,5 vom Hun-
dert des zu versteuernden Einkommens bzw. des auf 
das zu versteuernde Einkommen umzurechnenden 
Arbeitslohnes, von dem die Lohnsteuer berechnet 
wird.

Bei der Berechnung der Kirchensteuer sind die 
Vorschriften des § 51 a des Einkommensteuerge-
setzes (EStG) in der jeweils geltenden Fassung zu 
beachten.

Auch bei der Berechnung der Höchstbegrenzung 
ist in Fällen, in denen Tatbestände nach § 51 a Ab-
satz 2 und 2 a EStG zu berücksichtigen sind, das 
zu versteuernde Einkommen maßgeblich, das sich 
unter Berücksichtigung des § 51 a Absatz 2 und 2 a  
EStG ergeben würde.
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werden. Das Landeskirchenamt kann Erlassrichtli-
nien festlegen.

Präsident der Landessynode

S chneider

Die 24. Landessynode der Evangelisch-luthe-
rischen Landeskirche Hannovers hat während ihrer 
III. Tagung am 28. November 2008 folgenden Be-
schluss gefasst:

b) Beschluss über die Landeskirchensteuer 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers in Bremerhaven für die Haushalts-
jahre 2009 und 2010

I.

Die Kirchensteuer der evangelisch-lutherischen 
Kirchenmitglieder, die ihren Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt in Bremerhaven haben, beträgt 
für die Jahre 2009 und 2010 9 vom Hundert der 
Einkommensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteu-
er, veranlagte Einkommensteuer), höchstens jedoch 
3,5 vom Hundert des zu versteuernden Einkommens 
bzw. des auf das zu versteuernde Einkommen umzu-
rechnenden Arbeitslohnes, von dem die Lohnsteuer 
berechnet wird.

Bei der Berechnung der Kirchensteuer sind die 
Vorschriften des § 51 a EStG in der jeweils gel-
tenden Fassung zu beachten. 

Auch bei der Berechnung der Höchstbegrenzung 
ist in Fällen, in denen Tatbestände nach § 51 a Ab-
satz 2 und 2 a EStG zu berücksichtigen sind, das 
zu versteuernde Einkommen maßgeblich, das sich 
unter Berücksichtigung des § 51 a Absatz 2 und 2 a  
EStG ergeben würde.

Der Kirchensteuerabzug vom Kapitalertrag ist bei 
Anwendung der Höchstbegrenzung auf die übrige 
Kirchensteuer vom Einkommen nur anzurechnen, 
soweit die zugrunde liegenden Kapitalerträge in die 
Ermittlung des zu versteuernden Einkommens ein-
bezogen wurden. 

In Fällen der Lohnsteuerpauschalierung beträgt 
die Kirchensteuer 7 vom Hundert der pauschalen 
Lohnsteuer. Weist der Arbeitgeber die Nichtzuge-
hörigkeit einzelner Arbeitnehmer zur Landeskirche 
nach, so ist insoweit keine Kirchensteuer zu erheben; 
für die übrigen Arbeitnehmer beträgt die Kirchen-
steuer 9 vom Hundert der pauschalen Lohnsteuer. 
Im Übrigen wird auf die Regelungen der länderein-
heitlichen Erlasse vom 17. November 2006 (Az.: S 
2447 – 2146 – 11 - 4, BStBl. I 2006 S. 716 f.) und 

7 100 000 – 124 999 840

8 125 000 – 149 999 1200

9 150 000 – 174 999 1560

10 175 000 – 199 999 1860

11 200 000 – 249 999 2220

12 250 000 – 299 999 2940

13 300 000 und mehr 3600

Die Vorschriften des § 2 Abs. 3 Satz 1 des Kir-
chensteuerrahmengesetzes sind auf das besondere 
Kirchgeld anzuwenden.

Bei der Berechnung des besonderen Kirchgeldes 
sind die Vorschriften des § 51 a EStG in der jeweils 
geltenden Fassung zu beachten.

Liegen die Voraussetzungen für die Erhebung des 
besonderen Kirchgeldes nicht während des gesam-
ten Veranlagungszeitraumes vor, so ist der Jahres-
betrag des besonderen Kirchgeldes mit je einem 
Zwölftel für jeden vollen Kalendermonat, in dem die 
Voraussetzungen für die Erhebung des besonderen 
Kirchgeldes bestanden haben, festzusetzen.

Das besondere Kirchgeld kann durch die Landes-
kirche auf Antrag erstattet werden, sofern der Ehe-
gatte einen Kirchenbeitrag an eine Religionsgemein-
schaft entrichtet hat. Der Antrag ist innerhalb eines 
Jahres (Ausschlussfrist) an das Landeskirchenamt 
zu richten; die Frist beginnt mit der Bekanntgabe 
des Steuerbescheides.

III.

Kirchensteuern können ganz oder teilweise erlas-
sen werden, wenn deren Einziehung nach Lage des 
einzelnen Falles unbillig wäre. 

Die Landeskirche kann auf Antrag des Kirchen-
mitglieds im Einzelfall bis zu 50 vom Hundert der 
festgesetzten Kirchensteuer ermäßigen, die auf er-
mäßigt zu besteuernde außerordentliche Einkünfte 
nach § 34 EStG oder steuerfreie Beträge im Sinne 
von § 3 Nr. 40 Buchst. b und c EStG, die dem Grun-
de nach den Veräußerungsgewinnen des § 34 Abs. 
2 Nr. 1 EStG entsprechen, entfällt.

Der Antrag nach Absatz 2 ist innerhalb von fünf 
Jahren (Ausschlussfrist) an das Landeskirchenamt 
zu richten. Die Frist beginnt mit der Bekanntgabe 
des betreffenden Steuerbescheides.

Unter den gleichen Voraussetzungen können be-
reits entrichtete Beträge erstattet oder angerechnet 



Kirchl. Amtsbl. Hannover Nr. 9/2008

229

meinschaft entrichtet hat. Der Antrag ist innerhalb 
eines Jahres (Ausschlussfrist) an das Landeskir-
chenamt zu richten; die Frist beginnt mit der Be-
kanntgabe des Steuerbescheides, jedoch nicht vor 
der Festsetzung des von dem Ehegatten entrichteten 
Kirchenbeitrags.

III.

Kirchensteuern können ganz oder teilweise erlas-
sen werden, wenn deren Einziehung nach Lage des 
einzelnen Falles unbillig wäre. 

Die Landeskirche kann auf Antrag des Kirchen-
mitglieds im Einzelfall bis zu 50 vom Hundert der 
festgesetzten Kirchensteuer ermäßigen, die auf er-
mäßigt zu besteuernde außerordentliche Einkünfte 
nach § 34 EStG oder steuerfreie Beträge im Sinne 
von § 3 Nr. 40 Buchst. b und c EStG, die dem Grun-
de nach den Veräußerungsgewinnen des § 34 Abs. 
2 Nr. 1 EStG entsprechen, entfällt.

Der Antrag nach Absatz 2 ist innerhalb von fünf 
Jahren (Ausschlussfrist) an das Landeskirchenamt 
zu richten. Die Frist beginnt mit der Bekanntgabe 
des betreffenden Steuerbescheides.

Unter den gleichen Voraussetzungen können be-
reits entrichtete Beträge erstattet oder angerechnet 
werden. Das Landeskirchenamt kann Erlassrichtli-
nien festlegen.

Präsident der Landessynode

S chneider

Die 24. Landessynode der Evangelisch-luthe-
rischen Landeskirche Hannovers hat während ihrer 
III. Tagung am 28. November 2008 folgenden Be-
schluss gefasst:

c) Beschluss über die Landeskirchensteuer 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers in der Freien und Hansestadt 
Hamburg für die Haushaltsjahre 2009 und 
2010

1. Die Landeskirchensteuer der Kirchenmit-
glieder der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt in der Freien und Hansestadt Hamburg 
haben, beträgt für die Jahre 2009 und 2010 bei der 
Kirchensteuer vom Einkommen 9 vom Hundert der 
Einkommensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer, 
veranlagte Einkommensteuer), höchstens jedoch 3,5 
vom Hundert des zu versteuernden Einkommens.

vom 28. Dezember 2006 (Az.: S 2447 – 2146 II – 11 
– 4, BStBl. I 2007 S. 76 f.) hingewiesen.

II.

Die Landeskirche erhebt von den Kirchenmitglie-
dern, deren Ehegatte einer steuererhebenden Kirche 
nicht angehört, ein besonderes Kirchgeld, sofern die 
Ehegatten nach dem Einkommensteuergesetz zu-
sammen veranlagt werden. Das besondere Kirchgeld 
bemisst sich nach dem gemeinsam zu versteuernden 
Einkommen; es gilt folgende Tabelle:

Stufe 

Bemessungsgrundlage
gemeinsam zu ver-

steuerndes Einkommen 
(§ 2 Abs. 5 EStG)

Euro

besonderes
Kirchgeld

Euro

1 30 000 – 37 499 96

2 37 500 – 49 999 156

3 50 000 – 62 499 276

4 62 500 – 74 999 396

5 75 000 – 87 499 540

6 87 500 – 99 999 696

7 100 000 – 124 999 840

8 125 000 – 149 999 1200

9 150 000 – 174 999 1560

10 175 000 – 199 999 1860

11 200 000 – 249 999 2220

12 250 000 – 299 999 2940

13 300 000 und mehr 3600

Die Vorschriften des § 9 Abs. 5 Satz 2 des Kir-
chensteuergesetzes sind auf das besondere Kirch-
geld anzuwenden.

Bei der Berechnung des besonderen Kirchgeldes 
sind die Vorschriften des § 51a EStG in der jeweils 
geltenden Fassung zu beachten.

Liegen die Voraussetzungen für die Erhebung des 
besonderen Kirchgeldes nicht während des gesam-
ten Veranlagungszeitraumes vor, so ist der Jahres-
betrag des besonderen Kirchgeldes mit je einem 
Zwölftel für jeden vollen Kalendermonat, in dem die 
Voraussetzungen für die Erhebung des besonderen 
Kirchgeldes bestanden haben, festzusetzen.

Das besondere Kirchgeld kann durch die Lan-
deskirche auf Antrag erstattet werden, sofern der 
Ehegatte einen Kirchenbeitrag an eine Religionsge-
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Der Antrag nach Absatz 2 ist innerhalb von fünf 
Jahren (Ausschlussfrist) an das Landeskirchenamt 
zu richten. Die Frist beginnt mit der Bekanntgabe 
des betreffenden Steuerbescheides.

Unter den gleichen Voraussetzungen können be-
reits entrichtete Beträge erstattet oder angerechnet 
werden. Das Landeskirchenamt kann Erlassrichtli-
nien festlegen.

Präsident der Landessynode

S chneider

Die 24. Landessynode der Evangelisch-luthe-
rischen Landeskirche Hannovers hat während ihrer 
III. Tagung am 28. November 2008 folgenden Be-
schluss gefasst:

d) Beschluss über die Landeskirchensteuer 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers für den im Lande Hessen 
gelegenen Teil  für die Haushaltsjahre 2009 
und 2010

I.

Die Landeskirchensteuer der Kirchenmitglieder 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Han-
novers, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt in Hessen haben, beträgt für die Jahre 
2009 und 2010  9 vom Hundert der Einkommen-
steuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer, veranlagte 
Einkommensteuer). Dieser Hebesatz gilt auch in 
den Fällen der Pauschalierung der Lohnsteuer; er 
wird auf 7 vom Hundert der Lohnsteuer ermäßigt, 
wenn der Arbeitgeber von der Vereinfachungsrege-
lung nach Nr. 1 der ländereinheitlichen Erlasse vom 
17.  November 2006 (BStBl. I 2006 S. 716 f.) und 
vom 28. Dezember 2006 (BStBl. I 2007 S. 76 f.) 
Gebrauch macht.

Bei der Berechnung der Kirchensteuer sind die 
Vorschriften des § 51 a des Einkommensteuerge-
setzes (EStG) in der jeweils geltenden Fassung zu 
beachten.

Auch bei der Berechnung der Höchstbegrenzung 
ist in Fällen, in denen Tatbestände nach § 51 a Ab-
satz 2 und 2 a EStG zu berücksichtigen sind, das 
zu versteuernde Einkommen maßgeblich, das sich 
unter Berücksichtigung des § 51 a Absatz 2 und 2 a  
EStG ergeben würde.

Der Kirchensteuerabzug vom Kapitalertrag ist bei 
Anwendung der Höchstbegrenzung auf die übrige 
Kirchensteuer vom Einkommen nur anzurechnen, 
soweit die zugrunde liegenden Kapitalerträge in die 
Ermittlung des zu versteuernden Einkommens ein-
bezogen wurden. 

Die Kirchensteuern werden gemäß § 8 Abs. 1 
des Kirchensteuergesetzes vom 15. Oktober 1973 
HmbGVBl. S. 431), zuletzt geändert am 18. Juli 
2001 (HmbGVBl. S. 218), von der Evangelisch-
lutherischen Landeskirche Hannovers verwaltet, 
soweit sie über die Kirchensteuern hinausgehen, die 
die staatlichen Behörden nach § 10 des Kirchensteu-
ergesetzes verwalten. In Fällen der Lohnsteuerpau-
schalierung beträgt die Landeskirchensteuer 4 vom 
Hundert der pauschalen Lohnsteuer. Im Übrigen 
wird auf die Regelungen der ländereinheitlichen Er-
lasse vom 17. November 2006 (BStBl. I 2006 S. 716 
f.) und vom 28. Dezember 2006 (BStBl. I 2007 S. 
76 f.) hingewiesen.

Bei der Berechnung der Kirchensteuer sind die 
Vorschriften des § 51 a EStG in der jeweils gel-
tenden Fassung zu beachten. 

Auch bei der Berechnung der Höchstbegrenzung 
ist in Fällen, in denen Tatbestände nach § 51 a Ab-
satz 2 und 2 a EStG zu berücksichtigen sind, das 
zu versteuernde Einkommen maßgeblich, das sich 
unter Berücksichtigung des § 51 a Absatz 2 und 2 a  
EStG ergeben würde.

Der Kirchensteuerabzug vom Kapitalertrag ist bei 
Anwendung der Höchstbegrenzung auf die übrige 
Kirchensteuer vom Einkommen nur anzurechnen, 
soweit die zugrunde liegenden Kapitalerträge in die 
Ermittlung des zu versteuernden Einkommens ein-
bezogen wurden. 

2. In konfessionsverschiedenen Ehen und in glau-
bensverschiedenen Ehen wird die Kirchensteuer 
nach den Vorschriften des Kirchensteuergesetzes 
und des Kirchengesetzes der Nordelbischen Ev.-
luth. Kirche über Art und Höhe der Kirchensteu-
er (Kirchensteuerbeschluss) in der Fassung vom 
30. November 1996 (Gesetz- und Verordnungsblatt 
der Nordelbischen Ev.-luth. Kirche 1996 S. 257 und 
262), zuletzt geändert durch das Kirchengesetz zur 
Änderung und Anwendung des Kirchensteuerbe-
schlusses vom 29. September 2007 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt der Nordelbischen Ev.-luth. Kir-
che 2007 S. 290) festgesetzt und erhoben.

3. Kirchensteuern können ganz oder teilweise er-
lassen werden, wenn deren Einziehung nach Lage 
des einzelnen Falles unbillig wäre. 

Die Landeskirche kann auf Antrag des Kirchen-
mitglieds im Einzelfall bis zu 50 vom Hundert der 
festgesetzten Kirchensteuer ermäßigen, die auf er-
mäßigt zu besteuernde außerordentliche Einkünfte 
nach § 34 EStG oder steuerfreie Beträge im Sinne 
von § 3 Nr. 40 Buchst. b und c EStG, die dem Grun-
de nach den Veräußerungsgewinnen des  § 34 Abs. 
2 Nr. 1 EStG entsprechen, entfällt.
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Die Vorschrift des § 4 Abs. 3 des Hessischen Kir-
chensteuergesetzes ist auf das besondere Kirchgeld 
anzuwenden.

Bei der Berechnung des besonderen Kirchgeldes 
sind die Vorschriften des § 51a des Einkommen-
steuergesetzes in der jeweils geltenden Fassung zu 
beachten.

Liegen die Voraussetzungen für die Erhebung des 
besonderen Kirchgeldes nicht während des gesam-
ten Veranlagungszeitraumes vor, so ist der Jahres-
betrag des besonderen Kirchgeldes mit je einem 
Zwölftel für jeden vollen Kalendermonat, in dem die 
Voraussetzungen für die Erhebung des besonderen 
Kirchgeldes bestanden haben, festzusetzen.

Das besondere Kirchgeld kann durch die Landes-
kirche auf Antrag erstattet werden, sofern der Ehe-
gatte einen Kirchenbeitrag an eine Religionsgemein-
schaft entrichtet hat. Der Antrag ist innerhalb eines 
Jahres (Ausschlussfrist) an das Landeskirchenamt 
zu richten; die Frist beginnt mit der Bekanntgabe 
des Steuerbescheides.

III.

Kirchensteuern können ganz oder teilweise erlas-
sen werden, wenn deren Einziehung nach Lage des 
einzelnen Falles unbillig wäre. 

Die Landeskirche kann auf Antrag des Kirchen-
mitglieds im Einzelfall bis zu 50 vom Hundert der 
festgesetzten Kirchensteuer ermäßigen, die auf er-
mäßigt zu besteuernde außerordentliche Einkünfte 
nach § 34 EStG oder steuerfreie Beträge im Sinne 
von § 3 Nr. 40 Buchst. b und c EStG, die dem Grun-
de nach den Veräußerungsgewinnen des § 34 Abs. 
2 Nr. 1 EStG entsprechen, entfällt.

Der Antrag nach Absatz 2 ist innerhalb von fünf 
Jahren (Ausschlussfrist) an das Landeskirchenamt 
zu richten. Die Frist beginnt mit der Bekanntgabe 
des betreffenden Steuerbescheides.

Unter den gleichen Voraussetzungen können be-
reits entrichtete Beträge erstattet oder angerechnet 
werden. Das Landeskirchenamt kann Erlassrichtli-
nien festlegen.

Präsident der Landessynode

S chneider

Auf Antrag wird die Landeskirchensteuer vom 
Landeskirchenamt auf 3,5 vom Hundert des zu ver-
steuernden Einkommens ermäßigt.

II.

Die Landeskirche erhebt von den Kirchenmit-
gliedern, deren Ehegatten einer steuererhebenden 
Kirche nicht angehören, ein besonderes Kirchgeld 
(Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe), sofern 
die Ehegatten nach dem Einkommensteuergesetz 
zusammen veranlagt werden. Das besondere Kirch-
geld bemisst sich nach dem gemeinsam zu versteu-
ernden Einkommen; es gilt folgende Tabelle:

Stufe 

Bemessungsgrundlage
gemeinsam zu ver-

steuerndes Einkommen 
(§ 2 Abs. 5 EStG)

Euro

besonderes
Kirchgeld

Euro

1 30 000 – 37 499 96

2 37 500 – 49 999 156

3 50 000 – 62 499 276

4 62 500 – 74 999 396

5 75 000 – 87 499 540

6 87 500 – 99 999 696

7 100 000 – 124 999 840

8 125 000 – 149 999 1200

9 150 000 – 174 999 1560

10 175 000 – 199 999 1860

11 200 000 – 249 999 2220

12 250 000 – 299 999 2940

13 300 000 und mehr 3600
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für andere Einrichtungen der Landeskirche 
übertragen. Die Finanzierung des Sach- und 
Personalkostenbedarfs ist sicherzustellen.

(3) Dem Haus kirchlicher Dienste sind Einrich-
tungen der Konföderation evangelischer Kirchen 
in Niedersachsen zugeordnet. Für die Leistung 
von Verwaltungshilfe ist die Finanzierung des 
Sach- und Personalkostenbedarfs sicherzustel-
len.

Abschnitt II
Dienste

§ 2 
Fachbereiche

(1) Die Fachbereiche nehmen gemeindliche, gemein-
deübergreifende und gesamtkirchliche Aufgaben 
in der Landeskirche wahr. Die Einzelheiten wer-
den in Kontrakten geregelt.

(2) Für jeden Fachbereich wird vom Kuratorium ein 
Leiter oder eine Leiterin und ein stellvertreten-
der Leiter oder eine stellvertretende Leiterin be-
rufen. 

(3) Der Leiter oder die Leiterin leitet den Fachbe-
reich und hat insbesondere folgende Aufgaben:
1. Koordination der Zusammenarbeit im Fachbe-

reich sowie Bearbeitung von Grundsatz- und 
Entwicklungsfragen,

2. Entwurf der Fachbereichskontrakte und Er-
stellung von Jahresberichten,

3. Evaluation der Angebote des Fachbereichs,
4. Bewirtschaftung der Budgets für die Angebote 

des Fachbereichs,
5. Dienst- und Fachaufsicht über die Mitarbei-

tenden des Fachbereichs sowie Durchführung 
der Jahresgespräche,

6. Leitung von Dienstbesprechungen,
7. Mitgliedschaft im Leitungsausschuss und 

Weitergabe von Informationen aus dem oder 
an den Leitungsausschuss.

§ 3 
Dienste in den Regionen

Das Haus kirchlicher Dienste ist in der Fläche 
der Landeskirche mit seinen Angeboten und Dienst-
leistungen präsent durch:
1. Begleitung von Regional- und Sprengelkonfe-

renzen,
2. Begleitung von ehrenamtlichen und berufl ichen 

Beauftragten sowie von projektbezogenen Netz-
werken,

3. Einladung zu Fachtagungen und Vorbereitung 

Nr. 70 Ordnung für das Haus kirchlicher 
Dienste

Ha n nover, den 24. November 2008

Die Ordnung für das Haus kirchlicher Dienste 
vom 26. Juni 2002 (Kirchl. Amtsbl. S. 167) in der 
Fassung der Änderung vom 13. Juli 2004 (Kirchl. 
Amtsbl. S. 121) wird mit Wirkung vom 1. Januar 
2009 durch folgende Ordnung ersetzt:

Abschnitt I Grundlagen
§ 1 Grundlagen 
Abschnitt II Dienste
§ 2  Fachbereiche
§ 3 Dienste in den Regionen
§ 4 Begleitende Gremien
§ 5   Verwaltungsstelle
Abschnitt III Leitung 
§ 6  Aufgaben und Zusammensetzung des 
  Leitungsausschusses
§ 7 Sitzungen des Leitungsausschusses
§ 8 Direktor oder Direktorin 
§ 9  Aufgaben der Direktorin oder des Direktors 
§ 10 Rechtsgeschäfte und Vollmachten
§ 11 Anstellung von Mitarbeiterinnen und 
  Mitarbeitern 
Abschnitt IV Kuratorium, Personalaus-

schüsse
§ 12  Zusammensetzung des Kuratoriums
§ 13  Aufgaben des Kuratoriums
§ 14  Sitzungen des Kuratoriums
§ 15  Personalausschüsse
Abschnitt V Schlussbestimmung
§ 16  Inkrafttreten

Abschnitt I
Grundlagen 

§ 1 
Grundlagen 

(1) Das Haus kirchlicher Dienste ist eine unselbstän-
dige Einrichtung der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Hannovers unter der Aufsicht des 
Landeskirchenamtes. In ihm wirken Fachbe-
reiche zusammen, die der gemeindlichen, der 
gemeindeübergreifenden und der gesamtkirchli-
chen Arbeit der Landeskirche dienen. 

(2) Die Errichtung, Änderung und Aufl ösung von 
Fachbereichen wird vom Landeskirchenamt be-
schlossen. Das Landeskirchenamt kann dem 
Haus kirchlicher Dienste Projekte und Zustän-
digkeiten zuordnen sowie Verwaltungsaufgaben 

II. Verfügungen



Kirchl. Amtsbl. Hannover Nr. 9/2008

233

nischen Dienste, die Aufgaben für die Fachberei-
che und landeskirchliche, konföderierte sowie 
sonstige kirchliche Einrichtungen wahrnehmen. 
Darüber hinaus sind die technischen Dienste 
auch für das Landeskirchenamt tätig. 

(5) Die Verwaltungsstelle wird von dem Geschäfts-
führer oder der Geschäftsführerin geleitet. Die-
ser oder diese ist dem Direktor oder der Direkto-
rin gegenüber verantwortlich.

(6) Der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin 
unterstützt und berät den Direktor oder die Di-
rektorin und hat die Geschäftsführung für das 
Kuratorium und den Leitungsausschuss wahr-
zunehmen. Die Aufgaben und Befugnisse sind in 
einer Dienstanweisung zu regeln.

Abschnitt III
Leitung 

§ 6 
Aufgaben und Zusammensetzung des 

      Leitungsausschusses

(1) Der Leitungsausschuss stellt Richtlinien für die 
Arbeit des Hauses kirchlicher Dienste auf und 
berät Grundsatzfragen, die die Fachbereiche 
und die Verwaltungsstelle sowie die technischen 
Dienste betreffen. Der Leitungsausschuss unter-
stützt den Direktor oder die Direktorin bei der 
Wahrnehmung der Leitungsaufgaben. Er hat ins-
besondere folgende Aufgaben:
1. Entgegennahme und Verhandlung von Be-

richten der Direktorin oder des Direktors, der 
Fachbereiche sowie der Verwaltungsstelle, 

2. Beratung von personellen, fi nanziellen und 
rechtlichen Angelegenheiten von grundlegen-
der Bedeutung für das Haus kirchlicher Dien-
ste,

3. Aufstellung des Haushalts- und Stellenplans 
für das Haus kirchlicher Dienste,

4. Anhörung vor der Berufung der Direktorin 
oder des Direktors, der stellvertretenden Di-
rektorinnen oder stellvertretenden Direktoren 
sowie der Geschäftsführerin oder des Ge-
schäftsführers,

5. Empfehlungen zur Bildung, Änderung und 
Aufl ösung von Fachbereichen, 

6. Entsendung von Vertreterinnen oder Vertre-
tern in landeskirchliche Arbeitskreise,

7. Durchführung von fachbereichsübergreifen-
den Konferenzen.

(2) Dem Leitungsausschuss gehören an:
1. die Direktorin oder der Direktor des Hauses 

kirchlicher Dienste mit der Wahrnehmung des 
Vorsitzes,

2. die Leiter oder Leiterinnen der Fachbereiche,

von und Mitwirkung an landeskirchlichen Ver-
anstaltungen,

4. dezentral orientierte Arbeitsformen in der Aus-, 
Fort- und Weiterbildung, in der Beratung und Be-
gleitung, Vorträge und Referate, Gottesdienste, 
Events und Großveranstaltungen, Durchführung 
von Projekten sowie Herausgabe von Arbeitshil-
fen,

5. Referenten und Referentinnen mit Dienstsitz au-
ßerhalb Hannovers.

§ 4 
Begleitende Gremien

(1) Nach Bedarf werden begleitende Gremien gebil-
det:
1. Zielgruppenforen,
2. Runde Tische,
3. Experten- und Expertinnenforen.

(2) Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Ziel-
gruppenforen werden durch den Fachbereichs-
leiter oder die Fachbereichsleiterin im Einver-
nehmen mit dem Direktor oder der Direktorin 
zu Tagesveranstaltungen oder regelmäßigen Sit-
zungen eingeladen.

(3) Die Vertreter und Vertreterinnen an Runden Ti-
schen werden durch den Fachbereichsleiter oder 
die Fachbereichsleiterin im Einvernehmen mit 
dem Direktor oder der Direktorin eingeladen. 
Die Zusammensetzung eines Runden Tisches ist 
vom Kuratorium zu genehmigen.

(4) Die Mitglieder der Experten- und Expertinnenfo-
ren werden durch das Kuratorium auf Vorschlag 
der Leiterin oder des Leiters des Fachbereichs 
und dem Direktor oder der Direktorin für die 
Dauer von drei Jahren berufen.

(5) In den Gremien sind insbesondere für Ehren-
amtliche verbindliche Zeiträume und Strukturen 
für eine verlässliche Mitarbeit sicherzustellen.

§ 5 
Verwaltungsstelle 

(1) Die Verwaltungsstelle erbringt Dienstleistungen 
für die Fachbereiche sowie für Einrichtungen der 
Landeskirche, der Konföderation evangelischer 
Kirchen in Niedersachsen oder andere Einrich-
tungen mit kirchlichen Aufträgen. Die Einzel-
heiten werden in einer Geschäftsanweisung ge-
regelt. 

(2) Die Verwaltungsstelle übernimmt Aufgaben der 
Bau- und Hausverwaltung für die Dienstgebäude 
des Hauses kirchlicher Dienste und die Unter-
haltung der technischen Einrichtungen.

(3) Der Verwaltungsstelle obliegt die Verwaltung 
von landeskirchlichen Tagungsstätten.

(4) Die Verwaltungsstelle umfasst auch die tech-
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§ 9 
Aufgaben der Direktorin oder des Direktors

(1) Der Direktor oder die Direktorin leitet – unbe-
schadet der obersten Dienst- und Fachaufsicht 
des Landeskirchenamtes – das Haus kirchlicher 
Dienste, vertritt es nach außen und hat insbe-
sondere folgende Aufgaben:
1. Wahrnehmung der Befugnisse des Landeskir-

chenamtes als dienstvorgesetzte Person aller 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Hauses 
kirchlicher Dienste,

2. Ausübung des Hausrechts in den Dienstge-
bäuden des Hauses kirchlicher Dienste und 
in den dem Haus kirchlicher Dienste zugewie-
senen Gebäuden, soweit vom Landeskirchen-
amt nichts anderes bestimmt ist,

3. Vorsitz im Leitungsausschuss,
4. Behandlung von Grundsatzfragen für die Ar-

beit des Hauses kirchlicher Dienste,
5. Förderung der Zusammenarbeit der Fachbe-

reiche, Anregung gemeinsamer Arbeitsvorha-
ben und besonderer Arbeitsgruppen,

6. Einberufung von fachbereichsübergreifenden 
Konferenzen,

7. Öffentlichkeitsarbeit.
 Die Fachaufsicht nach Nummer 1 soll auf die 

zuständigen Leiter und Leiterinnen übertragen 
werden.

(2) Das Landeskirchenamt und das Kuratorium 
können dem Direktor oder der Direktorin weitere 
Aufgaben übertragen.

(3) Der Direktor oder die Direktorin kann an den 
Sitzungen aller Gremien und Arbeitsgruppen 
teilnehmen.

§ 10 
Rechtsgeschäfte und Vollmachten

Rechtsgeschäfte des Hauses kirchlicher Dienste 
verpfl ichten die Landeskirche, sofern sie von dem 
Direktor oder der Direktorin im Rahmen einer vom 
Landeskirchenamt erteilten Vollmacht vorgenom-
men werden. Der Direktor oder die Direktorin kann 
Untervollmachten auf andere leitende Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen des Hauses kirchlicher Dien-
ste übertragen.

§ 11 
Anstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

(1) Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Hauses 
kirchlicher Dienste werden von dem Direktor 
oder der Direktorin des Hauses kirchlicher Dien-
ste angestellt. Der Leiter oder die Leiterin des 
betroffenen Fachbereichs oder der Verwaltungs-
stelle ist zu beteiligen. Bei der Anstellung von 

3. der Geschäftsführer oder die Geschäftsführe-
rin, 

4. der Leiter oder die Leiterin einer Einrichtung 
der Konföderation evangelischer Kirchen in 
Niedersachsen mit beratender Stimme. Der 
Leiter oder die Leiterin sowie ein Stellvertreter 
oder eine Stellvertreterin werden vom Kurato-
rium auf Vorschlag der Einrichtungen beru-
fen.

(3) Im Falle der Abwesenheit eines Mitglieds nach 
Absatz 2 Nr. 2 und 3 nehmen deren Stellvertre-
ter oder Stellvertreterinnen an den Sitzungen des 
Leitungsausschusses teil.

(4) Der Leitungsausschuss kann Sachkundige mit 
beratender Stimme hinzuziehen.

§ 7 
Sitzungen des Leitungsausschusses

(1) Sitzungen des Leitungsausschusses sollen mo-
natlich stattfi nden.

(2) Auf schriftlichen Antrag eines Fachbereichs, 
der Verwaltungsstelle, der Landesbischöfi n oder 
des Landesbischofs, des Landeskirchenamtes, 
des Kuratoriums oder der Direktorin oder des 
Direktors ist unter Angabe des Verhandlungs-
gegenstandes eine außerordentliche Sitzung ein-
zuberufen.

(3) Der Leitungsausschuss ist bei Anwesenheit von 
mehr als der Hälfte der Mitglieder beschluss-
fähig. Für Abstimmungen und Wahlen sind die 
§§ 44 und 45 der Kirchengemeindeordnung ent-
sprechend anzuwenden.

(4) Der Stellvertreter oder die Stellvertreterin gemäß 
§ 8 Absatz 2 führt in Abwesenheit der Direk-
torin oder des Direktors den Vorsitz. 

§ 8 
Direktor oder Direktorin 

(1) Der Direktor oder die Direktorin muss ordiniert 
sein. Er oder sie wird vom Landesbischof oder 
von der Landesbischöfi n nach Anhörung des 
Kuratoriums und des Leitungsausschusses beru-
fen.

(2) Ein erster Stellvertreter oder eine erste Stellver-
treterin und ein zweiter Stellvertreter oder eine 
zweite Stellvertreterin der Direktorin oder des 
Direktors wird nach Anhörung des Leitungsaus-
schusses vom Kuratorium jeweils für die Dauer 
von drei Jahren aus den Mitgliedern des Lei-
tungsausschusses nach § 6 Absatz 2 Nr. 2 beru-
fen.
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§ 13 
Aufgaben des Kuratoriums

(1) Das Kuratorium gibt dem Haus kirchlicher Dien-
ste Grundsätze und Richtlinien für die Durch-
führung der übertragenen Aufgaben und über-
wacht die Erfüllung der Aufgaben.

(2) Das Kuratorium hat insbesondere folgende Auf-
gaben:
1. Genehmigung von Beschlüssen des Leitungs-

ausschusses über die Aufstellung von Richt-
linien für die Arbeit des Hauses kirchlicher 
Dienste nach § 6 Abs. 1,

2. Erlass einer Geschäftsanweisung für das Haus 
kirchlicher Dienste,

3. Beschluss über die Eckwerte nach den Bud-
getierungsvorschriften, den jährlichen Ge-
samtkontrakt und Zustimmung zu den Fach-
bereichskontrakten sowie dem Kontrakt der 
Verwaltungsstelle,

4. Anregung und Übertragung besonderer Auf-
gaben an den Leitungsausschuss, den Direk-
tor oder die Direktorin und den Geschäftsfüh-
rer oder die Geschäftsführerin,

5. Beschlussfassung über die Stellen- und Haus-
haltspläne des Hauses kirchlicher Dienste 
vorbehaltlich der Genehmigung durch das 
Landeskirchenamt; hiervon ausgenommen 
sind Stellen und Haushaltspläne der in § 1 
Abs. 3 genannten Einrichtungen,

6. Erteilung der Zustimmung zu der Begründung 
und Beendigung der Dienstverhältnisse von 
privatrechtlich angestellten Leiterinnen oder 
Leitern der Fachbereiche,

7. Vorschlagsrecht gegenüber dem Landeskir-
chenamt für die Ernennung von Kirchenbe-
amten und Kirchenbeamtinnen,

8. Beantragung der Berufung von Pfarrerinnen 
und Pfarrern als Leiterinnen oder Leiter von 
Fachbereichen beim Landeskirchenamt,

9. Stellungnahme vor der Berufung der Direk-
torin oder des Direktors durch den Landes-
bischof oder die Landesbischöfi n sowie der 
Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers 
durch das Landeskirchenamt,

10. Berufung der Stellvertreter oder der Stellver-
treterinnen der Direktorin oder des Direktors 
und der Geschäftsführerin oder des Geschäfts-
führers,

11. Entgegennahme und Beratung von Berichten, 
insbesondere der Leitung und der Geschäfts-
führung,

12. Vorschlagsrecht zur Errichtung und Aufl ösung 
von Fachbereichen. 

Referenten oder Referentinnen, deren Stellen 
nicht gemäß § 15 besetzt werden, ist das Lan-
deskirchenamt zu beteiligen.

(2) Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der kon-
föderierten Einrichtungen (§ 1 Abs. 3) im Haus 
kirchlicher Dienste werden von dem Direktor 
oder der Direktorin im Rahmen der erteilten 
Vollmacht auf Vorschlag der Leitung der jewei-
ligen Einrichtung angestellt.

Abschnitt IV 
Kuratorium, Personalausschüsse

§ 12 
Zusammensetzung des Kuratoriums

(1) Dem Kuratorium gehören an:
1. ein ordinierter Vertreter oder eine ordinierte 

Vertreterin des Landeskirchenamtes,
2. ein rechtskundiger Vertreter oder eine rechts-

kundige Vertreterin des Landeskirchenamtes, 
3. ein Mitglied des Bischofsrates,
4. zwei Mitglieder der Landessynode, 
5. bis zu zwei weitere Mitglieder.

(2) Die Mitglieder nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 werden 
vom Landeskirchenamt benannt. Das Mitglied 
nach Absatz 1 Nr. 3 wird durch den Bischofs-
rat für die Dauer von vier Jahren entsandt; für 
das entsandte Mitglied wird ein stellvertretendes 
Mitglied bestimmt. Die Mitglieder nach Absatz 
1 Nr. 4 werden von der Landessynode für die 
Dauer der Amtszeit der Landessynode aus dem 
Kreis der Ehrenamtlichen gemäß § 3 Absatz 2 
Nr. 3 Landessynodalgesetz entsandt. Für jedes 
Mitglied nach Absatz 1 Nr. 4 ist ein stellvertre-
tendes Mitglied zu wählen, das bei Verhinderung 
oder Ausscheiden des Mitglieds an dessen Stelle 
tritt. Die Mitglieder nach Absatz 1 Nr. 4 bleiben 
nach Ablauf der Amtszeit solange im Amt, bis 
die von der neuen Landessynode gewählten Sy-
nodalen eintreten. Die Mitglieder nach Absatz 
1 Nr. 5 werden vom Landeskirchenamt für die 
Dauer von vier Jahren berufen.

(3) Aus dem Haus kirchlicher Dienste nehmen der 
Direktor oder die Direktorin, der erste Stellver-
treter oder die erste Stellvertreterin und der Ge-
schäftsführer oder die Geschäftsführerin an den 
Sitzungen mit beratender Stimme teil, im Falle 
der Verhinderung deren Stellvertreter oder Stell-
vertreterinnen.

(4) Das Kuratorium kann fachkundige Personen zu 
einzelnen Tagesordnungspunkten hinzuziehen.
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Gleichzeitig tritt die Ordnung für das Haus kirch-
licher Dienste vom 26. Juni 2002 (Kirchl. Amts-
bl. S. 167) in der Fassung der Änderung vom 
13. Juli 2004 (Kirchl. Amtsbl. S. 121) außer 
Kraft.

(2) Bestehende Ordnungen für die Fachgebiete und 
Beiräte der Fachgebiete treten spätestens zwölf 
Monate nach Inkrafttreten dieser Ordnung außer 
Kraft. 

Ha n nover, den 24. November 2008

Das Landeskirchenamt

Guntau

Nr. 71 Ordnung der Krankenhausseelsorge in 
der Evangelisch-lutherischen Landes-
kirche Hannovers

Inhaltsübersicht
§ 1 Grundsätze
§ 2 Aufgaben der Krankenhausseelsorge
§ 3 Beauftragte und ehrenamtlich Mitarbeitende  

 in der Krankenhausseelsorge
§ 4 Kompetenzen und Qualifi kationen 
§ 5 Verschwiegenheit und Kooperation
§ 6 Stellenbesetzung
§ 7 Dienst- und Fachaufsicht
§ 8 Konferenzen, Konvente, Beirat
§ 9 Finanzierung der Krankenhausseelsorge
§10 Rahmenbedingungen des Dienstes der 
 Krankenhausseelsorge
§11 Schlussbestimmungen, Inkrafttreten

Präambel

Die Seelsorge an Kranken gehört zum unverzicht-
baren diakonischen Auftrag der Kirche (Mt 25,36). 
Unbeschadet anderer Formen der Seelsorge im 
Krankenhaus, z.B. durch Gemeindepastoren und 
-pastorinnen, gilt die vorliegende Ordnung für die-
jenigen, vor allem für die berufl ich Mitarbeitenden 
der Kirche, die einen besonderen Auftrag zur Kran-
kenhausseelsorge erhalten haben.

Die Krankenhausseelsorge geschieht in der Ge-
samtverantwortung der Landeskirche und ist un-
abhängig von der Rechtsform der jeweiligen Klinik 
und deren Träger. Sie ist Teil des Dienstes „der hel-
fenden Liebe“ der Kirche (Artikel 1 Abs. 2 Kirchen-
verfassung) und gemäß Artikel 4 Abs. 1 und 2 und 
Artikel 140 Grundgesetz i.V.m. Artikel 141 Weima-
rer Reichsverfassung sowie Artikel 6 des Vertrages 
der evangelischen Landeskirchen in Niedersachsen 
mit dem Lande Niedersachsen (Loccumer Vertrag) 
institutionell gewährleistet und rechtlich verankert.

§ 14 
Sitzungen des Kuratoriums

(1) Sitzungen sollen nach Bedarf, mindestens ein-
mal im Vierteljahr stattfi nden.

(2) Den Vorsitz im Kuratorium führt nach Beschluss 
des Landeskirchenamtes einer der Vertreter des 
Landeskirchenamtes. Zu jeder Sitzung ist der 
Landesbischof oder die Landesbischöfi n einzula-
den. Der Landesbischof oder die Landesbischö-
fi n kann im Falle der Teilnahme an der Sitzung 
den Vorsitz führen. 

(3) Das Kuratorium ist bei Anwesenheit von mehr 
als der Hälfte seiner Mitglieder beschlussfähig. 
Für Abstimmungen ist § 44 der Kirchengemein-
deordnung entsprechend anzuwenden.

(4) Über die Verhandlungen des Kuratoriums ist 
eine Niederschrift anzufertigen, die den Mitglie-
dern zuzusenden ist.

§ 15 
Personalausschüsse

(1) Das Kuratorium setzt Personalausschüsse für die 
Besetzung der Stellen für Leiter und Leiterinnen 
der Fachbereiche sowie für Pfarrer und Pfarre-
rinnen der Landeskirche im Haus kirchlicher 
Dienste ein, die an der Personalauswahl beteiligt 
werden. Der Personalausschuss trifft eine Per-
sonalauswahl und unterbreitet den zuständigen 
Stellen einen Besetzungsvorschlag.

(2) Den Personalausschüssen gehören an:
1. der zuständige Fachdezernent oder die zustän-

dige Fachdezernentin im Landeskirchenamt,
2. ein oder eine vom Bischofsrat benannter Ver-

treter oder Vertreterin aus dem Bischofsrat,
3. ein Mitglied des Kuratoriums,
4. der Direktor oder die Direktorin,
5. der Leiter oder die Leiterin des jeweiligen 

Fachbereiches bzw. der Stellvertreter oder die 
Stellvertreterin,

6. bis zu zwei vom jeweiligen Fachbereich be-
nannte Mitglieder der Gremien gemäß § 4. 
Höchstens ein Mitglied darf berufl ich im 
Dienst einer Körperschaft nach Artikel 2 Abs. 
2 Satz 1 der Kirchenverfassung stehen. 

(3) Das Kuratorium kann aus besonderen Gründen 
weitere Personen mit beratender Stimme in einen 
Personalausschuss berufen.

Abschnitt V 
Schlussbestimmung

§ 16 
Inkrafttreten

(1) Diese Ordnung tritt am 1 .Januar 2009 in Kraft. 
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In besonderen Situationen, beispielsweise auf 
Intensivstationen, Kinderstationen oder bei Ster-
benden, wendet sich die Seelsorge auch den An-
gehörigen zu.

4. Die Krankenhausseelsorge schafft und hält Kon-
takt zu den ärztlichen, pfl egenden, verwaltenden 
und sonstigen Diensten und Gruppen, die in 
einer Klinik tätig sind. Dies geschieht u.a. da-
durch, dass die Seelsorgenden im Alltag der Kli-
nik präsent sind durch Gesprächsbereitschaft, 
Beratung und das Angebot von Veranstaltungen, 
durch Gottesdienste für Mitarbeitende, sowie 
durch die Teilnahme am Klinikleben (Veranstal-
tungen, Feste etc.).

5. Die Krankenhausseelsorge stellt ihre ethische 
Kompetenz dem Klinikpersonal zur Verfügung 
und integriert sich nach Möglichkeit in das 
Ethikkomitee der Klinik.

6. Die Krankenhausseelsorge sucht den Kontakt 
zu den Aus- und Fortbildungseinrichtungen ei-
ner Klinik und arbeitet auf Wunsch mit dem 
Lehrpersonal zusammen. Sie steht für den be-
rufsethischen Unterricht, die innerbetriebliche 
Fortbildung, Personal- und Organisationsent-
wicklung zur Verfügung.

7. Die Krankenhausseelsorge sucht und pfl egt die 
Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden des 
Einzugsbereichs der Klinik, steht mit ihnen im 
Austausch und gibt Hinweise, falls eine weitere 
seelsorgliche Begleitung von Patienten und Pati-
entinnen und ihren Angehörigen gewünscht wird.

8. Die Krankenhausseelsorge sucht die Zusammen-
arbeit mit der Krankenhausseelsorge anderer, 
zur ACK gehörenden Konfessionen und fördert 
die interkulturelle und interreligiöse Zusammen-
arbeit in der Klinik.

9. Die Krankenhausseelsorge übernimmt in beson-
derer Weise Verantwortung für Themen und An-
liegen der Seelsorge, bringt diese im Nahbereich, 
z.B. im Kirchenkreis, und in der Landeskirche 
ein und sorgt so für eine Vernetzung.

10. Die Krankenhausseelsorge fördert und qualifi -
ziert Ehrenamtliche, die mit ihrem Engagement 
die Aufgabenerfüllung der Krankenhausseelsor-
ge ergänzen.

§ 3
 Beauftragte und ehrenamtlich Mitarbeitende in 

der Krankenhausseelsorge

(1) Der Auftrag zur Krankenhausseelsorge wird Pa-
storen und Pastorinnen sowie Diakonen und Dia-
koninnen mit einem besonderen Seelsorgeauftrag 
erteilt (mit der Krankenhausseelsorge Beauftrag-
te).
Dies kann geschehen
a) mit vollem Dienstauftrag,

§ 1
Grundsätze

(1) Seelsorge im Krankenhaus oder in der Klinik 
(Klinik) geschieht in kirchlichem Auftrag. Sie 
stellt ein besonderes kirchliches Arbeitsfeld mit 
spezifi schen Gegebenheiten und Erfordernissen 
dar. 

 Auftrag der in der Krankenhausseelsorge Mitar-
beitenden ist es, Botschafter der Liebe Gottes zu 
sein, die jeden Menschen sucht.

(2) Die moderne Klinik ist ein hochspezialisierter 
und –technisierter Betrieb, in dem unterschied-
liche Berufsgruppen zusammenarbeiten. Die mit 
der Seelsorge in Klinken Beauftragten begegnen 
hier einer Fülle religiöser, ethischer und zwi-
schenmenschlicher Fragestellungen am Anfang, 
in Krisen und am Ende des Lebens.
Die Krankenhausseelsorge richtet sich deshalb
a) an Menschen, die eine Klinik zur Heilung 

oder Linderung ihrer Krankheit oder der Ge-
burt eines Kindes aufsuchen und dabei in eine 
Krise geraten können, die sterben oder eine 
schwere Beeinträchtigung oder den Verlust 
eines Kindes erleben müssen, an deren Ange-
hörige und andere Mitbetroffene.

b) an Menschen, die in der Klinik direkt oder in-
direkt mit den und für die Patienten und Pati-
entinnen arbeiten,

Die Krankenhausseelsorge nimmt die innere 
Struktur, die Zielsetzung und das Betriebsklima 
einer Klinik wahr und begleitet die Institution im 
Rahmen ihres Auftrags.

§ 2
Aufgaben der Krankenhausseelsorge

Die Krankenhausseelsorge ist seelsorglicher 
Dienst im Lebensraum Klinik. Daraus ergeben sich 
je nach Einrichtung im Einzelfall zu spezifi zierende 
Aufgabenfelder:
1. Der seelsorgliche Dienst geschieht in vielfältigen 

Formen: 
 Krankenbesuch, - seelsorgliches Gespräch, - 

seelsorgliche Begleitung über einen längeren 
Zeitraum, - Beratung bei konkreten Problemen 
und in Krisensituationen, - Kasualgespräch, - 
seelsorglicher Kurzbesuch, - Sterbebegleitung, 
- Begleitung durch Gebet, Beichte, Krankena-
bendmahl, Segnung, Salbung und Aussegnung.

2. Die Krankenhausseelsorge verantwortet Gottes-
dienste und Andachten für Kranke, Angehörige 
und das Klinikpersonal. Sie stehen grundsätz-
lich allen offen.

3. Das Seelsorgeangebot richtet sich auch an die 
Angehörigen von Patienten und Patientinnen. 
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2. Die kommunikativ-seelsorgliche Kompetenz er-
weist sich darin, dass Seelsorgende
a) sich kurzfristig und schnell auf wechselnde 

Beziehungen einstellen und mit ihnen profes-
sionell refl ektiert umgehen können, 

b) die eigenen Stärken und Schwächen im Blick 
auf die seelsorgliche Aufgabe integrieren,

c) psychisch belastbar und für die eigenen Fä-
higkeiten und Begrenzungen sensibilisiert 
sind.

3. Die systemische Feldkompetenz erweist sich in 
Grundkenntnissen über 
a) das System Klinik,
b) medizinische Grundsachverhalte,
c) betriebswirtschaftliche, personalwirtschaft-

liche und organisatorische Abläufe,
 die dazu befähigen, dass die Seelsorgenden sich 

in der Lebenswelt Klinik auskennen, um dort 
einerseits ihre Inhalte und Anliegen anschluss-
fähig in den Dialog und andererseits ihre Wahr-
nehmungen in die eigene Arbeit einbringen zu 
können.

4. Die ethische Kompetenz von Seelsorgenden er-
weist sich in der Fähigkeit,
a) Probleme interdisziplinär anschlussfähig zu 

benennen,
b) die eigene Position verständlich und integrati-

onsfähig in ein Gespräch einzubringen,
c) Positionen anderer für ein gemeinsames Han-

deln zu gewinnen.
(2) Die Landeskirche stellt für den Erwerb dieser 

Kompetenzen Aus-, Fort- und Weiterbildung zur 
Verfügung: 
a) die praktische Berufausbildung und Tätigkeit 

in Kirchengemeinden,
b) eine spezielle Seelsorgeausbildung (z.B. Kli-

nische Seelsorgeausbildung [KSA]),
c) Kurse zur aktuellen Gesundheits- und Medi-

zinpolitik,
d) Kurse zur ethischen Urteilsbildung, 
e) Kurse in Mediation, Moderation, Gesprächs-

führung, Konfl iktmanagement u.Ä.,
f) kontinuierliche Supervision.

§ 5
Verschwiegenheit und Kooperation

(1) Nach Maßgabe der für sie jeweils geltenden ar-
beits- und dienstrechtlichen Bestimmungen sind 
Beauftragte in der Krankenhausseelsorge ver-
pfl ichtet,
a) das Beichtgeheimnis und die seelsorgliche 

Verschwiegenheit zu wahren, 
b) soweit ihnen der ärztlichen Schweigepfl icht 

unterliegende Informationen über Patienten 
und Patientinnen zugänglich gemacht werden, 
darüber die Verschwiegenheit zu wahren,

b) mit eingeschränktem Dienstauftrag,
c) in besonderen Fällen in Kombination mit ei-

ner weiteren Beauftragung.
(2) Die mit der Krankenhausseelsorge Beauftragten 

können im Einvernehmen mit der Klinikleitung 
Ehrenamtliche ergänzend in die Arbeit der Kran-
kenhausseelsorge einbeziehen (ehrenamtlich in 
der Krankenhausseelsorge Mitarbeitende). Vo-
raussetzung für den ehrenamtlichen Dienst ist die 
Teilnahme an den hierfür entwickelten Kursen 
innerhalb der Landeskirche, die vom „Evange-
lischen Seelsorgedienst im Krankenhaus“ (esdk) 
verantwortet werden. Der ehrenamtliche Dienst 
richtet sich nach dem „Konzept für die Ausbil-
dung von ehrenamtlichen Krankenhausseelsor-
gern und Krankenhausseelsorgerinnen“ und 
nach den kirchengesetzlichen Bestimmungen 
über die Wahrnehmung von Seelsorge, insbe-
sondere zum Schutz des Seelsorgegeheimnisses. 
Die fachliche und dienstliche Aufsicht sowie die 
Verpfl ichtung zur kontinuierlichen Weiterbildung 
der ehrenamtlich in der Krankenhausseelsorge 
Mitarbeitenden liegt bei den mit der Kranken-
hausseelsorge Beauftragten.

(3) Die mit der Krankenhausseelsorge Beauftragten 
sind Seelsorger und Seelsorgerinnen im Sinne 
der kirchlichen Bestimmungen über das Seel-
sorgegeheimnis. Die ehrenamtlich in der Kran-
kenhausseelsorge Mitarbeitenden können einen 
entsprechenden Auftrag als Seelsorger oder 
Seelsorgerin erhalten. Die Beauftragung und die 
Verpfl ichtung auf das Seelsorgegeheimnis sind 
aktenkundig zu machen.

§ 4
 Kompetenzen und Qualifi kationen

(1) Aus den Aufgaben ergeben sich Qualitätsanfor-
derungen an die mit der Krankenhausseelsorge 
Beauftragten. Sie bringen folgende Kompetenzen 
für die Krankenhausseelsorge mit oder werden 
dafür durch die Landeskirche qualifi ziert:

1. Die theologische Kompetenz der Seelsorge erweist 
sich darin, 
a) Menschen auf dem Hintergrund der biblischen 

Tradition in ihrer Suche nach Sinn zu beglei-
ten,

b) Rituale des Übergangs und der Krisenbewäl-
tigung der christlichen Tradition anzubieten 
und zu vollziehen,

c) Lebenssituationen, insbesondere auch Grenz-
situationen, christlich zu deuten und damit 
neue Lebensperspektiven eröffnen zu helfen,

d) ökumenisch und interreligiös dialogfähig zu 
handeln,

e) die theologischen Grundeinsichten pädago-
gisch aufbereitet an Lernende weiterzugeben.
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kationen, die auch innerhalb von zwölf Monaten 
nach Dienstantritt erworben werden können.

(3) Bei der Besetzung von Stellen, die in Anteilen 
oder auch ganz durch Dritte fi nanziert werden, 
ist das Benehmen mit den Finanzierenden her-
zustellen.

(4) Der Auftrag zur Krankenhausseelsorge für Pa-
storen und Pastorinnen wird für die Dauer von 
sechs Jahren erteilt und kann einmalig um bis 
zu vier Jahre verlängert werden. Über die Ver-
längerung und Ausnahmen entscheidet das Lan-
deskirchenamt.

(5) Diakone und Diakoninnen, die mit der Kranken-
hausseelsorge beauftragt werden, sind Mitarbei-
ter oder Mitarbeiterinnen eines Kirchenkreises. 
Die Besetzung freier Stellen der Krankenhaus-
seelsorge geschieht in diesem Fall in Absprache 
zwischen Kirchenkreis und Landeskirchenamt. 
Diakone und Diakoninnen, die in der Kranken-
hausseelsorge eingesetzt werden, werden in der 
Regel nach entsprechenden Qualifi zierungen 
durch den zuständigen Landessuperintendenten 
oder die zuständige Landessuperintendentin mit 
der öffentlichen Wortverkündigung und Sakra-
mentsverwaltung für den Ort und die Zeit ihres 
Dienstes in der Klinik beauftragt.

§ 7
Dienst- und Fachaufsicht

(1) Die Dienstaufsicht für die mit der Krankenhaus-
seelsorge Beauftragten liegt bei dem Superinten-
denten oder der Superintendentin des Kirchen-
kreises, dem der oder die Beauftragte zugewiesen 
ist.

(2) Die Jahresgespräche werden von dem zustän-
digen Superintendenten oder der zuständigen 
Superintendentin geführt. 

(3) Die Fachaufsicht für die Krankenhausseelsorge 
liegt beim Landeskirchenamt. Es nimmt diese 
wahr
a) durch auf das spezielle Tätigkeitsfeld zuge-

schnittene Dienstbeschreibungen,
b) durch Berichte, die es einmal jährlich von 

jedem mit der Krankenhausseelsorge Beauf-
tragten auf dem Dienstweg entgegennimmt, 
und sich daraus möglicherweise ergebende 
weitere Abstimmungen,

c) durch die laufende fachliche Beratung der He-
rausforderungen in der Krankenhausseelsorge 
mit dem oder der Beauftragten für die Kran-
kenhausseelsorge, der Gesamtkonferenz der 
Mitarbeitenden in der Krankenhausseelsorge 
sowie mit dem Fachbeirat für Krankenhaus-
seelsorge.

(4) Die Visitation der Krankenhausseelsorge fi ndet 
in der Regel im Rahmen der Visitation des Kir-

c) auch nach Beendigung des Dienstverhältnisses 
in allen dienstlichen Belangen Dienstver-
schwiegenheit zu wahren,

d) bei der Ausübung ihres Dienstes die für die 
Kliniken geltenden Bestimmungen zu beach-
ten.

(2) Die mit der Krankenhausseelsorge Beauftrag-
ten sind in Wahrnehmung ihrer seelsorglichen 
Verantwortung zur Zusammenarbeit mit Ärzten 
und Ärztinnen, Pfl egern und Schwestern , Thera-
peuten und Therapeutinnen und Sozialdiensten 
verpfl ichtet. Ihre Mitwirkung im therapeutischen 
Team geschieht zum Wohl der Patienten und Pa-
tientinnen. Soweit die Klinik im Einvernehmen 
mit dem Landeskirchenamt entsprechende Rege-
lungen trifft, sind die mit der Krankenhausseel-
sorge Beauftragten verpfl ichtet, 
a) bei Beachtung des Beichtgeheimnisses und 

der seelsorglichen Verschwiegenheit im Ein-
zelfall mit den Patienten und Patientinnen Ab-
sprachen darüber zu treffen, welche Informati-
onen sie an Dritte weiterleiten dürfen,

b) die Anzahl und Dauer ihrer seelsorglichen 
Kontakte in anonymisierter Form zu dokumen-
tieren,

c) sich im therapeutischen interdisziplinären 
Team unter Wahrung der seelsorglichen Ver-
schwiegenheit an Entscheidungsprozessen zu 
beteiligen.

(3) Für ehrenamtlich in der Krankenhausseelsorge 
Mitarbeitende, denen ein besonderer Seelsor-
geauftrag im Sinne von § 3 Abs. 3 übertragen 
wurde, gelten die Bestimmungen der Absätze 1 
und 2 entsprechend.

§ 6
Stellenbesetzung

(1) Auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden 
Mittel stellt das Landeskirchenamt den Stellen-
plan für die mit der Krankenhausseelsorge Be-
auftragten auf.

(2) Zu besetzende Stellen für Krankenhausseelsorge 
werden im Kirchlichen Amtsblatt oder in ande-
rer geeigneter Form ausgeschrieben. Auf Stellen 
können sich Pastoren und Pastorinnen oder Dia-
kone und Diakoninnen bewerben, die nachweis-
lich
a) theologisch qualifi ziert sind und in der Regel 

bereits einige Jahre Kirchengemeindepraxis 
haben,

b) eine spezielle Ausbildung in Seelsorge durch-
laufen haben,

c) sich systemische Feldkompetenz im Sinn von 
§ 4 Abs. 1 Nr. 3 angeeignet haben,

d) eine ethische Beratung durchführen können.
 Bestimmte Stellen erfordern zusätzliche Qualifi -
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ellen Fragen der Krankenhausseelsorge grund-
sätzlich einem handlungsbezogenen Thema und 
hat deshalb den Charakter einer Fortbildung, die 
im Rahmen der Fortbildungspfl icht angerechnet 
wird. 

(5) Aus ihrer Mitte wählt die Gesamtkonferenz alle 
vier Jahre den Beauftragten oder die Beauftragte 
für die Krankenhausseelsorge in der Landeskir-
che. Er oder sie berät die Landeskirche in allen 
Fragen der Krankenhausseelsorge,
a) koordiniert mit den Sprechern der Regional-

konferenzen deren Themen und kommuniziert 
sie mit dem Landeskirchenamt,

b) pfl egt die Kontakte für die Krankenhausseel-
sorge auf überregionaler Ebene (z.B.  Evan-
gelische Kirche in Deutschland; Verband der 
evangelischen Krankenhäuser etc.),

c) bereitet in Absprache mit dem Landeskir-
chenamt die Gesamtkonferenz der Kranken-
hausseelsorge vor und lädt dazu ein. 

 Der Aufwand für diese Aufgaben wird mit dem 
Landeskirchenamt vereinbart. 

(6) Das Landeskirchenamt beruft den Fachbeirat 
für Krankenhausseelsorge. Er tritt nach Bedarf, 
mindestens einmal jährlich zusammen. Er berät 
die Landeskirche in Fragen der fachlichen und 
strukturellen Gestaltung der Krankenhausseel-
sorge, der Aus-, Fort- und Weiterbildung und der 
Supervision. Er bearbeitet theologische, medi-
zinische und ethische Fragestellungen aus dem 
Bereich der Krankenhausseelsorge.

 Dem Fachbeirat sollen angehören
a) ein Vertreter oder eine Vertreterin des Lan-

deskirchenamtes als Vorsitzende oder Vorsit-
zender,

b) der oder die von der Gesamtkonferenz gewähl-
te Beauftragte für Krankenhausseelsorge in 
der Landeskirche,

c) die Sprecher oder Sprecherinnen der sechs 
Sprengelregionalkonferenzen,

d) ein Vertreter oder eine Vertreterin der mit 
Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Seelsorge 
Beauftragten,

e) ein Vertreter oder eine Vertreterin eines evan-
gelischen Krankenhauses,

f) der oder die landeskirchlich Beauftragte für 
den esdk,

g) bei Bedarf weitere fachkundige Personen.

§ 9
Finanzierung der Krankenhausseelsorge

(1) Im Rahmen des Haushaltsplanes werden Mittel 
zur Finanzierung der Krankenhausseelsorge von 
der Landeskirche bereitgestellt und nach einem 
vom Landeskirchenamt erstellten Schlüssel ver-
teilt.

chenkreises statt. Besteht eine Anstaltsgemeinde, 
fi ndet die Visitation der Krankenhausseelsorge 
im Rahmen der Visitation der Anstaltsgemeinde 
statt.

§ 8
Konferenzen, Konvente, Beirat

(1) Die Teilnahme der mit der Krankenhausseelsor-
ge Beauftragten an Konferenzen, Konventen und 
Gremien verfolgt das Ziel
a) des fachlichen Austausches (kollegiale Bera-

tung),
b) der fachlichen Fortbildung,
c) der Vernetzung mit dem Kirchenkreis,
d) der Vernetzung innerhalb der Landeskirche,
e) der Fortentwicklung des Arbeitsfeldes Kran-

kenhausseelsorge.
 Der damit verbundene Aufwand ist grundsätzlich 

begrenzt zu halten und in den Dienstbeschrei-
bungen zu verabreden.

(2) Pastoren und Pastorinnen mit dem Auftrag zur 
Krankenhausseelsorge gehören zum Konvent des 
Kirchenkreises ihres Einsatzortes und nehmen 
verpfl ichtend an den Kirchenkreiskonferenzen 
des Kirchenkreises teil, dem sie zugewiesen wor-
den sind.

 Die Teilnahme von Diakonen und Diakoninnen, 
die mit Krankenhausseelsorge beauftragt sind, 
an Gremien des Kirchenkreises regelt der zu-
ständige Superintendent oder die zuständige Su-
perintendentin.

(3) In der Regel dreimal jährlich tritt an die Stelle 
des Kirchenkreisgremiums (Konvent oder Kir-
chenkreiskonferenz) die Regionalkonferenz der 
Mitarbeitenden in der Krankenhausseelsorge 
eines Sprengels. Die Sprengelregionalkonferenz 
der Krankenhausseelsorge dient dem fachlichen 
Austausch, der Weiterbildung und dem Informa-
tionsaustausch. 

 Aus ihrer Mitte wählt die Sprengelregionalkon-
ferenz der Krankenhausseelsorge einen Sprecher 
oder eine Sprecherin, der oder die
a) die Tagesordnung der Konferenzen erstellt 

und dazu einlädt,
b) den Beauftragten oder die Beauftragte der 

Krankenhausseelsorge der Landeskirche (Ab-
satz 5) kontinuierlich und schriftlich über 
Themen und Verlauf der Konferenzen infor-
miert und

c) an den Sitzungen des Fachbeirates für Kran-
kenhausseelsorge teilnimmt.

(4) Einmal jährlich lädt der oder die Beauftragte für 
die Krankenhausseelsorge in der Landeskirche 
in Abstimmung mit dem Landeskirchenamt zur 
Gesamtkonferenz der Krankenhausseelsorge ein. 
Die Gesamtkonferenz widmet sich neben aktu-
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beschreibung vor Ort zwischen dem Träger der 
Klinik und dem oder der mit der Krankenhaus-
seelsorge Beauftragten vereinbart.

§ 11
Schlussbestimmungen, Inkrafttreten

(1) Diese Ordnung wird ergänzt durch
a) das Konzept des Landeskirchenamts zur Ver-

gabe der Haushaltsmittel für Krankenhaus-
seelsorge der Landeskirche,

b) Dienstbeschreibungen für jede Beauftragung 
zur Krankenhausseelsorge,

c) das Konzept für die Ausbildung von ehrenamt-
lichen Krankenhausseelsorgern und Kranken-
hausseelsorgerinnen. 

(2) Diese Ordnung tritt am Tage der Verkündung in 
Kraft.

Ha n nover, den 16. Oktober 2008

Das Landeskirchenamt

Guntau

Nr. 72 Ordnung für den  Katastrophenschutz 
in der Evangelisch-Lutherischen 

             Landeskirche Hannovers

Präambel

Kirche und Diakonie sind aus ihrem christlichen 
Auftrag heraus gefordert, zum einen diejenigen frei-
willigen und staatlichen Stellen zu unterstützen, 
die in Katastrophenfällen Schaden von der Bevöl-
kerung und der Umwelt abwehren, zum anderen 
geschädigten  Menschen zu helfen. Als kirchlicher 
Dienst geschieht die Arbeit der Katastrophenschutz-
beauftragten in enger Zusammenarbeit mit anderen 
kirchlichen Angeboten, insbesondere der Notfall-
seelsorge und der Diakonie.

§ 1

(1) Jeder Kirchenkreis bestellt einen Katastro-
phenschutzbeauftragten oder eine Katastro-
phenschutzbeauftragte. Mehrere Kirchenkreise, 
insbesondere wenn sie überwiegend dem sel-
ben Landkreis angehören, können auch einen 
gemeinsamen Katastrophenschutzbeauftragten 
oder eine gemeinsame Katastrophenschutzbe-
auftragte bestellen. 

(2) Der Kirchenkreisvorstand bestellt den Katastro-
phenschutzbeauftragten oder die Katastrophen-
schutzbeauftragte, in der Regel aus dem Kreis 
der örtlichen Notfallseelsorger und Notfallseel-
sorgerinnen,  die die Qualifi kation zum leitenden 

(2) Stellen oder Stellenanteile für mit der Kran-
kenhausseelsorge Beauftragte können auch von 
Kirchenkreisen oder Trägern von Einrichtungen 
aufgebracht werden. Dazu werden entsprechende 
Verträge abgeschlossen. 

(3) Die mit der Krankenhausseelsorge Beauftragten 
gehen mit der ihnen zur Verfügung gestellten 
sächlichen Ausstattung sorgsam um und verwal-
ten die fi nanziellen Mittel entsprechend den in 
der Landeskirche geltenden haushaltsrechtlichen 
Bestimmungen.

§ 10
Rahmenbedingungen des Dienstes der 

Krankenhausseelsorge

(1) Das Landeskirchenamt legt den Seelsorgebereich 
für die mit der Krankenhausseelsorge Beauftrag-
ten fest. Das Landeskirchenamt koordiniert die 
individuelle Schwerpunktsetzung der mit der 
Krankenhausseelsorge Beauftragten durch eine 
Beschreibung der spezifi schen Anforderungen 
eines Seelsorgebereichs, durch Dienstbeschrei-
bungen, Jahresgespräche und regelmäßige Kon-
takte. 

(2) Krankenhausseelsorge ist in der Klinik präsent 
und erreichbar durch
a) regelmäßige verlässliche Anwesenheit im 

Haus,
b) telefonische Erreichbarkeit im und außerhalb 

des Hauses, 
c) ein Büro (Besprechungsraum),
d) eine transparente Vertretungsregelung für 

Dienst- und Urlaubsabwesenheiten. Diese 
regelt der oder die Beauftragte für sich und 
macht sie in geeigneter Weise bekannt.

(3) Die mit der Krankenhausseelsorge Beauftragten 
sind nach den Bestimmungen des Pfarrerdienst-
rechts und des kirchlichen Tarifrechts verpfl ich-
tet, ihren Wohnsitz in erreichbarer Entfernung 
zum Seelsorgebereich zu nehmen. Die Fahrtzeit 
sollte nicht mehr als eine halbe Stunde betragen. 
Die landeskirchlichen Regelungen zu Fragen der 
Dienstzeiten, der Erreichbarkeit, des Urlaubs 
und der Ortsabwesenheiten fi nden Anwendung.

(4) Der Zugang zu den für die Seelsorge relevanten 
Patientendaten wird im Rahmen der geltenden 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen von der 
Klinik ermöglicht. 

(5) Eine Kapelle oder ein Gottesdienstraum sowie 
ein Gruppenraum sind wünschenswert. Die Ko-
sten für das Büro, den Gottesdienstraum und die 
Telekommunikationseinrichtungen sollen nach 
Möglichkeit von der Klinik übernommen wer-
den. 

(6) Einzelheiten werden in Abstimmung mit dem 
Landeskirchenamt auf der Grundlage der Dienst-
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(2) Er oder sie erstellt einen Alarmierungsplan, ei-
nen Verfahrensplan für den Katastrophenfall 
und unterrichtet die Mitglieder des Katastro-
phenschutzteams regelmäßig über ihre Aufgaben 
im Katastrophenfall. 

(3) Er oder sie sorgt in enger Kooperation mit der 
regionalen Notfallseelsorge für Aus- und Fort-
bildung der Mitglieder des Katastrophenschutz-
teams. Im Bedarfsfall vermittelt er oder sie Su-
pervision oder Einsatznachsorge, soweit möglich, 
im Rahmen bestehender kirchlicher Angebots-
strukturen.

(4) Er oder sie sorgt rechtzeitig dafür, dass im Ka-
tastrophenfall die erforderliche Anzahl von 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für den Tele-
fondienst, die Versorgung, die Technik und die 
Logistik zur Verfügung stehen.

(5) Er oder sie bemüht sich um Kontakte zu dem 
Katastrophenschutz des Landkreises und den 
übrigen am Katastrophenschutz beteiligten In-
stitutionen, und achtet hier insbesondere auf die 
Integration der kirchlichen Katastrophenhilfe in 
Übungen.

§ 5

Der oder die Katastrophenschutzbeauftragte hat 
im Katastrophenfall folgende Aufgaben:

a) Er oder sie steht als kirchlicher Ansprechpartner 
oder kirchliche Ansprechpartnerin für die Kata-
strophenschutzbehörde zur Verfügung.

b) Er oder sie verschafft sich schnellstmöglich ei-
nen Überblick über die Lage und das Ausmaß 
der Katastrophe.

c) Er oder sie organisiert eine nachhaltige seel-
sorgerliche Betreuung und psychosoziale Un-
terstützung der Opfer der Katastrophe und der 
Helfenden in enger Kooperation mit der Notfall-
seelsorge.

d) Er oder sie unterrichtet sich über die entstan-
denen Schäden und die notwendigen Hilfelei-
stungen.

e) Er oder sie fordert von den kirchlichen Stellen 
und den diakonischen Einrichtungen des eige-
nen und ggf. benachbarter Kirchenkreise die 
notwendige Unterstützung an. Diese kann insbe-
sondere aus zusätzlichem Personal, Räumlich-
keiten, Verbrauchsmaterialien und zusätzlicher 
Logistik bestehen.

f) Er oder sie bietet den staatlichen Stellen mög-
liche Hilfeleistungen an.

g) Er oder sie beteiligt sich im regionalen Spenden-
vergabeausschuss und wirkt mit bei der Entschei-
dung über Hilfsanträge aus der Bevölkerung.

Notfallseelsorger oder zur  leitenden Notfallseel-
sorgerin haben. 

(3) Der Kirchenkreisvorstand teilt Name, Adresse, 
Telefonnummer, E-Mail- und ggf. Faxanschluss 
der oder des Katastrophenschutzbeauftragten der 
Geschäftsstelle der Konföderation evangelischer 
Kirchen in Niedersachsen mit. Diese leitet die 
Daten an das Innenministerium des Landes Nie-
dersachsen und an das Landeskirchenamt wei-
ter. 

§ 2

(1) Der oder die Katastrophenschutzbeauftragte 
stellt ein Katastrophenschutzteam im Kirchen-
kreis zusammen.

(2) Dem Katastrophenschutzteam sollen angehören:
a) der oder die Katastrophenschutzbeauftragte,
b) der Superintendent oder die Superintenden-

tin,
c) der Geschäftführer oder die Geschäftsführe-

rin des Diakonischen Werks,
d) ein Notfallseelsorger oder eine Notfallseelsor-

gerin, wenn nicht bereits unter den Mitglie-
dern nach a) bis c) ein Notfallseelsorger oder 
eine Notfallseelsorgerin ist.

(3) Für die Mitglieder nach Buchstabe a) bis d) ist 
jeweils ein Stellvertreter oder eine Stellvertrete-
rin zu bestimmen.

(4) Der oder die Katastrophenschutzbeauftragte ist 
Vorsitzender oder Vorsitzende des Katastrophen-
schutzteams.

§ 3

(1) Der oder die Katastrophenschutzbeauftragte ist 
Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin für die 
jeweilige Katastrophenschutzbehörde (Landkreis 
oder kreisfreie Stadt). 

(2) Der oder die Katastrophenschutzbeauftragte bie-
tet der Katastrophenschutzbehörde die Vermitt-
lung folgender Hilfsmaßnahmen für Betroffene 
und Helfende an:
a) Seelsorge 
b) psychosoziale Unterstützung
c) materielle Unterstützung (Finanz- und Sach-

leistungen)

§ 4

(1) Der oder die Katastrophenschutzbeauftragte 
erfasst die Mitglieder des Katastrophenschutz-
teams und ihre Stellvertreter und Stellvertrete-
rinnen in Listen, die regelmäßig aktualisiert und 
an einer zentralen Stelle vorgehalten werden, um 
eine jederzeitige Erreichbarkeit der betreffenden 
Personen zu ermöglichen.
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Körperschaft  gebildet werden, sind als Berech-
nungsgrundlage für die Kirchengemeinden die 
Grundzuweisungen nach § 13 FAG heranzuziehen. 
Für den Kirchenkreis sind die Mittel anzusetzen, 
die ihm nach Abzug der Grund- und Ergänzungszu-
weisungen aus den Zuweisungen nach §§ 5 und 30 
FAG sowie §§ 1bis 3 und 19 FAVO verbleiben.“

2. Diese Änderung tritt mit Wirkung vom 01. Ja-
nuar 2009 in Kraft.

Ha n nover, den 19. November 2008   

Das Landeskirchenamt

Guntau

Nr. 74 Ordnung des Evangelischen Schul-
werkes der Evangelisch-lutherischen 

            Landeskirche Hannovers (Schulwerks-
ordnung – SchWO)

Ha n nover, den  Dezember 2008

Nachstehend machen wir die Ordnung des Evan-
gelischen Schulwerkes der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Hannovers bekannt.

Das Landeskirchenamt

Guntau

Ordnung
des Evangelischen Schulwerkes

der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers (Schulwerksordnung/SchWO)

Vom 25. November 2008

In Anknüpfung an ihre reformatorische Tradition 
engagiert sich die Evangelisch-lutherische Landes-
kirche Hannovers für die Bildung und Erziehung 
von Kindern und Jugendlichen sowohl an Schulen 
in kommunaler als auch in evangelischer Träger-
schaft.

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag der evange-
lischen Schulen hat seinen Grund im Evangelium 
Jesu Christi. Evangelische Schulen sind deshalb 
Lern- und Lebensorte mit einem klaren evange-
lischen Profi l, in denen eine so begründete Daseins- 
und Handlungsorientierung vermittelt wird. Die 
Schüler und Schülerinnen sollen ihre Persönlichkeit 
weiterentwickeln, Wissen und Kompetenzen verbun-
den mit einem Orientierungsrahmen erlangen und 
ihr Leben für sich selbst und andere verantwortlich 
gestalten können. Freiheit zum Glauben, gelingende 

§ 6

Der oder die Katastrophenschutzbeauftragte in-
formiert sich regelmäßig über den jeweils aktuellen 
Katastrophenschutzplan, über die Mitwirkenden in 
den Katastrophenschutzbehörden und den Katastro-
phenschutzstäben. Er oder sie nimmt an den Aus- 
und Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeitende 
in der Notfallseelsorge als Gast teil. 

§ 7

Diese Ordnung tritt am 1.1.2009 in Kraft.

Das Landeskirchenamt

Guntau

Nr. 73 Änderung der Durchführungsbestim-
mungen zur Haushaltsordnung für 
kirchliche Körperschaften (DBKonf-
HOK)

Vom 19. November 2008

 Auf Grund des § 89 Abs. 1 der Haushaltsord-
nung für kirchliche Körperschaften (KonfHOK) vom 
22. Mai 1984 (Kirchl. Amtsbl. S. 55), zuletzt geän-
dert durch die Verordnung des Rates der Konföde-
ration evangelischer Kirchen in Niedersachsen vom 
12. Dezember 2007 (Kirchl. Amtsbl. 2008 S. 2), 
ändern wir die Durchführungsbestimmungen zur 
Haushaltsordnung für kirchliche Körperschaften 
(DBKonfHOK) vom 10. März 1986 (Kirchl. Amtsbl. 
S. 38), zuletzt geändert am 23. Mai 2008 (Kirchl. 
Amtsbl. S. 61), wie folgt:

1. § 67 DBKonfHOK wird wie folgt neu gefasst:

„§ 67
(zu § 75 KonfHOK)

(1) Der Kirchenkreis bestimmt in seiner Finanzsat-
zung, ob die Mittel zur Erreichung und Erhal-
tung des Mindestbestands von vornherein von 
den allgemeinen Zuweisungen abgezogen und 
auf Kirchenkreisebene verwaltet werden oder ob 
eine Rücklage auf Ebene der jeweiligen Körper-
schaft  gebildet wird.

(2) Werden die Mittel von vornherein abgezogen, er-
rechnen sich die allgemeinen Zuweisungen nach 
den Vorgaben der §§ 5 und 30 des Finanzaus-
gleichsgesetzes (FAG) sowie §§ 1bis 3 und 19 
der Finanzausgleichsverordnung (FAVO).

(3) Soll die Rücklage auf Ebene der jeweiligen 
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sammengeschlossenen evangelischen Schulen zu 
betreiben. Es nimmt die Aufgaben des Schulträ-
gers gegenüber den evangelischen Schulen nach 
dieser Ordnung wahr. Dies geschieht insbeson-
dere durch

gemeinsame Planung der inhaltlichen, per-1. 
sonellen, organisatorischen, baulichen und 
wirtschaftlichen Belange der Schulen,
Bewirtschaftung und Verwaltung der Schulen 2. 
sowie die Wahrnehmung von Rechtsange-
legenheiten nach Maßgabe näherer Bestim-
mungen des Landeskirchenamtes; dies um-
fasst insbesondere folgende Aufgaben:
a) Personalverwaltung,
b) Bauverwaltung,
c) Aufstellung des Haushalts- und Stellen-

plans des Schulwerkes und der Haushalts- 
und Stellenpläne der Schulen,

d) Buchhaltung und Erstellung der Jahres-
rechnung des Schulwerkes und der Schu-
len,

e) Anforderung und Prüfung der kommu-
nalen und staatlichen Zuschüsse (Finanz-
hilfe), Erstellung der Verwendungsnach-
weise,

f) Beratung der Leitung der Schulen sowie
g) Absprachen und Vereinbarungen mit be-

teiligten Kommunen und Einrichtungen,
 
(2) Das Schulwerk sucht in Abstimmung mit der 

jeweiligen Schulleitung den Dialog mit den Trä-
gern und Verantwortlichen für die kommunalen 
Schulen über die pädagogische und inhaltliche 
Weiterentwicklung von Schulen sowohl in öffent-
licher als auch in evangelischer Trägerschaft und 
über die Qualitätsmerkmale von Schule. Es för-
dert die Zusammenarbeit zwischen der evange-
lischen Schule und den Schulen in kommunaler 
Trägerschaft am jeweiligen Standort.

(3) Das Schulwerk kann mit Einrichtungen, Ver-
bänden und Arbeitskreisen Kooperationen zur 
Förderung der evangelischen Schulen eingehen. 
Es arbeitet mit der staatlichen Schulaufsicht und 
Schulinspektion zusammen. Es kann zudem ei-
gene Evaluationsverfahren vorsehen.

§ 3
Zusammensetzung und Sitzungen des Kuratoriums

(1) Dem Kuratorium gehören an
1. ein geistlicher Vertreter oder eine geistliche 

Vertreterin des Landeskirchenamtes als Vor-
sitzender oder Vorsitzende,

2. ein rechtskundiger Vertreter oder eine rechts-
kundige Vertreterin des Landeskirchenamtes 

Gemeinschaft und Verantwortung für sich selbst 
und andere sind die Ziele christlicher Erziehung 
und Bildung. Evangelische Schulen zeichnen sich 
durch eine religiöse Bildung aus, die auch das Le-
ben in einer Schulgemeinde mit Riten, Festen und 
einer Feiertagskultur einschließt.

Von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehre-
rinnen und Lehrern sowie den Mitarbeiten¬den 
wird erwartet, dass sie Ziele und Formen einer 
christlichen Erziehung und Bildung bejahen.

 Zur Wahrnehmung ihres Bildungs- und Erzie-
hungsauftrags führt die Evangelisch-lutherische 
Landeskirche Hannovers evangelische Schulen und 
errichtet ein Schulwerk zur Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben als Schulträger.

§ 1
Grundlagen

(1) Das Schulwerk ist eine rechtlich unselbstän-
dige Einrichtung der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Hannovers unter der Aufsicht des 
Landeskirchenamtes. Es verfügt über ein Kura-
torium und eine Geschäftsstelle. 

(2) Ziel der Arbeit des Schulwerkes ist es, 
1. Bildung und Erziehung in evangelischer Ver-

antwortung in der Landeskirche zu fördern, 
2. evangelische Schulen zu betreiben,
3. die Errichtung von evangelischen Schulen zu 

fördern, 
4. die Zusammenarbeit evangelischer Schulen 

untereinander zu stärken und zu koordinieren 
und

5.  das Profi l evangelischer Schulen zu schärfen.

(3) Dem Schulwerk gehören die evangelischen 
Schulen in der Trägerschaft der Evangelisch-
lutherischen Landeskirche Hannovers an. Diese 
Schulen sind staatlich anerkannte Ersatzschulen 
im Sinne des Niedersächsischen Schulgesetzes. 

(4) Die evangelischen Schulen zeichnen sich durch 
eine eigene Verfassung aus, die die Schulziele 
einschließlich des evangelischen Profi ls, die 
innere Struktur, die Leitung der Schule, deren 
Rechte und Pfl ichten festlegt sowie die Vernet-
zung in die Kirchengemeinden und den Kirchen-
kreis beschreibt.

(5) Über die Aufnahme von Schulen in das Schul-
werk entscheidet das Landeskirchenamt.

§ 2 
Aufgaben des Schulwerkes

(1) Das Schulwerk hat den Zweck, die in ihm zu-
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kirchenamt diese nicht vorbehält. Es ist dafür 
verantwortlich, die erforderlichen personellen, 
sächlichen und organisatorischen Vorausset-
zungen des Schulwerkes zu schaffen. 

(2) Zu den Aufgaben des Kuratoriums gehören ins-
besondere die Beratung und Beschlussfassung 
über
1. die Grundsätze der Arbeit des Schulwerkes,
2. die aktuellen und zukünftigen Aufgaben des 

Schulwerkes,
3. die Verfassung der Schulen, 
4. die Grundsätze für die Schüleraufnahme im 

Rahmen der mit den kommunalen Trägern ge-
schlossenen Schulübernahmeverträge,

5. die Aufsicht über die Schulen unbeschadet 
der Befugnisse der staatlichen Schulaufsicht 
und der Aufsicht des Landeskirchenamtes,

6. die Auswertung und Umsetzung von Evalua-
tionsverfahren und -ergebnissen, soweit sie 
über den Verantwortungsbereich der Schule 
hinausgehen, 

7. die Aufstellung des Haushalts- und Stellen-
plans des Schulwerkes und der Schulen; diese 
bedürfen der Zustimmung durch das Landes-
kirchenamt,

8. Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes 
der Geschäftsstelle,

9. Entgegennahme des Berichtes der Geschäfts-
stelle sowie von Prüfberichten,

10. die Vertretung des Schulwerkes,
11. Begründung, Änderung und Beendigung von 

Dienstverhältnissen privatrechtlich angestell-
ter und öffentlich–rechtlich beschäftigter Mit-
arbeitenden für das Schulwerk und die Schu-
len, soweit sie nicht dem Landeskirchenamt 
vorbehalten sind; das Kuratorium kann Auf-
gaben der Personalverwaltung auf die Leitung 
der Geschäftsstelle übertragen,

12.Vorschläge zur Bestimmung der Leitung der 
Geschäftsstelle,

13. Vorschläge zur Änderungen dieser Ordnung 
sowie die Schulgeldordnungen im Rahmen 
vom Landeskirchenamt beschlossener Grund-
sätze.

(3) Das Kuratorium nimmt das Leitbild und das 
Schulprogramm einschließlich des evangelischen 
Profi ls zur Kenntnis der angeschlossenen Schu-
len und beschließt im Bedarfsfall über Aufl agen 
zur Änderung des Leitbildes und des Schulpro-
gramms einschließlich des evangelischen Pro-
fi ls.

als stellvertretender Vorsitzender oder stell-
vertretende Vorsitzende,

3. zwei Mitglieder der Landessynode,
4. fünf Schulvorstandsmitglieder aus den Schu-

len, darunter mindestens zwei Schulleiter oder 
Schulleiterinnen, ein Elternratsvorsitzender 
oder eine Elternratsvorsitzende und ein Schü-
lerratsvorsitzender oder eine Schülerratsvor-
sitzende,

5. bis zu drei weitere Mitglieder, darunter minde-
stens zwei aus den Kirchenkreisen, in denen 
eine Schule, die dem Schulwerk angeschlos-
sen ist, gelegen ist.

Für jedes stimmberechtigte Mitglied mit Ausnah-
me der Mitglieder nach Satz 1 Nrn. 1 und 2 wird 
ein Vertreter oder eine Vertreterin gewählt. Die Mit-
glieder nach Satz 1 Nrn. 1 und 2 beruft das Landes-
kirchenamt auf unbestimmte Zeit. Die Mitglieder 
nach Satz 1 Nr. 3 wählt die Landessynode für die 
Dauer ihrer Amtszeit. Die Mitglieder nach Satz 1 Nr. 
4 beruft das Landeskirchenamt auf Vorschlag der 
Schulen mindestens auf zwei Jahre. Die Mitglieder 
nach Satz 1 Nr. 5 beruft das Landeskirchenamt auf 
sechs Jahre. Erneute Wahl und Berufung sind zu-
lässig.

(2) An den Sitzungen nimmt die Leitung der Ge-
schäftsstelle teil. Das Kuratorium kann die Teil-
nahme der in Satz 1 genannten Personen für ein-
zelne Beratungsgegenstände ausschließen. Als 
ständiger Gast mit beratender Stimme wird ein 
vom Land Niedersachsen vorgeschla¬gener Ver-
treter oder eine vom Land Niedersachsen vorge-
schlagene Vertreterin der Landesschulbehörde 
für die Dauer von sechs Jahren durch das Lan-
deskirchenamt berufen. Weitere Personen kön-
nen zu bestimmten Sitzungen oder bestimmten 
Tagesordnungspunkten durch die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden des Kuratoriums eingela-
den werden.

(3) Das Kuratorium ist beschlussfähig, wenn minde-
stens acht seiner Mitglieder zur Sitzung erschei-
nen, darunter ein Mitglied nach Absatz 1 Satz 
1 Nr. 1 oder Nr. 2. Beschlüsse des Kuratoriums 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Stimmen-
mehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme des vorsit-
zenden Mitglieds.

§ 4
Aufgaben des Kuratoriums

(1) Das Kuratorium nimmt im Auftrage des Landes-
kirchenamtes die Befugnisse der Evangelisch-
lutherischen Landeskirche Hannovers als Träger 
des Schulwerkes wahr, soweit sich das Landes-
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6. die Verwendung von Spenden und sonstigen Zu-
wendungen zugunsten des Schulwerkes, 

7. Erstellung der Jahresrechnung und des Entwurfs 
des Haushalts- und Stellenplans des Schulwerkes 
und der Entwürfe der Haushalts- und Stellenplä-
ne der Schulen auf deren Vorschlag hin.

§ 7
Berufungen von Schulleitern und Schulleiterinnen

Das Landeskirchenamt beruft den Schulleiter oder 
die Schulleiterin sowie den stellvertretenden Schul-
leiter oder die stellvertretende Schulleiterin der im 
Schulwerk zusammengeschlossenen Schulen. Hier-
zu ist ein Vorschlag des Kuratoriums einzuholen.

§ 8
Beirat

(1) Dem Schulwerk kann das Landeskirchenamt ei-
nen Beirat zur Seite stellen, der die aktuelle Ent-
wicklung in Schule und Kirche unter besonderer 
Berücksichtigung der Belange der evangelischen 
Schulen beobachtet und berät.

(2) Dem Beirat sollen angehören
1. der Landesbischof oder die Landesbischöfi n 

oder eine von ihm oder ihr bestimmte Vertre-
tung als vorsitzendes Mitglied,

2. je ein Mitglied einer theologischen Fakultät 
und einer erziehungswissenschaftlichen Fa-
kultät,

3. bis zu fünf Mitglieder des öffentlichen und 
kirchlichen Lebens, darunter auch minde-
stens ein Vertreter oder eine Vertreterin aus 
den Kirchenkreisen, in denen eine Schule, die 
dem Schulwerk angeschlossen ist, gelegen ist,

4. drei Vertreter oder Vertreterinnen der Schu-
len.

 Der oder die Vorsitzende des Kuratoriums 
nimmt mit beratender Stimme an den Sit-
zungen des Beirats teil.

(3) Die Mitglieder nach Absatz 2 Nrn. 2  bis 4 beruft 
das Landeskirchenamt auf die Dauer von sechs 
Jahren.

§ 9
Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.

Hannover, den 25. November 2008

Das Landeskirchenamt

Guntau

§ 5
Geschäftsstelle

(1) Das Schulwerk hat eine Geschäftsstelle. Das 
Landeskirchenamt bestimmt als Leitung den 
theologisch-pädagogischen Leiter oder die the-
ologisch-pädagogische Leiterin sowie den Ver-
waltungsleiter oder die Verwaltungsleiterin der 
Geschäftsstelle auf unbestimmte Zeit. Das Ku-
ratorium des Schulwerks kann Vorschläge ma-
chen.

(2) Die Leitung der Geschäftsstelle vertritt das 
Schulwerk nach Maßgabe des Kurato¬riums. 
Rechtsgeschäfte verpfl ichten die Landeskirche, 
sofern sie von der Leitung der Geschäftsstelle 
im Rahmen einer vom Kuratorium erteilten Voll-
macht vorgenommen worden sind. Die Leitung 
der Geschäftsstelle entscheidet insbesondere 
über die Begründung, Änderung und Beendi-
gung der Dienstverhältnisse der Mitarbeitenden 
des Schulwerkes und der Schulen, soweit das 
Kuratorium diese Aufgaben übertragen hat. Sie 
kann Untervollmachten auf andere Mitarbeiten-
de der Geschäftsstelle oder die Schulleitungen 
übertragen. 

(3) Zur Geschäftsstelle gehören Mitarbeitende, 
die in der Geschäftsstelle selbst oder an den 
Schulen tätig sind, denen gegenüber die Lei-
tung weisungsbefugt ist. Das Nähere regelt eine 
Dienstanweisung des Kuratoriums, die die Über-
tragung der Weisungsbefugnis gegenüber Mitar-
beitenden, die an den Schulen tätig sind, auf die 
Schulleitungen vorsehen kann.

§ 6
Aufgaben der Geschäftsstelle

Die Geschäftsstelle hat insbesondere folgende 
Aufgaben:
1. Vorbereitung sämtlicher Sitzungen, insbeson-

dere der des Kuratoriums, und Ausführung der 
Beschlüsse des Kuratoriums und des Landeskir-
chenamtes,

2. Bewirtschaftung des Haushaltsplans des Schul-
werkes und der Haushalts- und Stellenpläne der 
Schulen, insoweit den Schulen die Bewirtschaf-
tung ihres Haushalts- und Stellenplans nicht 
übertragen ist, und Rechenschaftslegung über 
die Bewirtschaftung gegenüber dem Kuratori-
um,

3. Gesamtbearbeitung sämtlicher Personalangele-
genheiten des Schulwerkes und der Schulen,

4. Organisation von Fort- und Weiterbildungsveran-
staltungen in Kooperation mit Fortbildungsein-
richtungen kirchlicher oder anderer Träger,

5. Öffentlichkeitsarbeit des Schulwerkes in Abstim-
mung mit dem Kuratorium,
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§ 1

1. In Nummer 32.2 wird die Angabe „es sind für 
das Reinigen bis zu 20,50 Euro, Beleuchten bis 
zu 5 Euro und Beheizen bis zu 15,50 Euro zu 
zahlen“ durch die Angabe „es sind für die Rei-
nigung bis zu 20,50 Euro, für Elektrizität bis zu 
15,00 Euro und für Heizung bis zu 18,00 Euro 
zu zahlen“ ersetzt.      
  

2. Nummer 32.3 wird wie folgt geändert:       
a) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:                 

„Für jeden weiteren Raum erhöht sich die zu 
zahlende Pauschale um 7,00 Euro.“ 

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

§ 2

Diese Durchführungsbestimmungen treten am 
1.Januar 2009 in Kraft.

Das Landeskirchenamt

Guntau

Nr. 77 Vakanzabschlag nach § 28 Abs. 2 des 
Kirchengesetzes über den Finanzaus-
gleich in der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Hannovers (Finanzaus-
gleichsgesetz - FAG)

Ha n nover, den 2. Dezember 2008

Für die Kirchenkreise, die mit Wirkung vom 
01.01.2009 eine veränderte Verrechnung der Auf-
wendungen für die Besoldung und die Beiträge zur 
Versorgung der Pfarrer und Pfarrerinnen nach § 28 
Abs. 1 des Kirchengesetzes über den Finanzaus-
gleich in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers (FAG) durchführen, ist der Vakanzab-
schlag nach § 28 Abs. 2 FAG für die Haushaltsjahre 
2009 bis 2012 vorläufi g auf 2,00 % festgesetzt wor-
den (Kirchl. Amtsblatt Nr. 9/2006, S. 218). 

Nach der Verabschiedung des landeskirchlichen 
Haushalts für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 
setzen wir hiermit im Benehmen mit dem Landessy-
nodalausschuss für die Kirchenkreise, die mit Wir-
kung vom 01.01.2009 eine veränderte Verrechnung 
der Aufwendungen für die Besoldung und die Bei-
träge zur Versorgung der Pfarrer und Pfarrerinnen 
nach § 28 Abs. 1 FAG durchführen, den Vakanzab-
schlag gemäß § 28 Abs. 2 FAG für die  Haushalts-
jahre 2009 und 2010 auf 2,00 % fest. 

Das Landeskirchenamt

Guntau

Nr. 75 Besetzung der Disziplinarkammer;
 Verlängerung der Amtszeit

Ha n nover, den 3. Dezember 2008

Im den Kirchlichen Amtsblatt 2002, Seite 263 ist 
die Verfügung über die Besetzung der gemeinsamen 
Disziplinarkammer der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Hannovers und der Evangelisch-lu-
therischen Landeskirche in Braunschweig veröffent-
licht worden.

Zum 01.01.2010 wird voraussichtlich das neue 
Disziplinargesetz der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) in Kraft treten, welches die 
Bildung gemeinsamer Disziplinarkammern bei 
gliedkirchlichen Zusammenschlüssen zulässt. Die 
Landeskirchen der Konföderation, bis auf die refor-
mierte Kirche in Leer, haben sich für die Neubil-
dung einer gemeinsamen Disziplinarkammer beim 
Rechtshof der Konföderation ausgesprochen. Daher 
wird die Amtszeit der bisherigen Mitglieder der 
gemeinsamen Disziplinarkammer der Evangelisch-
lutherischen Landeskirchen Hannovers und Braun-
schweig gemäß § 109 Abs. 1 des Disziplinargesetzes 
verlängert, um die bis dahin erforderlichen Verfah-
rensschritte bis zur Bildung einer neuen Diszipli-
narkammer beim Rechtshof einleiten zu können.

Die oben genannte Verfügung wird um folgenden 
Zusatz ergänzt:

Die bis zum 31.12.2008 begrenzte Amtszeit wird 
bis zum 30.06.2010 verlängert. 

Das Landeskirchenamt

Guntau

Nr. 76 Änderung der Landeskirchlichen 
Dienstwohnungs-Durchführungsbe-
stimmungen –LkDB-KonfDWV-

Ha n nover, den   Dezember 2008

Die Durchführungsbestimmungen zu den Dienst-
wohnungsvorschriften der Konföderation evange-
lischer Kirchen in Niedersachsen (Landeskirchliche 
Dienstwohnungs-Durchführungsbestimmungen 
– LkDB–KonfDWV) vom 1. August 1997 (Kirchl. 
Amtsbl. S. 227), zuletzt geändert durch die Ver-
fügung vom 10. Oktober 2006 (Kirchl. Amtsbl. 
S. 149), werden wie folgt geändert:
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„(5) Für Neubauten, Erweiterungen und Ersatz-
neubauten kann das Landeskirchenamt im Rahmen 
des landeskirchlichen Haushaltes eine Einzelzu-
weisung von maximal 35 % der Bausumme bewil-
ligen.“

2. Es wird folgender neuer Absatz 6 angefügt:

„(6) Die Bewilligung einer Einzelzuweisung kann 
unter Aufl agen und Bedingungen erteilt werden.“

§ 2

Diese Änderung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.

Ha n nover, den 5. Dezember 2008

 
Das Landeskirchenamt

Guntau

Nr. 80 Pfarramtliche Verbindung der Ev.-
luth. Johannes-Kirchengemeinde in 
Emden und der Ev.-luth. Kirchenge-
meinde Loquard in Krummhörn (Kir-
chenkreis Emden)

Urkunde

Gemäß Artikel 36 der Kirchenverfassung wird 
nach Anhörung der Beteiligten Folgendes angeord-
net:

§ 1

Die Ev.-luth. Johannes-Kirchengemeinde in Em-
den und die Ev.-luth. Kirchengemeinde Loquard in 
Krummhörn (beide Kirchenkreis Emden) werden 
pfarramtlich verbunden.

§ 2

(1) Die I. Pfarrstelle der Ev.-luth. Johannes-Kir-
chengemeinde in Emden wird die I. Pfarrstelle die-
ser pfarramtlich verbundenen Kirchengemeinden.

(2) Die II. Pfarrstelle der Ev.-luth. Johannes-
Kirchengemeinde in Emden und die Pfarrstelle der 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Loquard in Krummhörn 
werden zusammengelegt zu der II. Pfarrstelle dieser 
pfarramtlich verbundenen Kirchengemeinden.

Nr. 78 Verrechnungsbeträge nach § 10 Abs. 2
des Kirchengesetzes über den Finanz-
ausgleich in der Evangelisch-luthe-
rischen Landeskirche Hannovers (Fi-
nanzausgleichsgesetz - FAG)

Ha n nover, den 2. Dezember 2008

Wir setzen hiermit im Benehmen mit dem Lan-
dessynodalausschuss die nachfolgend genannten, 
durch Verfügung vom 04. Dezember 2006 (Kirchl. 
Amtsbl. S. 218) zunächst vorläufi g festgesetzten 
Durchschnittsbeträge für die Verrechnung der Auf-
wendungen für die Besoldung und die Beiträge zur 
Versorgung der Pfarrer und Pfarrerinnen gemäß § 
10 Abs. 2 des Kirchengesetzes über den Finanzaus-
gleich in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers (FAG), Kirchl. Amtsbl. 2006, S. 183, 
i.V.m. § 5 der Rechtsverordnung über den Finanz-
ausgleich in der Evangelisch-lutherischen Landes-
kirche Hannovers (FAVO), Kirchl. Amtsbl. 2006, S. 
191, für alle Haushaltsjahre des Planungszeitraums 
vom  01.01.2009 bis 31.12.2012 endgültig wie folgt 
fest: 
a.) Verrechnungsbetrag je voller Superintendentur-

pfarrstelle:   83.600,- Euro,
b.) Verrechnungsbetrag je voller Pfarrstelle:   

   70.900,- Euro. 
 

Das Landeskirchenamt

Guntau

Nr. 79 Änderung der Durchführungsbestim-
mungen zur Rechtsverordnung für             
die kirchliche Bau-, Kunst- und Denk-
malpfl ege (DBBau)

Vom 5. Dezember 2008

Auf Grund des § 24 der Rechtsverordnung für 
die kirchliche Bau-, Kunst- und Denkmalpfl ege 
(RechtsVOBau) vom 15. Dezember 2006 (Kirchl. 
Amtsbl. S. 219) werden die Durchführungsbestim-
mungen zur Rechtsverordnung für die kirchliche 
Bau-, Kunst- und Denkmalpfl ege (DBBau) vom 
15. Dezember 2006 (Kirchl. Amtsbl. S. 222), ge-
ändert durch die Änderung der Durchführungsbe-
stimmungen vom 10. Juni 2008 (Kirchl. Amtsbl. S. 
156), wie folgt geändert:

§ 1 

§ 17 wird wie folgt geändert:

1. Absatz 5 erhält folgende Fassung:
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§ 3

Diese Anordnung tritt zum 1. Dezember 2008 in 
Kraft.

Ha n nover, den 6. November 2008

Das Landeskirchenamt

In Vertretung:

(L.S.) D r.  K rä mer

Nr. 81 Aufhebung der pfarramtlichen Ver-
bindung zwischen der Ev.-luth. St.-
Andreas-Kirchengemeinde in Bad 
Lauterberg und der Ev.-luth. Paulus-
Kirchengemeinde in Bad Lauterberg 
(Kirchenkreis Herzberg)

Urkunde

 Gemäß Artikel 36 der Kirchenverfassung wird 
nach Anhörung der Beteiligten Folgendes angeord-
net:

§ 1

 Die pfarramtliche Verbindung der Ev.-luth. St.-
Andreas-Kirchengemeinde Bad Lauterberg in Bad 
Lauterberg mit der Ev.-luth. Paulus-Kirchengemein-
de Bad Lauterberg in Bad Lauterberg (Kirchenkreis 
Herzberg) wird aufgehoben.

§ 2

 (1) Die I. Pfarrstelle der bisher pfarramtlich ver-
bundenen Kirchengemeinden wird die einzige Pfarr-
stelle der Ev.-luth. St.-Andreas-Kirchengemeinde 
Bad Lauterberg in Bad Lauterberg.

 (2) Die II. Pfarrstelle der bisher pfarramtlich 
verbundenen Kirchengemeinden wird die einzige 
Pfarrstelle der Ev.-luth. Paulus-Kirchengemeinde 
Bad Lauterberg in Bad Lauterberg.

§ 3

Diese Anordnung tritt zum 1. Januar 2009 in 
Kraft.

Ha n nover, den 17. November 2008

Das Landeskirchenamt

In Vertretung:

(L.S.) D r.  K rä mer

Nr. 82 Aufhebung der Ev.-luth. Kapellenge-
meinde Schulenberg (Kirchenkreis 
Clausthal-Zellerfeld)

Urkunde

Gemäß Artikel 29 Abs. 2 in Verbindung mit Arti-
kel 28 der Kirchenverfassung wird nach Anhörung 
der Beteiligten Folgendes angeordnet:

§ 1

Die Ev.-luth. St.-Petrus-Kapellengemeinde Schu-
lenberg in Schulenberg im Oberharz in der Ev.-luth. 
St.-Nikolai-Kirchengemeinde in Altenau (Kirchen-
kreis Clausthal-Zellerfeld) wird aufgehoben. Die 
Ev.-luth. St.-Nikolai-Kirchengemeinde in Altenau 
wird Rechtsnachfolgerin der Ev.-luth. St.-Petrus-
Kapellengemeinde Schulenberg.

§ 2

Die Kapellenvorsteherinnen und Kapellenvorste-
her werden Mitglieder des Kirchenvorstandes der 
Ev.-luth. St.-Nikolai-Kirchengemeinde in Altenau.

§ 3

(1) Aus dem Grundvermögen der Ev.-luth. St.-Pe-
trus-Kapellengemeinde Schulenberg – Dotation 
Kapelle gehen folgende Grundstücke auf die Ev.-
luth. St.-Nikolai-Kirchengemeinde in Altenau – 
Dotation Kirche über:

Gemarkung Flur Flurstück Fläche/ha Grundbuch von Blatt

Schulenberg 1 53/1 0,1805 Schulenberg 424

Schulenberg 1 54/1 0,1000 Schulenberg 424

  

(2) Aus dem Grundvermögen der Ev.-luth. St.-Pe-
trus-Kapellengemeinde Schulenberg – Dotation 
Küsterei gehen folgende Grundstücke auf die 
Ev.-luth. St.-Nikolai-Kirchengemeinde in Alte-
nau – Dotation Kirche über:

Gemarkung Flur Flurstück Fläche/ha Grundbuch von Blatt

Schulenberg 3 16/1 0,0053 Schulenberg 269

Schulenberg 3 17 0,0849 Schulenberg 269

Schulenberg 3 9/7 0,0214 Schulenberg 269

Schulenberg 3 9/19 0,0264 Schulenberg 507
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geht folgendes Grundstück auf die Ev.-luth. Kir-
chengemeinde Groß-Buchholz in Hannover (Do-
tation Kirche) über:

Gemarkung Flur Flurstück Fläche/ha Grundbuch von Blatt

Groß-Buchholz 9 1/50 0,0605 Groß-Buchholz 821

(2) Aus dem Grundvermögen der Ev.-luth. Matthias-
Kirchengemeinde Hannover (Dotation Kirche) 
gehen folgende Grundstücke auf die Ev.-luth. 
Kirchengemeinde Groß-Buchholz in Hannover 
(Dotation Kirche) über:

Gemarkung Flur Flurstück Fläche/ha Grund-
buch von

Band Blatt

1. Benthe 1 161/1 5,8000 Benthe 1011

2. Bothmer 4 126/2 2,7519 Bothmer 527

3. Bothmer 4 126/4 4,5088 Bothmer 527

4. Bothmer 4 130 0,6247 Bothmer 527

5. Bothmer 6 71/1 0,2990 Gilten 527

6. Eissel 3 5/2 4,3609 Eissel 6 178

7. Groß-
Buchholz

12 2/5 0,5998 Groß-
Buchholz

1978

8. Groß-
Buchholz

12 290/1 0,1472 Groß-
Buchholz

6798

9. Klein-
Buchholz

7 5/625 0,0274 Klein-
Buchholz

2090

10. Klein-
Buchholz

7 5/626 0,0946 Klein-
Buchholz

2090

(3) Aus dem Grundvermögen der Ev.-luth. Matthias-
Kirchengemeinde Hannover (Dotation Pfarre) 
gehen folgende Grundstücke und Salzabbauge-
rechtigkeiten auf die Ev.-luth. Kirchengemeinde 
Groß-Buchholz in Hannover (Dotation Pfarre) 
über:

Gemar-
kung

Flur Flur-
stück

Fläche/
ha

Grund-
buch von

Band Blatt Salzabbau-
ger. Blatt

1. Idsingen 2 59/4 7,0000 Idsingen 3 64 104

2. Idsingen 2 63/1 16,8203 Idsingen 3 64 104

§ 5

Diese Anordnung tritt am 1. Januar 2009 in 
Kraft.

Ha n nover, den 27. November 2008

Das Landeskirchenamt

In Vertretung:

(L.S.) D r.  K rä mer

§ 4

Diese Anordnung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.

Ha n nover, 12. November 2008

Das Landeskirchenamt

In Vertretung:

(L.S.) D r.  K rä mer

Nr. 83 Zusammenlegung der ev.-luth. Kir-
chengemeinden Matthias und Messias 
Hannover-Buchholz (Amtsbereich Ost 
des Stadtkirchenverbandes Hannover)

Urkunde

Gemäß Artikel 28 der Kirchenverfassung wird 
nach Anhörung der Beteiligten Folgendes angeord-
net:

§ 1

Die Ev.-luth. Matthias-Kirchengemeinde Hanno-
ver in Hannover-Buchholz und die Ev.-luth. Messias-
Kirchengemeinde Hannover in Hannover-Buchholz 
(beide Amtsbereich Ost des Stadtkirchenverbandes 
Hannover) werden zu einer Kirchengemeinde zu-
sammengelegt. Diese trägt den Namen ,,Ev.-luth. 
Kirchengemeinde Groß-Buchholz in Hannover’’. Sie 
ist Rechtsnachfolgerin der Ev.-luth. Matthias-Kir-
chengemeinde Hannover und der Ev.-luth. Messias-
Kirchengemeinde Hannover.

§ 2

Die I. Pfarrstelle der Ev.-luth. Matthias-Kir-
chengemeinde Hannover wird aufgehoben. Die 
Pfarrstelle der Ev.-luth. Messias-Kirchengemeinde 
Hannover wird I. Pfarrstelle, die II. Pfarrstelle der 
Ev.-luth. Matthias-Kirchengemeinde Hannover wird 
II. Pfarrstelle der Ev.-luth. Kirchengemeinde Groß-
Buchholz.

§ 3

Die bisherigen Mitglieder der Kirchenvorstände 
werden Mitglieder des Kirchenvorstandes der Ev.-
luth. Kirchengemeinde Groß-Buchholz.

§ 4

(1) Aus dem Grundvermögen der Ev.-luth. Messias-
Kirchengemeinde Hannover (Dotation Kirche) 
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(2) Aus dem Grundvermögen der Ev.-luth. Beth-
lehem-Kirchengemeinde Hannover (Dotation 
Kirche) gehen folgende Grundstücke auf die 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Linden-Nord in Han-
nover (Dotation Kirche) über:

Gemarkung Flur Flurstück Fläche/ha Grund-
buch von

Blatt

1. Linden 1 986/41 0,3698 Linden 7301

2. Linden 1 40/56 0,0006 Linden 7909

3. Linden 1 40/52 0,0262 Linden 7909

4. Linden 28 9/77 0,0262 Linden 7909

§ 5

Diese Anordnung tritt am 1. Januar 2009 in 
Kraft.

Ha n nover, den 27. November 2008

Das Landeskirchenamt

In Vertretung:

(L.S.) D r.  K rä mer

Nr. 85 Zusammenlegung der ev.-luth. Kir-
chengemeinden Lukas, Luther,               
Margareten und Melanchthon Osna-
brück (Kirchenkreis Osnabrück)

Urkunde

Gemäß Artikel 28 der Kirchenverfassung wird 
nach Anhörung der Beteiligten Folgendes angeord-
net:

§ 1

Die Ev.-luth. Lukas-Kirchengemeinde in Osna-
brück, die Ev.-luth. Luther-Kirchengemeinde in 
Osnabrück, die Ev.-luth. Margareten-Kirchenge-
meinde Voxtrup in Osnabrück und die Ev.-luth. 
Melanchthon-Kirchengemeinde in Osnabrück (alle 
Kirchenkreis Osnabrück) werden zu einer Kirchen-
gemeinde zusammengelegt. Diese trägt den Namen 
,,Ev.-luth. Südstadt-Kirchengemeinde in Osna-
brück’’. Sie ist Rechtsnachfolgerin der Lukas-, der 
Luther-, der Margareten- und der Melanchthon-Kir-
chengemeinde in Osnabrück.

§ 2

Die Pfarrstelle der Ev.-luth. Melanchthon-Kir-
chengemeinde in Osnabrück wird I. Pfarrstelle, die 
Pfarrstelle der Ev.-luth. Lukas-Kirchengemeinde in 
Osnabrück wird II. Pfarrstelle, die Pfarrstelle der 
Ev.-luth. Margareten-Kirchengemeinde in Osna-

Nr. 84 Zusammenlegung der ev.-luth. Kir-
chengemeinden Bethlehem und           
Gerhard Uhlhorn Hannover-Linden 
(Amtsbereich West des Stadtkirchen-
verbandes Hannover)

Urkunde

Gemäß Artikel 28 der Kirchenverfassung wird 
nach Anhörung der Beteiligten Folgendes angeord-
net:

§ 1

Die Ev.-luth. Bethlehem-Kirchengemeinde 
Hannover in Hannover-Linden und die Ev.-luth. 
Gerhard-Uhlhorn-Kirchengemeinde Hannover in 
Hannover-Linden (beide Amtsbereich West des 
Stadtkirchenverbandes Hannover) werden zu einer 
Kirchengemeinde zusammengelegt. Diese trägt den 
Namen ,,Ev.-luth. Kirchengemeinde Linden-Nord in 
Hannover’’. Sie ist Rechtsnachfolgerin der Ev.-luth. 
Bethlehem-Kirchengemeinde Hannover und der 
Ev.-luth. Gerhard-Uhlhorn-Kirchengemeinde Han-
nover.

§ 2

Die II. Pfarrstelle der Ev.-luth. Bethlehem-Kir-
chengemeinde Hannover wird aufgehoben. Die I. 
Pfarrstelle der Ev.-luth. Bethlehem-Kirchengemein-
de Hannover wird I. Pfarrstelle, die Pfarrstelle der 
Ev.-luth. Gerhard-Uhlhorn-Kirchengemeinde Han-
nover wird II. Pfarrstelle der Ev.-luth. Kirchenge-
meinde Linden-Nord.

§ 3

Die bisherigen Mitglieder der Kirchenvorstände 
werden Mitglieder des Kirchenvorstandes der Ev.-
luth. Kirchengemeinde Linden-Nord.

§ 4

(1) Aus dem Grundvermögen der Ev.-luth. Gerhard-
Uhlhorn-Kirchengemeinde Hannover (Dotation 
Kirche) gehen folgende Grundstücke auf die Ev.-
luth. Kirchengemeinde Linden-Nord in Hanno-
ver (Dotation Kirche) über:

Gemarkung Flur Flurstück Fläche/ha Grund-
buch von

Blatt

1. Linden 1 19/58 0,3698 Linden 10492

2. Linden 1 25/16 0,0006 Linden 10492

3. Linden 2 500/2 0,0262 Linden 6301
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Südstadt-Kirchengemeinde in Osnabrück (Dota-
tion Kirche) über:

Gemarkung Flur Flurstück Fläche/ha Grund-
buch von

Band Blatt

1. Voxtrup 1 103/5 0,3532 Voxtrup 14 408

2. Voxtrup 1 39/3 0,2651 Voxtrup 20 601

(5) Aus dem Grundvermögen der Ev.-luth. Marga-
reten-Kirchengemeinde Voxtrup in Osnabrück 
gehen folgende Grundstücke auf die Ev.-luth. 
Südstadt-Kirchengemeinde in Osnabrück (Dota-
tion Pfarre) über:

Gemarkung Flur Flurstück Fläche/ha Grund-
buch von

Band Blatt

1. Voxtrup 1 102/28 0,0066 Voxtrup 35 1123

2. Voxtrup 1 102/29 0,1013 Voxtrup 42 1343

§ 5

Diese Anordnung tritt am 1. Januar 2009 in 
Kraft.

Ha n nover, den 8. Dezember 2008

Das Landeskirchenamt

In Vertretung:

(L.S.) D r.  K rä mer

Nr. 86 Zusammenlegung der ev.-luth. Kir-
chengemeinden Athanasius, Nazareth 

              und Paulus Hannover-Südstadt (Amts-
bereich Mitte des Stadtkirchenver-
bandes Hannover)

Urkunde

  Gemäß Artikel 28 und 36 der Kirchenverfassung 
wird nach Anhörung der Beteiligten Folgendes an-
geordnet:

§ 1

 Die Ev.-luth. Athanasius-Kirchengemeinde Han-
nover in Hannover-Südstadt, die Ev.-luth. Nazareth-
Kirchengemeinde Hannover in Hannover-Südstadt 
und die Ev.-luth. Paulus-Kirchengemeinde Hanno-
ver in Hannover-Südstadt (alle Amtsbereich Mitte 
des Stadtkirchenverbandes Hannover) werden zu ei-
ner Kirchengemeinde zusammengelegt. Diese trägt 
den Namen ,,Ev.-luth. Südstadt-Kirchengemeinde in 
Hannover’’. Sie ist Rechtsnachfolgerin der Athanasi-
us-, der Nazareth- und der Paulus-Kirchengemeinde 
Hannover.

brück wird III. Pfarrstelle, die Pfarrstelle der Ev.-
luth. Luther-Kirchengemeinde in Osnabrück wird 
IV. Pfarrstelle der Ev.-luth. Südstadt-Kirchenge-
meinde in Osnabrück.

§ 3

(1) Die bisherigen Mitglieder der Kirchenvorstände 
werden Mitglieder des Kirchenvorstandes der 
Ev.-luth. Südstadt-Kirchengemeinde in Osna-
brück. 

 (2) Die nach § 8 Abs. 2 und 4 Kirchenkreisordnung 
bestimmten Mitglieder und stellvertretenden 
Mitglieder des Kirchenkreistages scheiden aus 
diesen Ämtern aus. Der Kirchenvorstand der Ev.-
luth. Südstadt-Kirchengemeinde in Osnabrück 
entsendet entsprechend der Gemeindegliederzahl 
am 1. Januar 2009 neue Mitglieder und stellver-
tretende Mitglieder in den Kirchenkreistag.

§ 4

(1) Aus dem Grundvermögen der Ev.-luth. Lukas-
Kirchengemeinde in Osnabrück geht folgendes 
Grundstück auf die Ev.-luth. Südstadt-Kirchen-
gemeinde in Osnabrück (Dotation Kirche) über:

Gemarkung Flur Flurstück Fläche/ha Grund-
buch von

Band Blatt

1. Osnabrück 144 15/79 0,6244 Osnabrück 517 17789

(2) Aus dem Grundvermögen der Ev.-luth. Luther-
Kirchengemeinde in Osnabrück gehen folgende 
Grundstücke auf die Ev.-luth. Südstadt-Kirchen-
gemeinde in Osnabrück (Dotation Kirche) über:

Gemarkung Flur Flurstück Fläche/ha Grund-
buch von

Band Blatt

1. Osnabrück 142 44/14 0,4441 Osnabrück 310 11569

2. Osnabrück 142 337/44 0,0621 Osnabrück 298 11219

(3) Aus dem Grundvermögen der Ev.-luth. Me-
lanchthon-Kirchengemeinde in Osnabrück gehen 
folgende Grundstücke auf die Ev.-luth. Südstadt-
Kirchengemeinde in Osnabrück (Dotation Kir-
che) über:

Gemarkung Flur Flurstück Fläche/ha Grund-
buch von

Band Blatt

1. Osnabrück 155 30/3 0,7452 Osnabrück 484 16833

2. Osnabrück 155 30/1 0,0047 Osnabrück 484 16833

3. Osnabrück 155 30/7 0,0226 Osnabrück 484 16833

(4) Aus dem Grundvermögen der Ev.-luth. Marga-
reten-Kirchengemeinde Voxtrup in Osnabrück 
gehen folgende Grundstücke auf die Ev.-luth. 
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5. Nordgoltern 2 20 0,5000 Nordgoltern - 444

6. Nordgoltern 3 109 0,2278 Nordgoltern - 444

7. Nordgoltern 3 116 0,5000 Nordgoltern - 444

8. Nordgoltern 3 118 2,4077 Nordgoltern - 445

9. Nordgoltern 6 44 0,3647 Nordgoltern - 445

§ 5

Diese Anordnung tritt am 1. Januar 2009 in 
Kraft.

Ha n nover, den 9. Dezember 2008

Das Landeskirchenamt

In Vertretung:

(L.S.) D r.  K rä mer

Nr. 87 Zusammenlegung der ev.-luth. Kir-
chengemeinden Gerzen und Hohenbü-
chen (Kirchenkreis Alfeld)

Urkunde

Gemäß Artikel 28 der Kirchenverfassung wird 
nach Anhörung der Beteiligten Folgendes angeord-
net:

§ 1

Die Ev.-luth. Michaelis-Kirchengemeinde Gerzen 
in Alfeld (Leine) und die Ev.-luth. Kirchengemeinde 
Hohenbüchen in Delligsen (beide Kirchenkreis Al-
feld) werden zu einer Kirchengemeinde zusammen-
gelegt. Diese trägt den Namen ,,Ev.-luth. Kirchen-
gemeinde Am Reuberg in Alfeld (Leine)“. Sie ist 
Rechtsnachfolgerin der ev.-luth. Kirchengemeinden 
Gerzen und Hohenbüchen.

§ 2

Die pfarramtliche Verbindung mit der Ev.-luth. 
Kirchengemeinde Warzen in Alfeld (Leine) bleibt 
im Übrigen unberührt.

§ 3

(1) Die bisherigen Mitglieder der Kirchenvorstände 
werden Mitglieder des Kirchenvorstandes der 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Am Reuberg.

(2) Die nach § 8 Abs. 2 und 4 Kirchenkreisordnung 
bestimmten Mitglieder und stellvertretenden 
Mitglieder des Kirchenkreistages scheiden aus 
diesen Ämtern aus. Der Kirchenvorstand der Ev.-
luth. Kirchengemeinde Am Reuberg entsendet 

§ 2

Die Pfarrstelle der Ev.-luth. Athanasius-Kirchen-
gemeinde Hannover und die II. Pfarrstelle der Ev.-
luth. Paulus-Kirchengemeinde Hannover werden zu 
einer Pfarrstelle zusammengelegt. Diese Pfarrstelle 
wird I. Pfarrstelle, die I. und II. Pfarrstelle der Ev.-
luth. Nazareth-Kirchengemeinde Hannover werden 
II. und III. Pfarrstelle, die I. Pfarrstelle der Ev.-luth. 
Paulus-Kirchengemeinde Hannover wird IV. Pfarr-
stelle der Ev.-luth. Südstadt-Kirchengemeinde in 
Hannover.

§ 3

Die bisherigen Mitglieder der Kirchenvorstände 
werden Mitglieder des Kirchenvorstandes der Ev.-
luth. Südstadt-Kirchengemeinde in Hannover. Beim 
Ausscheiden eines gewählten oder berufenen Kir-
chenvorstandsmitglieds rückt kein Ersatzmitglied 
nach und fi ndet keine Nachwahl oder Nachberufung 
statt, es sei denn, dass die Zahl von 15 gewählten 
und berufenen Kirchenvorstandsmitgliedern unter-
schritten wird.

§ 4

(1) Aus dem Grundvermögen der Ev.-luth. Athana-
sius-Kirchengemeinde Hannover gehen folgende 
Grundstücke auf die Ev.-luth. Südstadt-Kirchen-
gemeinde in Hannover (Dotation Kirche) über:

Gemarkung Flur Flurstück Fläche/ha Grund-
buch von

Band Blatt

1. Hannover 25 441/2 0,1489 Tiefenriede 89 2480

2. Hannover 25 414/1 0,0501 Tiefenriede - 3372

(2) Aus dem Grundvermögen der Ev.-luth. Naza-
reth-Kirchengemeinde Hannover geht folgendes 
Grundstück auf die Ev.-luth. Südstadt-Kirchen-
gemeinde in Hannover (Dotation Kirche) über:

Gemarkung Flur Flurstück Fläche/ha Grund-
buch von

Band Blatt

1. Hannover 26 574/1 0,4391 Tiefenriede - 5150

(3) Aus dem Grundvermögen der Ev.-luth. Paulus-
Kirchengemeinde Hannover gehen folgende 
Grundstücke auf die Ev.-luth. Südstadt-Kirchen-
gemeinde in Hannover (Dotation Kirche) über:

Gemarkung Flur Flurstück Fläche/ha Grund-
buch von

Band Blatt

1. Hannover 31 114/4 0,2961 Emmerberg - 1313

2. Hannover 31 110/2 0,2993 Emmerberg - 1714

3. Hannover 31 123/6 0,2253 Emmerberg - 3875

4. Hannover 31 986/123 0,0226 Emmerberg - 3875
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§ 5

Diese Anordnung tritt am 1. Januar 2009 in 
Kraft.

Ha n nover, den 3. Dezember 2008

Das Landeskirchenamt

In Vertretung:

(L.S.) D r.  K rä mer

Nr. 88 Errichtung des Kirchengemeindever-
bandes ,,Ev.-luth. Friedhofsverband 
Geestemünde-Wulsdorf-Schiffdorf”

Urkunde

 Gemäß Artikel 26 Abs. 2 der Kirchenverfassung 
und § 101 Abs. 1 Satz 1 der Kirchengemeindeord-
nung wird nach Anhörung der Beteiligten Folgendes 
angeordnet:

§ 1

Zur gemeinsamen Trägerschaft von Friedhöfen 
werden 

die Ev.-luth. Christus-Kirchengemeinde in Bre- -
merhaven,
die Ev.-luth. Marien-Kirchengemeinde in Bre- -
merhaven,
die Ev.-luth. Dionysius-Kirchengemeinde Wuls- -
dorf in Bremerhaven und
die Ev.-luth. St.-Martins-Kirchengemeinde in  -
Schiffdorf
(alle Kirchenkreis Bremerhaven) zu einem Kir-

chengemeindeverband zusammengeschlossen. Die-
ser trägt den Namen ,,Ev.-luth. Friedhofsverband 
Geestemünde-Wulsdorf-Schiffdorf”.

§ 2

 Die Satzung des Kirchengemeindeverbandes und 
der Vermerk über die Genehmigung der Satzung 
werden im Kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht.

§ 3

Diese Anordnung tritt am 15. Dezember 2008 in 
Kraft.

Ha n nover, den 3. Dezember 2008

Das Landeskirchenamt

(L.S.) Gunt au

entsprechend der Gemeindegliederzahl am 1. Ja-
nuar 2009 neue Mitglieder und stellvertretende 
Mitglieder in den Kirchenkreistag.

§ 4

(1) Aus dem Grundvermögen der Ev.-luth. Kirchen-
gemeinde Gerzen gehen folgende Grundstücke 
und grundstücksgleiche Rechte auf die Ev.-luth. 
Kirchengemeinde Am Reuberg in Alfeld (Leine) 
(Dotation Kirche) über:

Gemar-
kung

Flur Flur-
stück

Fläche/
ha

Grund-
buch von

Dotation Blatt Salzab-
bauger. 
Blatt

1. Gerzen 3 69/1 0,0900 Gerzen Kirche 492 636

2. Gerzen 2 64/14 0,1047 Gerzen Kirche 492 636

3. Gerzen 2 64/2 0,0880 Gerzen Kirche 592 637

(2) Aus dem Grundvermögen der Ev.-luth. Kirchen-
gemeinde Gerzen gehen folgendes Grundstück 
und grundstücksgleiches Recht auf die Ev.-luth. 
Kirchengemeinde Am Reuberg in Alfeld (Leine) 
(Dotation Friedhof) über:

Gemar-
kung

Flur Flur-
stück

Fläche/
ha

Grund-
buch von

Dotation Blatt Salzab-
bauger. 
Blatt

1. Gerzen 4 46/5 0,5180 Gerzen Friedhof 604 604

(3) Aus dem Grundvermögen der Ev.-luth. Kirchen-
gemeinde Hohenbüchen geht folgendes Grund-
stück auf die Ev.-luth. Kirchengemeinde Am 
Reuberg in Alfeld (Leine) über:

Gemarkung Flur Flurstück Fläche/
ha

Grund-
buch von

Blatt Dotation

1. Hohen-
büchen

1 16/3 0,1136 Hohen-
büchen

166 -

(4) Aus dem Grundvermögen der Ev.-luth. Kirchen-
gemeinde Hohenbüchen gehen folgende Grund-
stücke auf die Ev.-luth. Kirchengemeinde Am 
Reuberg in Alfeld (Leine) (Dotation Kirche) 
über:

Gemarkung Flur Flurstück Fläche/
ha

Grund-
buch von

Blatt Dotation

1. Hohen-
büchen

2 208 0,2502 Hohen-
büchen

301 Kirche

2. Hohen-
büchen

2 63/1 0,2793 Hohen-
büchen

272 Kirche

3. Hohen-
büchen

2 52 0,7505 Hohen-
büchen

205 Opferei
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stellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu den 
gleichen Bedingungen.

(2) Auf den Kirchengemeindeverband sind die in 
der Landeskirche für Kirchengemeinden gel-
tenden Bestimmungen über die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen anzuwenden.

§ 4
Verbandsorgane

Organ des Kirchengemeindeverbandes ist der Ver-
bandsvorstand.

§ 5
Verbandsvorstand

(1) Der Verbandsvorstand besteht aus:
a) jeweils drei Mitgliedern der Kirchenvorstände 

der Christus-Kirchengemeinde und der Mari-
en-Kirchengemeinde;

b) jeweils zwei Mitgliedern der Kirchenvorstände 
der Dionysius-Kirchengemeinde Wulsdorf und 
der St.-Martins-Kirchengemeinde;

c) dem Leiter oder der Leiterin oder einer von ihm 
oder ihr benannten Mitarbeiterin oder einem 
von ihm oder ihr benannten Mitarbeiter des 
Kirchenkreisamtes mit beratender Stimme.

Die Mitglieder nach den Buchstaben a und b sind 
vom jeweiligen Kirchenvorstand zu wählen. Unter 
ihnen muss insgesamt mindestens ein geistliches 
Mitglied sein.
(2) Der oder die Vorsitzende und der oder die stell-

vertretende Vorsitzende werden aus der Mitte des 
Verbandsvorstandes gewählt.

(3) Der Verbandsvorstand wird innerhalb einer Frist 
von drei Monaten nach der Neubildung der Kir-
chenvorstände neu gebildet. Der bisherige Ver-
bandsvorstand bleibt im Amt, bis die Mitglieder 
des  neuen Verbandsvorstandes von den Kirchen-
vorständen gewählt worden sind.

(4) Der Verbandsvorstand vertritt den Kirchenge-
meindeverband. In Rechts- und Verwaltungsge-
schäften sowie in gerichtlichen Verfahren wird 
der Verbandsvorstand durch seinen Vorsitzen-
den oder seine Vorsitzende, bei seiner oder ihrer 
Verhinderung durch den stellvertretenden Vor-
sitzenden oder die stellvertretende Vorsitzende 
vertreten.

(5) Erklärungen des Verbandsvorstandes, durch die 
für den Kirchengemeindeverband Rechte oder 
Pfl ichten begründet, verändert oder aufgehoben 
oder durch die Vollmachten erteilt werden, sind 
von dem oder der Vorsitzenden oder dem oder 
der stellvertretenden Vorsitzenden und einem 
weiteren Mitglied des Verbandsvorstandes ge-
meinsam und schriftlich abzugeben. Sie sind, 
sofern sie nicht öffentlich beurkundet werden, 

Satzung des Ev.-luth. Friedhofsverbandes 
Geestemünde-Wulsdorf-Schiffdorf

§ 1
Mitglieder und Aufgabe des Verbandes

(1) Zur gemeinsamen Verwaltung und Unterhal-
tung kirchlicher Friedhöfe im Kirchenkreis 
Bremerhaven bilden die Ev.-luth. Christus-Kir-
chengemeinde in Bremerhaven, die Ev.-luth. 
Marien-Kirchengemeinde in Bremerhaven, die 
Ev.-luth. Dionysius-Kirchengemeinde Wulsdorf 
in Bremerhaven und die Ev.-luth. St.-Martins-
Kirchengemeinde in Schiffdorf (nachfolgend 
Verbandsgemeinden genannt) gemäß §§ 100 ff. 
der Kirchengemeindeordnung (KGO) einen Kir-
chengemeindeverband. Dieser ist Körperschaft 
des öffentlichen Rechts.

(2) Zur Erfüllung dieser Aufgabe übertragen ihm 
die Verbandsgemeinden das friedhofsmäßige 
Nutzungsrecht an den Grundstücken: Gemar-
kung Schiffdorf, Flur 10, Flurstück 13/2 in 
Größe von 2.58.95 ha, Gemarkung Wulsdorf, 
Flur 45, Flurstücke 10, 46/3, 46/4 und 49 in 
Größe von 3.48.05 ha, Gemarkung Geesten-
dorf, Flur 47, Flurstücke 21/5, 21/9, 38 und 
Flur 15, Flurstücke 140/1, 141/2 und 142/3 in 
Größe von 15.69.18 ha sowie an den darauf er-
richteten Gebäuden. Ferner übertragen sie dem 
Verband das Eigentum an den Maschinen, dem 
Friedhofsgerät sowie die Bestände der Friedhofs-
kassen einschließlich der Rücklagen. Die Un-
terhaltungspfl icht an den Gebäuden obliegt dem 
Kirchengemeindeverband.

(3) Der Beitritt weiterer Kirchengemeinden (Fried-
hofsträger) aus dem Ev.-luth. Kirchenkreis Bre-
merhaven ist möglich.

§ 2
Name und Sitz des Kirchengemeindeverbandes

(1) Der Kirchengemeindeverband führt den Namen 
„Ev.-luth. Friedhofsverband Geestemünde-Wuls-
dorf-Schiffdorf”.

(2) Der Kirchengemeindeverband hat seinen Sitz in 
Bremerhaven, An der Mühle 10.

(3) Der Kirchengemeindeverband führt ein Siegel.

§ 3
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

(1) Der Kirchengemeindeverband ist Anstellungs-
träger für alle neu einzustellenden Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen im Friedhofsbereich. Er 
übernimmt die Anstellungsträgerschaft der zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Satzung im 
Friedhofsbereich der Verbandsgemeinden ange-
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hat der Vorsitzende oder die Vorsitzende den 
Verbandsvorstand innerhalb eines Monats ein-
zuberufen. Der Verbandsvorstand ist einzube-
rufen, wenn es zwei seiner Mitglieder schriftlich 
verlangen.

(2) Die Ladungsfrist beträgt eine Woche. Der oder 
die Vorsitzende kann die Ladungsfrist aus be-
sonderem Grund abkürzen. Mit der Ladung ist 
die Tagesordnung mitzuteilen.

(3) Der Verbandsvorstand ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, unter 
ihnen mindestens ein geistliches Mitglied, und 
der oder die Vorsitzende oder der oder die stell-
vertretende Vorsitzende anwesend sind.

(4) Beschlüsse werden mit den Stimmen der Mehr-
heit der anwesenden Vorstandsmitglieder ge-
fasst.

(5) Beschlüsse, die eine Änderung dieser Satzung 
bezüglich
a) des Namens und des Sitzes des Verbandes,
b) der Verbandsgemeinden,
c) der Zahl der zu wählenden geistlichen und 

nichtgeistlichen Mitglieder des Verbands-
vorstandes und ihrer Verteilung auf die Ver-
bandsgemeinden,

d) der Aufgaben des Verbandes,
e) der Art und Weise der Deckung des Auf-

wands, insbesondere des Maßstabes, nach 
dem die Verbandsgemeinden zur Deckung des 
Bedarfes beizutragen haben,

f) der Abwicklung im Fall der Aufl ösung des 
Verbandes und des Ausscheidens einer Kir-
chengemeinde 

 zum Gegenstand haben bedürfen der Zustim-
mung aller Vorstände der Verbandsgemeinden. 
Änderungen der Satzung sind im Kirchlichen 
Amtsblatt zu veröffentlichen.

(6) Die Beschlüsse werden in ihrem Ergebnis im 
Protokoll des Verbandsvorstandes schriftlich 
festgehalten. Die Protokollführung obliegt 
einer vom Verbandsvorstand bestimmten Per-
son. Das Protokoll ist von dem oder der Vor-
sitzenden sowie einem weiteren Mitglied und 
dem Protokollführer zu unterzeichnen und zu 
Beginn der folgenden Sitzung vom Verbands-
vorstand zu genehmigen. Die Friedhofsverwal-
tung (§ 10) verwahrt das Protokoll. Die Seiten 
des Protokolls sind jahrgangsweise zu numme-
rieren.

§ 8
Friedhofsausschuss 

(1) Der Friedhofsausschuss ist ein geschäftsführen-
der Ausschuss gemäß § 106 Abs. 3 KGO und 
besteht aus dem oder der Vorsitzenden des Ver-
bandsvorstandes, dem oder der stellvertretenden 

nur rechtsverbindlich, wenn sie eigenhändig un-
terschrieben und mit dem Siegel des Kirchenge-
meindeverbandes versehen worden sind. Ist eine 
kirchenaufsichtliche Genehmigung kirchenge-
setzlich vorgeschrieben, so ist die Erklärung erst 
mit Erteilung der Genehmigung rechtswirksam. 
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Erklärungen 
des täglichen Geschäftsverkehrs.

(6) Die Mitglieder des Verbandsvorstandes haben 
Anspruch auf Ersatz der ihnen konkret entstan-
denen Auslagen und Aufwendungen. Sitzungs- 
oder Tagungsgelder werden nicht gezahlt.

§ 6
Aufgaben des Verbandsvorstandes

(1) Der Verbandsvorstand beschließt über
a) die Angelegenheiten, für die er nach dieser 

Satzung zuständig ist,
b) die Ergänzung oder sonstige Änderung dieser 

Satzung,
c) die Friedhofs- und Friedhofsgebührenord-

nung, einschließlich Gestaltungsrichtlinien, 
im Einvernehmen mit den Kirchenvorständen 
der Verbandsgemeinden. Für den Friedhof 
Geestemünde sind die vertraglichen Abma-
chungen mit dem Magistrat der Seestadt Bre-
merhaven zu beachten,

d) den Haushaltsplan,
e) den Stellen- und den Stellenbesetzungsplan,
f) die Entlastung des Friedhofsausschusses und 

des Kirchenkreisamtes,
g) den Abschluss von Verträgen mit einem Wert 

von mehr als 10.000 Euro (für Verträge bis zu 
10.000 Euro ist der Friedhofsausschuss (§ 8) 
zuständig),

h) die Ausführung von Bauten oder baulichen 
Veränderungen, die Erweiterung oder Aus-
gestaltung der Friedhöfe, sofern die Kosten 
10.000 Euro überschreiten (für Maßnahmen 
bis zu 10.000 Euro ist der Friedhofsausschuss 
zuständig).

(2) In dringenden Fällen, in denen die vorherige 
Entscheidung des Verbandsvorstandes nicht 
eingeholt werden kann, ordnet der oder die 
Vorsitzende des Verbandsvorstandes mit einem 
weiteren Mitglied des Verbandsvorstandes die 
notwendigen Maßnahmen vorbehaltlich der Ge-
nehmigung durch den Verbandsvorstand an. Der 
Verbandsvorstand hat in der nächsten Sitzung 
über die Genehmigung zu beschließen.

§ 7
Sitzungen des Verbandsvorstandes

 (1) Der Verbandsvorstand tritt nach Bedarf zusam-
men. Zu Beginn jedes neuen Rechnungsjahres 
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schuss und
i) die Ausübung des Hausrechtes
 übertragen. Er oder sie kann Aufgaben an ande-

re Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen delegieren.

§ 11
Geschäftsjahre

Das Geschäftsjahr des Kirchengemeindever-
bandes beginnt am 1. Januar und endet am 31. De-
zember eines jeden Kalenderjahres.

§ 12
Haushalts-, Kassen-, Rechnungs- und 

Prüfungswesen

(1) Für das Haushalts-, Kassen-, Rechnungs- und 
Prüfungswesen gelten die Vorschriften der Kon-
föderation evangelischer Kirchen in Niedersach-
sen.

(2) Die Kassengeschäfte des Kirchengemeindever-
bandes werden vom Kirchenkreisamt in einem 
besonderen Haushalt geführt. Zahlungsanord-
nungen erteilt der oder die Vorsitzende des Ver-
bandsvorstandes, der oder die stellvertretende 
Vorsitzende und der Leiter oder die Leiterin oder 
die von ihm oder von ihr bestimmte Mitarbeiterin 
oder der von ihm oder ihr bestimmte Mitarbeiter 
des Kirchenkreisamtes. Dem Verbandsvorstand 
muss jederzeit Einblick in die Kassenführung 
des Kirchengemeindeverbandes sowie Auskunft 
darüber gewährt werden.

§ 13
Ausscheiden aus dem Kirchengemeindeverband

(1) Jede Verbandsgemeinde kann mit einer Kün-
digungsfrist von zwei Jahren zum Ende eines 
Geschäftsjahres ihre Mitgliedschaft kündigen. 
Scheidet eine Verbandsgemeinde aus dem Kir-
chengemeindeverband aus, so besteht dieser 
weiter, sofern mindestens noch zwei Verbandsge-
meinden vorhanden sind.

(2) Für die ausgeschiedene Verbandsgemeinde gilt 
bezüglich der Vermögensauseinandersetzung 
§ 14 Abs. 3 entsprechend.

§ 14
Aufl ösung des Kirchengemeindeverbandes

(1) Der Kirchengemeindeverband  ist aufzulösen, 
wenn der Verbandsvorstand dies mit einer Mehr-
heit von Dreivierteln seiner satzungsmäßigen 
stimmberechtigten Mitglieder beschließt.

(2) Der Verbandsvorstand wickelt die Verpfl ich-
tungen des Kirchengemeindeverbandes ein-
schließlich Tilgung eventueller Schulden ab.

Vorsitzenden und zwei weiteren Verbandsvor-
standsmitgliedern, die vom Verbandsvorstand 
gewählt werden; der Leiter oder die Leiterin oder 
die von ihm oder ihr bestimmte Mitarbeiterin 
oder der von ihm oder ihr bestimmte Mitarbeiter 
des Kirchenkreisamtes nimmt an den Sitzungen 
mit beratender Stimme teil. Unter den Mitglie-
dern des Friedhofsausschusses muss mindestens 
ein geistliches Mitglied sein.

(2) Die Sitzungen des Friedhofsausschusses fi nden 
im Regelfall monatlich statt und sind nicht öf-
fentlich.

§ 9
Aufgaben des Friedhofsausschusses

(1)Der Friedhofsausschuss bereitet die Beschlüsse 
des Verbandsvorstandes vor und führt sie aus.

(2) Der Friedhofsausschuss führt die laufenden 
Verwaltungsgeschäfte und trifft alle Entschei-
dungen, die nicht der Beschlussfassung durch 
den Verbandsvorstand vorbehalten sind.

(3) Der Friedhofsausschuss hat den Verbandsvor-
stand über wichtige Angelegenheiten, die den 
Kirchengemeindeverband betreffen, zu unter-
richten. Er hat dem Verbandsvorstand vor Ab-
lauf des Geschäftsjahres über die Entwicklung 
der Einnahmen und Ausgaben zu berichten.

(4) Der Friedhofsausschuss übt die Dienst- und 
Fachaufsicht über die Bediensteten des Kirchen-
gemeindeverbandes aus und ist ihnen gegenüber 
weisungsberechtigt.

(5) Im Übrigen werden die Aufgaben des Friedhofs-
ausschusses in einer Geschäftsordnung geregelt, 
die der Verbandsvorstand erlässt.

(6) Der Friedhofsausschuss kann Aufgaben ganz 
oder teilweise auf die Friedhofsverwaltung oder 
das Kirchenkreisamt übertragen.

§ 10
Friedhofsverwaltung

Die praktischen Arbeiten auf den beteiligten 
Friedhöfen werden der Friedhofsverwaltung in Gee-
stemünde übertragen. Dem Leiter oder der Leiterin 
der Friedhofsverwaltung wird
a) der Einsatz der Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen,
b) die Pfl ege und Unterhaltung der Friedhofsanla-

gen,
c) die Vergabe der Beerdigungstermine,
d) der Erlass der Gebührenbescheide,
e) die Genehmigung von Grabmalsanträgen,
f) die Führung der Bestattungsbücher,
g) die Durchführung von Beweinkaufungen,
h) die Verhandlungsführung für den Bereich der 

Friedhöfe in Absprache mit dem Friedhofsaus-
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Für die Ev.-luth. Dionysius-Kirchengemeinde Wuls-
dorf in Bremerhaven

(L.S.) (Vorsitzende/r) (Mitglied)

S ch i f fdor f , den 23. Oktober 2008

Für die Ev.-luth. St.-Martins-Kirchengemeinde in 
Schiffdorf

(L.S.) (Vorsitzende/r) (Mitglied)

Die vorstehende Satzung genehmigen wir gemäß 
§ 101 Abs. 2 Satz 2 der Kirchengemeindeordnung 
kirchenaufsichtlich.

Ha n nover, den 3. Dezember 2008

Das Landeskirchenamt

(L.S.) Gunt au

Nr. 89 Errichtung des Kirchengemeindever-
bandes ,,Ev.-luth. Kindertagesstätten-
verband Lüneburg”

Urkunde

Gemäß Artikel 26 Abs. 2 der Kirchenverfassung 
und § 101 Abs. 1 Satz 1 der Kirchengemeindeord-
nung wird nach Anhörung der Beteiligten Folgendes 
angeordnet:

§ 1

Zur gemeinsamen Trägerschaft von Kindertages-
stätten werden 

die Ev.-luth. Bartholomäi-Kirchengemeinde Lüne  -
in Lüneburg,
die Ev.-luth. St.-Johannis-Kirchengemeinde in  -
Lüneburg,
die Ev.-luth. St.-Laurentius-Kirchengemeinde in  -
Kirchgellersen und
die Ev.-luth. Auferstehungs-Kirchengemeinde in  -
Reppenstedt

(alle Kirchenkreis Lüneburg) zu einem Kirchenge-
meindeverband zusammengeschlossen. Dieser trägt 
den Namen ,,Ev.-luth. Kindertagesstättenverband 
Lüneburg”.

§ 2

 Die Satzung des Kirchengemeindeverbandes und 
der Vermerk über die Genehmigung der Satzung 
werden im Kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht.

(3) Das Vermögen des Kirchengemeindeverbandes 
ist nach seiner Aufl ösung mit dem Restwert je-
weils derjenigen Kirchengemeinde zurück zu 
übergeben, die es bei der Gründung des Kir-
chengemeindeverbandes diesem übertragen hat. 
Dies gilt auch für das eingebrachte Barvermögen 
und die Rücklagen gleichermaßen.

 (4) Soweit Vermögen vom Kirchengemeindeverband 
selbst hinzu erworben worden ist oder nicht er-
mittelt werden kann, auf wen ein Vermögens-
stück zurück zu übergeben ist, fällt das Eigen-
tum den Kirchengemeinden Christuskirche und 
Marienkirche je zur Hälfte zu.

§ 15
Aufsicht

Die Aufsicht über den Kirchengemeindeverband 
führt der Kirchenkreisvorstand. Die Vorschriften 
der KGO und der KKO fi nden entsprechende An-
wendung.

§ 16
Bekanntmachungen

Bekanntmachungen des Kirchengemeindever-
bandes erfolgen in ortsüblicher Weise durch Aus-
hang in den Verbandsgemeinden. Amtliche Be-
kanntmachungen erfolgen jeweils im Amtsblatt der 
Freien Hansestadt Bremen und im Amtsblatt für 
den Landkreis Cuxhaven.

§ 17
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 15. Dezember 2008 in 
Kraft.

Bremerhaven , den 9. Oktober 2008

Für die Ev.-luth. Christus-Kirchengemeinde in Bre-
merhaven

(L.S.) (Vorsitzende/r) (Mitglied)

Bremerhaven , den 10. Oktober 2008
Für die Ev.-luth. Marien-Kirchengemeinde in Bre-

merhaven

(L.S.) (Vorsitzende/r) (Mitglied)

Bremerhaven , den 7. Oktober 2008
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bündeln und einen fl exibleren Einsatz der Mitarbei-
tenden zu gewährleisten. Daher soll die Trägerschaft 
der Tageseinrichtung von der Kirchengemeinde auf 
den Kindertagesstättenverband übertragen werden. 
Das dient der Stärkung des evangelischen Profi ls 
der Arbeit.

§ 1
Mitglieder

(1) Die folgenden Kirchengemeinden des Ev.-luth. 
Kirchenkreises Lüneburg, nachfolgend Kirchen-
gemeinden genannt, bilden einen Kirchenge-
meindeverband als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts gemäß §§ 100 ff. der Kirchengemeinde-
ordnung:

 Ev.-luth. St.-Johannis - Kirchengemeinde Lü- -
neburg 
Ev.-luth. Bartholomäi - Kirchengemeinde  -
Lüne 
Ev.-luth. Auferstehungs - Kirchengemeinde  -
Reppenstedt 
Ev.-luth. St.-Laurentius - Kirchengemeinde  -
Kirchgellersen 

(2) Der Name des Kirchengemeindeverbandes lautet 
„Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Lüneburg“, 
nachfolgend Kindertagesstättenverband genannt. 
Der Kindertagesstättenverband hat seinen Sitz in 
21335 Lüneburg, Schießgrabenstraße 10.

(3) Über Anträge weiterer Kirchengemeinden auf 
Beitritt zum Kindertagesstättenverband entschei-
det das Landeskirchenamt; der Verbandsvorstand 
beschließt hierzu mit einfacher Mehrheit. 

§ 2
Aufgaben des Kindertagesstättenverbandes

(1) Ziel und Zweck des Kindertagesstättenverbandes 
ist es, die folgenden evangelischen Tageseinrich-
tungen für Kinder, nachfolgend Kindertagesstät-
ten genannt, die bisher von den Mitgliedern des 
Kindertagesstättenverbandes getragen wurden, 
mit klarem evangelischen Profi l effi zient zu be-
treiben:

Ev. Kindertagesstätte St. Johannis, An den  -
Reeperbahnen 1, 21335 Lüneburg 
 Ev. Kindertagesstätte Lüne, Brandheider Weg  -
37, 21337 Lüneburg 
Ev. Kindergarten Lüne, Lüner Weg 42, 21337  -
Lüneburg 
Ev. Kindergarten Reppenstedt, Posener Stra- -
ße 17 a, 21391 Reppenstedt
Ev. Kinderspielkreis Kirchgellersen, Süder- -
gellerser Straße 2, 21394 Kirchgellersen  

§ 3

Diese Anordnung tritt am 15. Dezember 2008 in 
Kraft.

Ha n nover, den 1. Dezember 2008

Das Landeskirchenamt

(L.S.) Gunt au

Satzung für den Ev.-luth. 
Kindertagesstättenverband Lüneburg

Präambel

Jesus Christus spricht:
„Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ih-

nen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes.“ 

 Lk.18 Vers 16

Die unterzeichnenden Kirchengemeinden erken-
nen die Menschen als Kinder Gottes und bezeugen 
in der christlichen Kirche die liebevolle und verge-
bende Zuwendung Gottes zu allen Menschen. Gottes 
Liebe hilft den Christen, ihr eigenes Leben zu ge-
stalten und auf alle Menschen zuzugehen.

Aus diesem Selbstverständnis heraus begreifen 
die Kirchengemeinden, die sich zum Kindertages-
stättenverband zusammenschließen, insbesondere 
die Zuwendung zu Kindern als eigene Verantwor-
tung und Aufgabe. Hierin liegt die Begründung für 
den Betrieb von Kindertageseinrichtungen.

Die Evangelischen Kindertageseinrichtungen im 
Evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Lüneburg 
begleiten die Familien bei der Erziehung, Bildung 
und Betreuung ihrer Kinder. Sie bieten den Kindern 
Raum und Gelegenheit, mit allen Sinnen die Welt, 
ihre Rolle darin und ihren eigenen Glauben zu ent-
decken und zu erfahren. Die Kirchengemeinden, die 
Mitarbeitenden in den Einrichtungen sowie die El-
tern der Kinder wollen dabei den Kindern, die nach 
ihrem gemeinsamen Bildungsverständnis Konstruk-
teure ihrer Wirklichkeit sind, wertschätzende und 
verlässliche Begleiter sein.

Die Kindertagesstättenarbeit bleibt wesentlicher 
Bestandteil der Arbeit der Kirchengemeinden. Die 
Kirchengemeinden bieten einen Lebens- und Erfah-
rungsraum für Kinder und Eltern und ermöglichen 
generationsübergreifende Begegnungen.

Vor dem Hintergrund sich verändernder Rahmen-
bedingungen ist eine einrichtungsübergreifende Pla-
nung und Steuerung der Arbeit der evangelischen 
Kindertagesstätten unerlässlich, um Kirchenvor-
stände und Pfarrämter von administrativen Tätig-
keiten zu entlasten, die fi nanzielle Verantwortung zu 
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§ 3
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(1) Der Kindertagesstättenverband wird Anstellungs-
träger für alle neu einzustellenden Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im Kindertagesstättenbe-
reich. Er übernimmt die Anstellungsträgerschaft 
der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Satzung 
im Kindertagesstättenbereich der Verbandsge-
meinden angestellten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu den gleichen Bedingungen.

(2) Auf den Kindertagesstättenverband sind die in 
der Landeskirche für Kirchengemeinden gel-
tenden Bestimmungen über die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter anzuwenden.

§ 4
Aufgaben der Kirchengemeinden

(1) Die Kirchengemeinden erkennen die Kinderta-
gesstätten als wichtigen Beitrag zum Gemein-
deaufbau und Bestandteil des gemeindlichen 
Lebens der Kirchengemeinde an. Aufgabe der 
Kirchengemeinden ist die seelsorgerliche und 
religionspädagogische Begleitung und Unterstüt-
zung der Kindertagesstätten. Hierzu zählen ins-
besondere:

regelmäßige Einbeziehung der Kindertages- -
stätte in gemeindliche Aktivitäten (z.B. Fami-
liengottesdienste, Gemeindefeste),
 regelmäßige Teilnahme der Kindertagesstät- -
tenleitung an den Dienstbesprechungen der 
Kirchengemeinde,
 mindestens jährliche Berichterstattung der  -
Kindertagesstättenleitung im Kirchenvor-
stand,
 regelmäßige Besuche des Pfarramtes in der  -
Kindertagesstätte,
 Nutzung der Öffentlichkeitsarbeit der Kir- -
chengemeinde durch die Kindertagesstätte 
(z.B. Gemeindebrief),
Vertretung des Kindertagesstättenverbandes  -
im Beirat nach § 10 des Gesetzes über Ta-
geseinrichtungen für Kinder (KiTaG).

(2) Bei der Neueinstellung einer Leitung in einer 
Kindertagesstätte muss das Einvernehmen zwi-
schen der jeweiligen Kirchengemeinde und dem 
Kindertagesstättenverband hergestellt werden. 

(3) Die Kirchengemeinden bringen ihre derzeit vor-
handenen Kindertagesstätten-Rücklagen in den 
Kindertagesstättenverband ein. Die Rücklagen 
sind für die jeweilige Kindertagesstätte weiterhin 
zweckgebunden zu verwenden und im Falle der 
Aufl ösung des Kindertagesstättenverbandes oder 
des Ausscheidens der Kirchengemeinde aus dem 
Kindertagesstättenverband in der dann beste-

 Zu diesem Zweck übertragen die beteiligten Kir-
chengemeinden die Trägerschaft der vorgenann-
ten Kindertagesstätten auf den Kindertagesstät-
tenverband.

(2) Der Kindertagesstättenverband hat die Aufgabe, 
alle die Tageseinrichtung betreffenden Entschei-
dungen grundsätzlicher und planerischer Art zu 
treffen und sie umzusetzen. Hierzu gehören ins-
besondere:
a) Förderung der inhaltlichen, personellen und 

fi nanziellen Zusammenarbeit der Kinderta-
gesstätten auf Verbandsebene, 

b) Dienstaufsicht über die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Kindertagesstätten, 

c) Vertretung der Kindertagesstätten nach außen 
(gegenüber Kommune, Landkreis, Kirchen-
kreis, Landeskirche, Sprengelfachberatung 
und anderen Stellen), 

d) Verabschiedung des Haushaltsplanes, 
e) Bewirtschaftung der für die Kindertagesstät-

ten zur Verfügung stehenden Mittel, 
f) Beantragung und Abrechnung der Betriebs-

kostenzuschüsse mit der Kommune und dem 
Land, 

g) Bauunterhaltung und Gebäudebewirtschaf-
tung, 

h) Errichtung, Veränderung, Besetzung und Auf-
hebung von Stellen. 

(3) Der Kindertagesstättenverband übernimmt die 
sich aus den zwischen den Kirchengemeinden 
und den jeweiligen Kommunen bestehenden Be-
triebsführungsverträgen ergebenden Rechte und 
Pfl ichten. Hierzu sind Überleitungsverträge zwi-
schen dem Kindertagesstättenverband, den Kir-
chengemeinden und den jeweiligen Kommunen 
abzuschließen. Der Kindertagesstättenverband 
übernimmt auch sämtliche Betreuungsverhält-
nisse mit den Eltern. Entsprechende Überlei-
tungsverträge sind zu schließen.

(4) Dem Kindertagesstättenverband können auf-
grund übereinstimmender Kirchenvorstands-
beschlüsse der in ihm zusammengeschlossenen 
Kirchengemeinden weitere Aufgaben und Befug-
nisse der Kirchengemeinden übertragen werden.

(5) Die rechtliche Selbständigkeit der Kirchenge-
meinden und die kirchengesetzlichen Entschei-
dungskompetenzen der verfassungsmäßigen Or-
gane der Kirchengemeinden (Kirchenvorstände 
und Pfarrämter) bleiben unberührt, sofern im 
Folgenden nicht anderes vereinbart ist.
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det der Verbandsvorstand in nicht öffentlicher 
Sitzung.

(7) Sitzungen sind von dem oder der Vorsitzenden, 
im Falle seiner oder ihrer Verhinderung von dem 
oder der stellvertretenden Vorsitzenden regelmä-
ßig, mindestens jedoch viermal im Jahr, einzube-
rufen. 

(8) Außerordentliche Sitzungen beruft die oder der 
Vorsitzende nach eigenem Ermessen ein. Sie 
oder er ist verpfl ichtet, eine außerordentliche Sit-
zung einzuberufen, wenn die oder der stellver-
tretende Vorsitzende, ein Kirchenvorstand einer 
Mitgliedsgemeinde, der Kirchenkreisvorstand 
oder das Landeskirchenamt dieses unter Angabe 
des Beratungsgegenstandes verlangt. 

(9) Die Vorschriften der Kirchengemeindeordnung, 
insbesondere die §§ 100 bis 111 und die Vor-
schriften des IV. Teiles, 3. Abschnitt, fi nden für 
die Arbeit des Verbandsvorstandes Anwendung, 
sofern sie dieser Satzung nicht entgegenstehen.

§ 6
Aufgaben des Verbandsvorstandes

(1) Der Verbandsvorstand trägt als Rechtsträger der 
Kindertagesstätten die Gesamtverantwortung für 
die Kindertagesstätten. Dies umfasst insbeson-
dere die strategische Planung, die Organisation, 
den Personaleinsatz, die Führung und die Kon-
trolle der Abläufe in den Kindertagesstätten.

(2) Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten kön-
nen vom Verbandsvorstand auf Kirchenvorstände, 
in deren Bereich eine Kindertagesstätte gelegen 
ist, die Geschäftsführung und auf Kindertages-
stättenleitungen übertragen werden. Dies erfolgt 
in einem besonderen Aufgabenverteilungsplan, 
der im Rahmen der Gründung des Kindertages-
stättenverbandes von den Organen der beteilig-
ten Körperschaften beschlossen wird. Dieser 
Aufgabenverteilungsplan kann später mit einer 
Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen der sat-
zungsmäßigen Mitglieder geändert werden.

(3) Der Verbandsvorstand vertritt den Verband. In 
Rechts- und Verwaltungsgeschäften sowie in ge-
richtlichen Verfahren wird der Verbandsvorstand 
durch seinen Vorsitzenden oder seine Vorsitzen-
de, bei seiner oder ihrer Verhinderung durch den 
stellvertretenden Vorsitzenden oder die stellver-
tretende Vorsitzende vertreten. 

(4) Erklärungen des Verbandsvorstandes, durch die 
für den Verband Rechte oder Pfl ichten begründet, 
verändert oder aufgehoben oder durch die Voll-
machten erteilt werden, sind von dem oder der 
Vorsitzenden oder dem oder der stellvertretenden 
Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied des 
Verbandsvorstandes gemeinsam und schriftlich 
abzugeben. Sie sind, sofern sie nicht öffentlich 

henden Höhe an die Kirchengemeinde zurück-
zuzahlen.

§ 5
Verbandsvorstand

(1) Organ des Kindertagesstättenverbandes ist der 
Vorstand (Verbandsvorstand). Er besteht aus 
a) einem geistlichen oder nichtgeistlichen Mit-

glied je Kindertagesstätte, das der jeweilige 
Kirchenvorstand aus seiner Mitte wählt, und 

b) zwei Mitgliedern, darunter ein Pastor oder eine 
Pastorin, die vom Verbandsvorstand  berufen 
werden; der Kirchenkreistag kann hierzu Vor-
schläge machen. 

 Dem Vorstand soll mindestens ein geistliches 
Mitglied aus einer Kirchengemeinde angehören, 
die Mitglied des Verbandes ist.

(2) Je Kindertagesstätte ist ein stellvertretendes Mit-
glied durch den jeweiligen Kirchenvorstand zu 
wählen, das im Falle der Verhinderung des Mit-
gliedes der Kirchengemeinde an dessen Stelle 
tritt.

(3) Ein gewähltes Mitglied oder ein stellvertretendes 
Mitglied scheidet aus dem Verbandsvorstand aus, 
wenn es aus dem Kirchenvorstand ausscheidet, 
aus dem es gewählt ist. Der betroffene Kirchen-
vorstand wählt aus seiner Mitte unverzüglich 
einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen des Kindertages-
stättenverbandes, des Kirchenkreises oder einer 
dem Kindertagesstättenverband angehörenden 
Kirchengemeinde können nicht Mitglied des 
Verbandsvorstandes sein. 

(4) Der Verbandsvorstand wird jeweils innerhalb 
einer Frist von 3 Monaten nach Neubildung der 
Kirchenvorstände neu gebildet. Er wählt aus sei-
ner Mitte einen Vorsitzenden oder eine Vorsit-
zende und einen stellvertretenden Vorsitzenden 
oder eine stellvertretende Vorsitzende.

(5) An den Sitzungen des Verbandsvorstandes 
nimmt die Geschäftsführung des Kindertages-
stättenverbandes, die aus betriebswirtschaft-
licher Geschäftsführung und pädagogischer 
Leitung  besteht, mit beratender Stimme teil. 
Leitungen und weitere fachkundige Personen 
können beratend ohne Stimmrecht teilnehmen, 
wenn der Verbandsvorstand dieses beschließt. 
Der Superintendent oder die Superintendentin 
sowie die Fachberatung werden zu den Sitzungen 
eingeladen. Ohne Stimmrecht kann ein Mitarbei-
ter oder eine Mitarbeiterin des Kindertagesstät-
tenverbandes gem. § 42 a KGO an den Sitzungen 
teilnehmen. Die Kindertagesstättenleitungen 
berichten mindestens jährlich im Verbandsvor-
stand. 

(6) Die Sitzungen sind grundsätzlich nicht öffentlich. 
Über die Zulassung der Öffentlichkeit entschei-
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kreistag mindestens einmal jährlich aus seiner 
Tätigkeit. 

(3) Die oder der Verbandsvorsitzende berichtet dem 
Kirchenkreisvorstand mindestens einmal jähr-
lich. Der vorläufi ge Jahresabschluss des Ver-
bandes ist dem Kirchenkreisvorstand zur Kennt-
nis zu geben.

§ 9
Geschäftsführung

(1) Das Kirchenkreisamt Lüneburg übernimmt im 
Rahmen der Verwaltungshilfe nach Genehmi-
gung durch den Kirchenkreisvorstand für den 
Kirchengemeindeverband die Aufgaben der be-
triebswirtschaftlichen Geschäftsführung. Der 
Geschäftsführung wird eine pädagogische Lei-
tung beigeordnet. 

(2) Die pädagogische Leitung wird im Benehmen 
mit der Sprengelfachberatung einer erfahrenen 
sozialpädagogischen Fachkraft übertragen. Für 
die Aufgaben sind angemessene Stundenumfän-
ge zur Verfügung zu stellen. Anstellungsträger 
der pädagogischen Leitung ist der Kindertages-
stättenverband.  

(3) Die Aufgaben der pädagogischen Leitung sind 
in einer Dienstanweisung festzulegen. Darin ist 
konkret und abschließend zu regeln, welche Auf-
gaben ihr obliegen. Dabei ist eine Abgrenzung 
zu den Aufgaben des Kirchenkreisamtes, der 
örtlichen Einrichtungsleitung und der Sprengel-
fachberatung zu beachten. 

§ 10
Aufl ösung, Ausscheiden

(1) Das Landeskirchenamt kann den Kindertages-
stättenverband auf Antrag des Verbandsvor-
standes oder eines Kirchenvorstandes oder von 
Amts wegen aufl ösen. 

(2) Dabei verbleiben zweckbestimmte Vermögens-
werte bei den jeweiligen Kirchengemeinden, 
sofern der Verbandsvorstand keine andere Ver-
wendung beschließt. Eventuell verbleibende all-
gemeine Vermögenswerte fallen proportional zu 
den Haushaltsvolumina der Kindertagesstätten 
den jeweiligen Kindertagesstätten zu.

(3) Jede Kirchengemeinde oder der Kindertagesstät-
tenverband kann frühestens nach einem Jahr mit 
einer Kündigungsfrist von einem Jahr zum Ende 
des Haushaltsjahres ihre Mitgliedschaft oder die 
Trägerschaft kündigen. In diesem Falle ist eine 
Rückübertragung der Trägerschaft für die Kin-
dertagesstätte vorzunehmen. Über die Ausglie-
derung entscheidet das Landeskirchenamt. 

beurkundet werden, nur rechtsverbindlich, wenn 
sie eigenhändig unterschrieben und mit dem Sie-
gel des Verbandes versehen worden sind. Ist eine 
kirchenaufsichtliche Genehmigung kirchenge-
setzlich vorgeschrieben, so ist die Erklärung erst 
mit Erteilung der Genehmigung rechtswirksam. 
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Erklärungen 
des täglichen Geschäftsverkehrs. 

(5) Der Kindertagesstättenverband arbeitet mit den 
anderen Trägern von Kindertageseinrichtungen 
im Bereich des Landkreises Lüneburg und mit 
dem Verein Tagesmütter e. V. zusammen.

§ 7
Finanzen und Vermögen

(1) Für den Kindertagesstättenverband wird ein 
Haushaltsplan aufgestellt, der durch den Ver-
bandsvorstand beschlossen wird.

(2) Der fi nanzielle Aufwand des Kindertagesstät-
tenverbandes wird durch Umlagen, die aus den 
Haushalten der Kindertagesstätten zu fi nanzie-
ren sind, gedeckt. Der Umlageschlüssel wird 
vom Verbandsvorstand festgelegt.

(3) Sofern die Kirchengemeinden Eigentümer der 
Kindergartengebäude und –grundstücke sind, 
verbleiben diese im Eigentum der jeweiligen 
Kirchengemeinde. Diese stellen die Gebäude 
dem Kindertagesstättenverband zur Nutzung zur 
Verfügung. Im Gegenzug übernimmt der Kin-
dertagesstättenverband die Verpfl ichtung, alle 
notwendigen Investitionen an den Gebäuden 
durchzuführen und zu fi nanzieren. Hierbei kann 
der Kindertagesstättenverband zur Deckung des 
kirchlichen Finanzierungsanteils die bislang 
vom Kirchenkreis verwalteten Rücklagen heran-
ziehen.

(4) Sofern in den Kirchengemeinden eigene Rückla-
gen für die Kindertagesstätten bestehen, gehen 
diese in die treuhänderische Verwaltung des 
Kindertagesstättenverbandes über. Über die In-
anspruchnahme dieser Rücklage entscheidet der 
Kindertagesstättenverband im Benehmen mit der 
Kirchengemeinde.

(5) Sofern sich die Kindergartengebäude und 
–grundstücke im Eigentum der jeweiligen Kom-
mune befi nden, gelten die Vereinbarungen zwi-
schen Kirchengemeinde und Kommune weiter.

§ 8
Zusammenarbeit des Vorstandes mit den Gremien 

der Kirchengemeinden und des Kirchenkreises

(1) Der Verbandsvorstand leitet die Protokolle seiner 
Sitzungen den Mitgliedsgemeinden und dem Kir-
chenkreisvorstand zu.

(2) Der Verbandsvorstand berichtet dem Kirchen-
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§ 1

Die Ev.-luth. St.-Gertruden-Kirchengemeinde Glei-
dingen in Laatzen wird aus dem Ev.-luth. Kirchen-
kreis Hildesheim-Sarstedt, Sprengel Hildesheim, 
ausgegliedert und in den Ev.-luth. Kirchenkreis 
Laatzen-Springe, Sprengel Hannover, eingegliedert. 

§ 2

Die nach § 8 Abs. 2 und 4 Kirchenkreisordnung 
bestimmten Mitglieder und stellvertretenden Mit-
glieder scheiden aus dem Kirchenkreistag des Kir-
chenkreises Hildesheim-Sarstedt aus und treten in 
den Kirchenkreistag des Kirchenkreises Laatzen-
Springe ein.

§ 3

Diese Anordnung tritt am 1. Januar 2009 in 
Kraft.

Ha n nover, den 9. Dezember 2008

Das Landeskirchenamt

In Vertretung:

(L.S.) D r.  K rä mer

Nr. 91 Zusammenlegung der ev.-luth. Kir-
chengemeinden Büren und Mariensee 
sowie Aufhebung der Ev.-luth. Kapel-
lengemeinde Empede (Kirchenkreis 
Neustadt-Wunstorf)

Urkunde

Gemäß Artikel 28 und 29 Abs. 2 der Kirchen-
verfassung wird nach Anhörung der Beteiligten Fol-
gendes angeordnet:

§ 1

Die Ev.-luth. Kapellengemeinde Empede in Neu-
stadt am Rübenberge in der Ev.-luth. St.-Marien-
Kirchengemeinde Mariensee in Neustadt am Rü-
benberge (Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf) wird 
aufgehoben.

§ 2

Die Ev.-luth. St.-Petri-Kirchengemeinde Büren in 
Neustadt am Rübenberge (Kirchenkreis Neustadt-
Wunstorf) und die Ev.-luth. St.-Marien-Kirchen-
gemeinde Mariensee werden zu einer Kirchenge-
meinde zusammengelegt. Diese trägt den Namen 
,,Ev.-luth. Kirchengemeinde Mariensee in Neustadt 

§ 11
Inkrafttreten, Genehmigung

(1) Diese Satzung tritt vorbehaltlich des Zustande-
kommens der nach § 2 Abs. 3 erforderlichen 
Verträge mit den Kommunen am 15. Dezember 
2008 in Kraft.

(2) Die Satzung bedarf der kirchenaufsichtlichen 
Genehmigung des Landeskirchenamtes.

Lünebu rg , den 7. Oktober 2008

Für die Ev.-luth. St.-Johannis-Kirchengemeinde Lü-
neburg

(L.S.) (Vorsitzende/r) (Mitglied)

Lünebu rg , den 8. Oktober 2008

Für die Ev.-luth. Bartholomäi-Kirchengemeinde 
Lüne

(L.S.) (Vorsitzende/r) (Mitglied)

Reppenstedt , den 7. Oktober 2008

Für die Ev.-luth. Auferstehungs-Kirchengemeinde 
Reppenstedt

(L.S.) (Vorsitzende/r) (Mitglied)

K i rchgel ler sen , den 9. Oktober 2008

Für die Ev.-luth. St.-Laurentius-Kirchengemeinde 
Kirchgellersen

(L.S.) (Vorsitzende/r) (Mitglied)

Vorstehende Satzung wird kirchenaufsichtlich ge-
nehmigt.

Ha n nover, den 1. Dezember 2008

Das Landeskirchenamt

(L.S.) Gunt au 

Nr. 90 Umgliederung der Ev.-luth. Kirchen-
gemeinde Gleidingen (Kirchenkreis 
Hildesheim Sarstedt)

Urkunde

Gemäß Artikel 51 der Kirchenverfassung wird 
nach Anhörung der Beteiligten folgendes angeord-
net:
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(4) Aus dem Grundvermögen der Ev.-luth. Kapellen-
gemeinde Empede (Dotation Kapelle) gehen fol-
gende Grundstücke auf die Ev.-luth. Kirchenge-
meinde Mariensee in Neustadt am Rübenberge 
(Dotation Kirche) über:

Gemarkung Flur Flurstück Fläche/ha Grund-
buch von

Blatt

1. Empede 1 62/2 0,7512 Empede 357

2. Empede 4 339/38 0,5148 Empede 357

3. Empede 6 47/2 0,0881 Empede 357

4. Empede 6 224 0,3473 Empede 357

5. Empede 6 396/4 2,1152 Empede 357

§ 5

Diese Anordnung tritt am 1. Januar 2009 in 
Kraft.

Ha n nover, den 9. Dezember 2008

Das Landeskirchenamt

In Vertretung:

(L.S.) D r.  K rä mer

Nr. 92 Änderung der Ordnung für die Evan-
gelische Jugend 

Die Ordnung für die Evangelische Jugend vom 30. 
August 2004 (Kirchl. Amtsbl. S. 140) wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 4 Abs. 3 Nr. 4 werden das Wort „drei“ durch 
das Wort „vier“ und das Wort „zwei“ durch das 
Wort „drei“ ersetzt. 

2. In § 5 Abs. 3 Nr. 2 werden die Wörter „Leiter“ 
und „Leiterin“ durch die Wörter „Direktor“ und 
„Direktorin“ ersetzt. 

3. § 5 Abs. 3 Nr. 3 wird aufgehoben. Die bisherige 
Nummer 4 wird neue Nummer 3. 

4.  § 6 Abs. 2 erhält folgende Fassung: „Die Landes-
jugendkammer nimmt die Aufgaben nach § 4 der 
Ordnung     für das Haus kirchlicher Dienste zu 
den begleitenden Gremien wahr.“ 

5. In § 7 Abs. 2 werden die Wörter „Leiter“ und 
„Leiterin“ durch die Wörter „Direktor“ und „Di-
rektorin“ ersetzt. 

6. Diese Änderungen treten mit Wirkung vom 4. 
November 2008 in Kraft. 

Ha n nover, den 5. Dezember 2008 

Das Landeskirchenamt

(L.S.) Gunt au

am Rübenberge“. Sie ist Rechtsnachfolgerin der Ev.-
luth. St.-Petri-Kirchengemeinde Büren, der Ev.-luth. 
St.-Marien-Kirchengemeinde Mariensee und der 
Ev.-luth. Kapellengemeinde Empede.

§ 3

(1) Die bisherigen Mitglieder der Kirchenvorstände 
und des Kapellenvorstandes werden Mitglieder 
des Kirchenvorstandes der Ev.-luth. Kirchenge-
meinde Mariensee.

(2) Die nach § 8 Abs. 2 und 4 Kirchenkreisordnung 
bestimmten Mitglieder und stellvertretenden 
Mitglieder des Kirchenkreistages scheiden aus 
diesen Ämtern aus. Der Kirchenvorstand der 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Mariensee entsendet 
entsprechend der Gemeindegliederzahl am 1. Ja-
nuar 2009 neue Mitglieder und stellvertretende 
Mitglieder in den Kirchenkreistag.

§ 4

(1) Aus dem Grundvermögen der Ev.-luth. St.-Mari-
en-Kirchengemeinde Mariensee (Dotation Fried-
hof) geht folgendes Grundstück auf die Ev.-luth. 
Kirchengemeinde Mariensee in Neustadt am Rü-
benberge über:

Gemarkung Flur Flurstück Fläche/ha Grund-
buch von

Blatt

1. Mariensee 2 223/6 0,1750 Mariensee 100

(2) Aus dem Grundvermögen der Ev.-luth. St.-Petri-
Kirchengemeinde Büren gehen folgende Grund-
stücke auf die Ev.-luth. Kirchengemeinde Ma-
riensee in Neustadt am Rübenberge (Dotation 
Kirche) über:

Gemarkung Flur Flurstück Fläche/
ha

Grund-
buch von

Blatt Dotation

1. Büren 2 9 1,9953 Büren 214 Küsterei

2. Büren 4 1 2,2832 Büren 202 Kirche

3. Büren 3 32/11 1,0604 Büren 202 Kirche

4. Büren 2 76/7 0,0878 Büren 202 Kirche

(3) Aus dem Grundvermögen der Ev.-luth. Kapellen-
gemeinde Empede (Dotation Kapelle) gehen fol-
gende Grundstücke auf die Ev.-luth. Kirchenge-
meinde Mariensee in Neustadt am Rübenberge 
über:

Gemarkung Flur Flurstück Fläche/ha Grund-
buch von

Blatt

1. Empede 6 339/47 0,0399 Empede 88

2. Empede 6 338/45 0,2630 Empede 88

3. Empede 6 45/2 0,1306 Empede 88
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10. Ulrich Beuker, Vorsitzender der Mitarbeiterver-
tretung der Evangelisch-lutherischen Kirchen-
kreise Lüneburg und Bleckede und des Diako-
nieverbandes  

11. Andrea Prodöhl, Vorsitzende der Mitarbeiterver-
tretung des Evangelisch-lutherischen Kirchen-
kreises Celle mit Predigerseminar und Diako-
niestation Südheide gGmbH 

12.Rudolf Bahlmann, Vorsitzender der Mitarbei-
tervertretung des Evangelisch-lutherischen Kir-
chenkreises Osnabrück 

13. Gerlinde Wunstorf, Vorsitzende der Gemein-
samen Mitarbeitervertretung des Evangelisch-
lutherischen Kirchenkreises Hildesheimer Land 
und der Jugendhilfe Bockenem e.V.

14. Rolf Behn, stellvertretender Vorsitzender der Mit-
arbeitervertretung des Evangelisch-lutherischen 
Kirchenkreises Leine-Solling

15. Klaus-Dieter Coring-Weidner, Vorsitzender der 
Mitarbeitervertretung des Evangelisch-luthe-
rischen Kirchenkreises Neustadt-Wunstorf

16. Gerda Schultze-van Dijk, stellvertretende Vorsit-
zende der Mitarbeitervertretung des Evangelisch-
lutherischen Kirchenkreises Gifhorn

17. Angelika Krack, Vorsitzende der Mitarbeiterver-
tretung des Diakonieverbandes Hannover-Land

18. Wilfried Staake, Vorsitzender der Mitarbeiter-
vertretung des Evangelisch-lutherischen Kir-
chenkreises Winsen

Nach der Stimmenzahl war Herr Staake in den Ge-
samtausschuss gewählt worden. Da er aber die Wahl 
nicht angenommen hat, ist Herr Vullriede für ihn 
nachgerückt.

In seiner konstituierenden Sitzung am 3. November 
2008 hat der Gesamtausschuss der Mitarbeitervertre-
tungen Herrn Wulf zum Vorsitzenden, Herrn Massow 
zum stellvertretenden Vorsitzenden sowie Frau Bru-
kamp-Pals zur Schriftführerin gewählt.

Der Gesamtausschuss ist bis zu einer abschließenden 
Klärung über den künftigen Sitz unter folgender An-
schrift zu erreichen: 

Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen der 
Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, 
Ostertorwall 10, 31785 Hameln, Tel.: 05151/950924, 
E-Mail: info@gamav.de.

Das Landeskirchenamt

 Gunt au

Nr. 93 Gesamtausschuss der Mitarbeiter-
vertretungen der Evangelisch-luthe-
rischen Landeskirche Hannovers

      Ha n nover, den 10. November 2008          
         
Am 18. September 2008 wurde von den Vorsitzen-

den und stellvertretenden Vorsitzenden der Mitarbei-
tervertretungen nach der Regelung über den Gesamt-
ausschuss der Mitarbeitervertretungen vom 5. August 
1996 (Kirchl. Amtsbl. S. 150) und der Wahlordnung 
für die Wahl des Gesamtausschusses der Mitarbeiter-
vertretungen der Evangelisch-lutherischen Landeskir-
che Hannovers vom 6. August 2002 (Kirchl. Amtsbl. 
S. 182) der Gesamtausschuss der Mitarbeitervertre-
tungen der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers gewählt.

Der Gesamtausschuss setzt sich danach wie folgt zu-
sammen:
1. Siegfried Wulf, Vorsitzender der Mitarbeiterver-

tretung des Evangelisch-lutherischen Kirchen-
kreises Hameln-Pyrmont

2. Wolfgang Roehl, Vorsitzender der Mitarbeiter-
vertretung des Evangelisch-lutherischen Stadt-
kirchenverbandes Hannover

3. Werner Massow, Vorsitzender der Mitarbeiter-
vertretung des Evangelisch-lutherischen Kir-
chenkreises Göttingen

4. Andreas Miehe, Vorsitzender der Mitarbeiterver-
tretung des Evangelisch-lutherischen Kirchen-
kreises Verden

5. Marina Schütt, Vorsitzende der Mitarbeiterver-
tretung des Evangelisch-lutherischen Kirchen-
kreises Wolfsburg

6. Hilmar Ernst, stellvertretender Vorsitzender der 
Mitarbeitervertretung des Evangelisch-luthe-
rischen Kirchenkreises Göttingen

7. Ilka Müller, stellvertretende Vorsitzende der Mit-
arbeitervertretung des Evangelisch-lutherischen 
Kirchenkreises Buxtehude 

8. Elke Brukamp-Pals, stellvertretende Vorsitzende 
der Mitarbeitervertretung des Evangelisch-luthe-
rischen Kirchenkreises Hildesheim-Sarstedt

9. Ralf Vullriede, Vorsitzender der Mitarbeiterver-
tretung des Evangelisch-lutherischen Kirchen-
kreises Grafschaft Diepholz

 Nach der Stimmenzahl wurde weiter folgende 
Reihenfolge ermittelt:

III. Mitteilungen
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Nr. 94 Abhandenkommen von drei Siegel-
stempeln

In der Ev.-luth. Johannes-Kirchengemeinde in Neu-
stadt a. Rbge. sind bei einem Einbruchdiebstahl in der 
Nacht vom 19. auf den 20. September 2008 beide Sie-
gelstempel der I. Pfarrstelle (vgl. Abb. 1, Durchmesser 
der Originale: 35 und 21 mm) und das Kirchenbuch-
führersiegel (vgl. Abb. 2, Durchmesser des Originals: 
21 mm) abhanden gekommen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 der Rechtsverordnung über 
das kirchliche Siegelwesen in der Ev.-luth. Landes-
kirche Hannovers vom 22. Februar 2007 (Kirchl. 
Amtsblatt S. 81;

RS: 90-7) setzen wir die abhanden gekommenen 
Siegelstempel außer Geltung.

Das Landeskirchenamt

In Vertretung:

(L.S.) D r.  K rä mer
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IV. Stellenausschreibung

Bewerbungen sind binnen eines Monats nach Erscheinen dieses Kirchlichen Amtsblattes an das 
Landeskirchenamt, bei Präsentation an den Patron und das Landeskirchenamt zu richten. Bewerben 
kann sich, wer die Bewerbungsfähigkeit besitzt und in einem Dienstverhältnis zur Evangelisch-
lutherischen Landeskirche Hannovers steht oder wem die Übernahme in den Dienst der Landeskirche 
zugesagt ist. 

1. Pfarrstellen mit vollem Dienstverhältnis

Bad Pyrmont-Oesdorf, 
Petri, I. Pfarrstelle, Kirchenkreis Hameln-Pyrmont, 
die II. Pfarrstelle ist mitzuversehen, Ernennung

Engerhafe,
Kirchenkreis Aurich, Interessentenwahlrecht

Ebstorf,
I. Pfarrstelle, Kirchenkreis Uelzen, Wahl, zum 1. 
April 2009 freiwerdend 

Ringstedt, 
Kirchenkreis Wesermünde-Nord, Ernennung, zum 
1. September 2009 freiwerdend

2. Pfarrstellen mit eingeschränktem Dienstverhältnis

Burgdorf, 
Paulus-Kirchengemeinde (0,5), I. Pfarrstelle, Wahl

Hoyel, 
(0,5) zzgl. 0,5 Mitarbeit in der Kirchengemeinde 
Neuenkirchen zunächst bis 31.12.2012 befristet, 
Kirchenkreis Melle, Wahl, zum 1. Juni 2009 frei-
werdend

3. Pfarrstellen, die zurzeit von einem Pastor oder einer Pastorin  mit vollem oder 
eingeschränktem  Dienst versehen werden

Dedensen und Gümmer, 
(1,0), Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf, Wahl

Springe, 
St.-Andreas-Kirchengemeinde, II. Pfarrstelle, (1,0),
die I. Pfarrstelle ist mitzuversehen, Kirchenkreis 
Laatzen-Springe, Ernennung

Lohnde, 
(0,5), Amtsbereich Garbsen-Seelze im Stadtkir-
chenverband Hannover, Ernennung

Tündern, 
(0,5), Kirchenkreis Hameln-Pyrmont, Ernennung

4. Superintendenturpfarrstellen

Syke-Hoya Walsrode

Die Besetzungsverfahren richten sich nach dem Kirchengesetz über die Wahl und die Amtszeit 
der Superintendenten und Superintendentinnen vom 24. Juni 2001 (KABl. S. 96, zuletzt 
geändert KABl. 2007 Seite 155).Bewerbungen sind innerhalb von zwei Monaten an das 
Landeskirchenamt zu richten. 

Nachrichtlich:
Das Kirchenamt der EKD schreibt die Wiederbesetzung der Auslandspfarrstellen in Davos/Schweiz und 
Moskau aus. Einzelheiten fi nden Sie im Internet unter  www.ekd.de in der Stellenbörse.
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Sachbearbeitung Stellenrahmenplanung und Controlling

Mehr als 213.000 Menschen in Hannover, Garbsen und Seelze gehören zu den in vier 
Amtsbereichen regional zusammengefassten mehr als 60 Kirchengemeinden des Ev.-luth. 
Stadtkirchenverbandes Hannover. 

Eine pulsierende Vielfalt von Angeboten und Aktivitäten prägt das Leben im Bereich des 
Stadtkirchenverbandes und in den Kirchengemeinden. Die Arbeit in den Gemeinden wird 
durch zahlreiche übergemeindliche Einrichtungen des Stadtkirchenverbandes unterstützt. 
Diese bieten ebenfalls Menschen jeden Alters Hilfe und Begleitung in fast allen Lebens-
situationen an. Mit Rat und Tat stehen Beratungsstellen, insbesondere der Diakonie, den 
Menschen zur Seite. Ein weiterer Schwerpunkt ist die diakonische und die religionspäda-
gogische Arbeit in rund 70 Kindertagesstätten. 

Der Ev.-luth. Stadtkirchenverband Hannover, seine Kirchengemeinden und seine Einrichtungen beschäfti-
gen insgesamt rund 3.300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 

Diese Aufgaben der evangelischen Kirche in Hannover, Garbsen und Seelze werden durch die zentrale Ver-
waltungsdienststelle des Ev.-luth. Stadtkirchenverbandes Hannover, die Stadtkirchenkanzlei, unterstützt. 
Sie begleitet und berät die Arbeitsbereiche und die Gremien z.B. in den vielfältigen Personal-, Finanz-, 
Haushalts- und Liegenschaftsangelegenheiten. 

Unser Ziel ist, nicht nur Verwaltungsaufgaben wahrzunehmen, sondern vorrangig den kirchlichen Auftrag 
der Kirchengemeinden, Einrichtungen und des Stadtkirchenverbandes wirkungsvoll zu unterstützen. Über 
100 Mitarbeitende verstehen sich als planende und mitgestaltende Verwaltung, die mithilft, die Visionen 
und Ziele unserer Kirche zu verwirklichen. 

Dazu wird die zeitnahe Bereitstellung umfassender und aussagekräftiger Zahlen bezogen auf die Einnah-
men und Ausgaben in allen Arbeitsbereichen immer wichtiger. Im Fachbereich 2 der Stadtkirchenkanzlei, 
der die Arbeitsbereiche EDV, Personal und Kirchenbuchamt/Meldewesen umfasst, wird eine Stabsstelle 
mit Controllingfunktionen eingerichtet, die direkt der Fachbereichsleitung zugeordnet ist. 

Hier ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine nach Besoldungsgruppe A 12 KBBVG bewertete 
Stelle zu besetzen.

Mit dieser Stelle sind insbesondere folgende Aufgaben verbunden:
Prüfung und Bewertung der Finanzierung von Stellen (insbesondere bei aus Eigen- oder Drittmitteln  -
fi nanzierten Stellen)
Aufstellung und Fortschreibung der Stellenrahmenplanung im Planungsbereich Ev.-luth. Stadtkirchen- -
verband Hannover einschl. der Begleitung der zuständigen Gremien (z.B. Stellenplanungsausschuss, 
Ausschuss für Kindertagesstätten, Fachbereichsausschüsse)
Aufbau eines Systems zur laufenden Überwachung der Personalkosten für alle Mitarbeiterstellen und  -
Berufsgruppen einschließlich der monatlichen Bereitstellung dieser Informationen
Vergleichsberechnungen Plan/Ist, Hochrechnungen, Prognosen zur Personalkostenentwicklung, Ent- -
wicklung von Durchschnittswerten
Erstellung und Koordination zentraler Auswertungen -
Entwicklung von Vorschlägen zur fi nanziellen und inhaltlichen Steuerung von Arbeitsbereichen und  -
Handlungsfeldern   

Wir erwarten:
eine abgeschlossene Berufsausbildung zur Dipl.-Verwaltungswirtin/zum Dipl.-Verwaltungswirt -
mehrjährige Berufserfahrung im Personalbereich -
Erfahrungen in der Stellenplanung -
betriebswirtschaftliche Kenntnisse -
fundierte Kenntnisse im Haushalts- und im Finanzausgleichsrecht -
Erfahrungen in der Begleitung von Gremien auf Kirchenkreisebene -
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gute EDV-Kenntnisse, sicherer Umgang mit MS-Offi ce-Programmen -
die Bereitschaft, sich in neue EDV-Systeme einzuarbeiten und diese den Anforderungen entsprechend  -
weiter zu entwickeln
ein freundliches, verbindliches und sicheres Auftreten, Kooperations- und Teamfähigkeit, Kreativität,  -
eine sorgfältige Arbeitsweise und Flexibilität im Umgang mit wechselnden Anforderungen

Die Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche ist Einstellungsvoraussetzung. Schwerbehinderte werden bei 
gleicher Qualifi kation vorrangig berücksichtigt. Die Stelle ist nicht teilzeitgeeignet. 

Ihre aussagefähige schriftliche Bewerbung erbitten wir ausschließlich auf dem Postweg bis zum 
07.01.2009 an:

Herrn Christian Pieper 
Ev.-luth. Stadtkirchenverband Hannover-Stadtkirchenkanzlei- 
Hildesheimer Str. 165/167, 
30173 Hannover. 

Auskünfte erteilen die Leiterin des Fachbereichs 2, Frau Gebauer, Tel. 0511/9878 667 und der Leiter der 
Stadtkirchenkanzlei, Herr Pieper, Tel. 0511/9878 661. Weitere Informationen über den Stadtkirchenver-
band fi nden Sie im Internet unter www.kirche-hannover.de.
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Das Ev.-luth. Missionswerk in Niedersachsen (ELM) mit Sitz in Hermannsburg sucht zum nächst möglichen 
Zeitpunkt einen Theologen / eine Theologin in Vollzeit als

 Referent/in für Äthiopien und frankophones Afrika

Der/Die Referent/in für Äthiopien und frankophones Afrika verantwortet im Sinne ökumenischer Zusam-
menarbeit die Beziehungen des Missionswerks zu den Partnerkirchen, Projekten und seinen Mitarbeitenden 
in Äthiopien und der Republik Zentralafrika.
 
Die ausführliche Stellenausschreibung fi nden Sie unter: www.elm-mission.net

Bewerbungen richten Sie bitte schriftlich bis zum 31.12.2008 an: 

Ev.-luth. Missionswerk in Niedersachsen
Personalreferat
Wolfgang Zienterra
Postfach 1109  Georg-Haccius-Str. 9
29314 Hermannsburg  29320 Hermannsburg

Das ELM pfl egt als Werk der Ev.-luth. Landeskirchen Hannovers, in Braunschweig und Schaumburg-Lippe 
partnerschaftliche Beziehungen zu evangelischen Kirchen in Afrika, Lateinamerika und Asien.
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Die Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Dauer von zu-
nächst fünf Jahren

 eine Pfarrerin / einen Pfarrer

Die Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig sucht einen Theologen/eine Theologin als Ju-
gendkirchenpfarrer/Jugendkirchenpfarrerin für die Jugendkirche, die in der Braunschweiger St. Matthäus-
kirche entsteht. Die Jugendkirche wird Angebote entwickeln und vorhalten, die sich an Jugendliche der 
Landeskirche, an Schüler und Schülerinnen und an Konfi rmandengruppen richten. Neben spirituellen 
Angeboten werden jugendkulturelle Formate einen Schwerpunkt des Jugendkirchenprofi ls ausmachen. Be-
gleitet wird das Projekt Jugendkirche von einem zumeist mit Jugendlichen besetzten Beirat. 

Dem Pfarrer/der Pfarrerin kommt die Projektleitung der Jugendkirche vor Ort zu. 

Von ihm/ihr wird erwartet
 im Team mit den weiteren Hauptberufl ichen und den zu gewinnenden Ehrenamtlichen zusammenzuar- -
beiten und die Prozesse und Entwicklungen in der Jugendkirche zu moderieren. 
Spaß daran zu haben, mit Jugendlichen in Kontakt zu sein, sich auf sie einzulassen und sie zur Mitarbeit  -
zu motivieren.
 seine/ihre theologische Kompetenz bei der Vorbereitung und Umsetzung von Formaten wie Glaubens- -
kursen, Andachten, Jugendgottesdiensten, etc. einzubringen. Hilfreich wäre, er/sie hätte Erfahrungen 
mit Bibliodrama, Bibliolog oder Taizé-Andachten, oder ist bereit, sich diese anzueignen. 
 dass er/sie Kompetenzen in der aufzubauenden Öffentlichkeitsarbeit hat oder entwickelt. -
 eine kommunikative Kompetenz, die hilft, Kontakte zu Schulen, Kirchengemeinden, Pfarrkonventen und  -
den vorhandenen Netzwerken der Jugendarbeit aufzubauen und zu pfl egen.

Die Besetzung erfolgt durch die Kirchenregierung. 

Interessierte Bewerberinnen und Bewerber richten die Bewerbung bitte mit Lebenslauf bis zum 20. Januar 
2009 an die: 

Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig, 
Landeskirchenamt, Personalreferat, 
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 1, 
38300 Wolfenbüttel


